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TEIL |: BEGRUNDUNG

1. ALLGEMEINES

In der Mitgliedsgemeinde Andervenne wird die 60. Anderung des Flachennutzungsplanes er-
forderlich, um auf die aktuellen stadtebaulichen Entwicklungen zu reagieren. Im Rahmen die-
ser Flachennutzungsplananderung wird als Art der baulichen Nutzung im Wesentlichen eine
Sonderbauflache (S) gemaf § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Tierhaltung®
dargestellt, aus der im Rahmen der Aufstellung des vhb. Bebauungsplanes Nr. 15, Tierhaltung
Wagemester® der Gemeinde Andervenne (Parallelverfahren) ein Sonstiges Sondergebiet (SO)
mit der Zweckbestimmung ,Tierhaltung“ gemaf § 11 BauNVO entwickelt werden soll.

1.1.Planungsunterlage

Die 60. Anderung des Flachennutzungsplanes der Samtgemeinde Freren wurde auf einer Pla-
nunterlage im Maf3stab 1:5.000 angefertigt. Die Planunterlage wurde durch das Landesamt fir
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Osnab-
ruck-Meppen -Katasteramt Lingen- zur Verfigung gestellt. Der Planausschnitt beinhaltet einen
Teilbereich der Flur 24 in der Gemeinde Andervenne.

2. LAGE UND GRORE, DERZEITIGER PLANUNGS- UND NUTZUNGSZUSTAND

Das Plangebiet der 60. Anderung des Flachennutzungsplanes liegt in der Flur 24 der Gemar-
kung Andervenne an der Nordgrenze des Gemeindegebietes von Andervenne und ist im wirk-
samen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Freren als Flache fur die Landwirtschaft dar-
gestellt.

. Lage des
Anderungsbereichs

Abbildung 1: Luftbild mit Anderungsbereich, unmaBstéiblich (LGLN 2025)
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Abbildung 2: Lage im Raum, unmaBstéblich (LGLN 2025)

Die GroRRe des Geltungsbereiches betragt ca. 2,39 ha und wird umgeben von Ackerflachen
und sudlich durch die Gemeindestralde ,Fuchsbergstrale“ begrenzt. Das Plangebiet wird
ackerbaulich genutzt. Durch den Anschluss der vorgenannten Gemeindestralie iber die west-
lich liegende Handruper Stralle an die Bundesstralle 214 ist auch die Uberdrtliche Erschlie-
Rung gesichert. Entsprechend dem unter Ziff. 4 dargelegten Bedarf wird in der 60. Flachen-
nutzungsplananderung der Samtgemeinde Freren als Art der baulichen Nutzung eine Sonder-
bauflache mit der Zweckbestimmung ,Tierhaltung” (Stier) dargestelit.

3. UBERGEORDNETE PLANUNGSAUSSAGEN
3.1.Regionales Raumordnungsprogramm (RROP 2010) / Teilplan Windener-

gie 2024

Nach dem zeichnerischen Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises
Emsland (2010) liegt der Planbereich in einem Vorbehaltsgebiet (G) fur die Landwirtschaft —
auf Grund hohen Ertragspotenzials (Textziffer 3.7 02), in einem Vorbehaltsgebiet (G) fur die
Erholung (Textziffer 3.10 05) und in einem Vorbehaltsgebiet (G) fur die Trinkwassergewinnung
(Textziffer 3.11 2. 03/04).

Die Darstellung ,Vorbehaltsgebiet (G) als Grundsatz der Raumordnung hat keine strikte Bin-
dungswirkung fur die Gemeinde Andervenne. Unter Einhaltung der Abwagungsgrundsatze
und gesetzlichen Bestimmungen ist eine Abweichung mdglich. Die erforderliche Abwagung
hierzu erfolgt im weiteren Verfahren. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Fla-
chen flr eine kiinftige Bebauung wird vorrangig auf Flachen vorgenommen, die eine sinnvolle
stadtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet ermdglichen.

Ferner befindet sich das Plangebiet gemafl dem sachlichen Teilprogramm Windenergie 2024
des Landkreises Emsland in einem Windvorranggebiet (VR Wen 47). Die geplante Tierhal-
tungsanlage ordnet sich diesem Vorranggebiet unter. Abstimmungen und privatrechtliche Ver-
einbarungen sind mit den Vorhabentrager getroffen worden, so dass ein Nebeneinander der
Nutzungen mdglich ist.
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Im RROP 2010 des Landkreises Emsland ist Freren als Standort mit der zentral6rtlichen Funk-
tion eines Grundzentrums festgelegt worden. Freren wird die besondere Entwicklungsaufgabe
Erholung sowie die Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeits-
statten zugewiesen. Auch in den Gemeinden und Gemeindeteilen der Standorte der Mittel-
und Grundzentren sind zur Aufrechterhaltung einer flachendeckenden Grundversorgung im
erforderlichen MalRe Wohn- und Gewerbebauland sowie Infrastruktureinrichtungen bauleitpla-
nerisch auf der Grundlage der Bevélkerungsentwicklung bereitzustellen.
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Ai)bildung 3 Auszug aus dern‘;?\;R'O'P Landkreis Emsland (2010)

3.2.Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH)

Im September 2021 ist der landerUbergreifende ,Bundesraumordnungsplan Hochwasser-
schutz” (BRPH) in Kraft getreten. Der BRPH hat das Ziel, landertbergreifend die von Starkre-
gen und Hochwasser ausgehenden Gefahren zu verringern. Die Ziele des BRPH werden im
Rahmen der Bauleitplanung wie folgt beachtet:

[. Allgemeines
[.1.1 (Z) Hochwasserrisikomanagement
Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Uberflutungsgebiet mit zu erwartenden signifi-
kanten Schaden fir ein Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HQextrem).
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Risikogebiet auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten gem. § 78b WHG sind ebenfalls
nicht verzeichnet (NLWKN, Datenabfrage 09/2025, Umweltkartenserver Niedersachsen
zum Themenbereich ,Hochwasserschutz®).

1.2.1 (Z) Klimawandel und Klimaanpassung

Die Haufigkeit von Starkregenereignissen nimmt bedingt durch den Klimawandel zu, so
dass der Vor-Ort-Versickerung sowie der Rickhaltung und geordneten Ableitung von Re-
genwasser eine zunehmende Bedeutung zukommt. Das auf den Bauflachen anfallende
Oberflachenwasser kann auf diesen versickert werden. Hierflr sind die anstehenden Bdden
(mittlerer Podsol (P3) und mittlerer Gley-Podsol (G-P3)) unter Beachtung der anstehenden
Grundwasserstande (Grundwasserstufe (GWS): GWS 5 - sehr tief mittlerer Grundwasser-
hochstand (MHGW) > 8 -16 dm mittlerer Grundwassertiefstand (MNGW) > 16 - 20 dm /
GWS 7 — grundwasserfern mittlerer Grundwasserhochstand (MHGW) > 20 dm mittlerer
Grundwassertiefstand (MNGW) > 20 dm) (LBEG, Datenabfrage NIBIS-Kartenserver
09/2025) grundsatzlich geeignet.

[I. Schutz vor Hochwasser
[1.1.2 (2), I.1.3 (Z) Einzugsgebiet nach § 3 WHG
Das Plangebiet befindet sich im Wasserkorpereinzugsgebiet (WRRL) ,Lotter Beeke"
(02047) als Bestandteil des Flussgebietes (WRRL) der Ems.

1.2.3 (Z) Uberschwemmungsgebiet nach § 76 WHG

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Uberschwemmungsgebiet gem. § 76 WHG.
Das am néachsten zum Geltungsbereich gelegene Uberschwemmungsgebiet befindet sich
ca. 2,1 km entfernt sudlich der B214 (,,Flrstenauer Stral3e”). Es handelt sich hierbei um das
gesetzlich geschitzte Uberschwemmungsgebiet (USG) Nr. 132 ,Deeper Aa“ vom 2. Sep-
tember 2004. Fir den Geltungsbereich sind aufgrund des Abstandes keine zu bericksich-
tigenden Wirkungen herauszustellen.

[ll. Schutz vor Meerestiberflutungen
Fir die Samtgemeinde Freren bzw. die Gemeinde Andervenne nicht relevant.

3.3.Landschaftsrahmenplan Landkreis Emsland (LRP 2001)

Der Geltungsbereich ist im Landschaftsrahmenplan (LRP 2001) des Landkreises Emsland mit
keiner Darstellung versehen. Im weiteren Umfeld finden sich die in der Karte markierten und
nachfolgend beschriebenen Biotope.

Nordlich des Geltungsbereiches in einer Entfernung von ca. 830 m befindet sich das Biotop
.Fischteiche S Raming“ (Biotop-Nr. 33.22_02, § 30 NNatSchG) mit einer Grolke von 0,3 ha. Es
handelt sich bei diesem Biotop um zwei rechteckige Fischteiche mit steilen Ufern. Das westli-
che Gewasser ist mit einem grofReren Bestand des Schwimmenden Laichkrauts bedeckt. Das
westliche und das sldliche Ufer werden von jungen Birken gesdumt. Das 6stliche Gewasser
ist sehr klar. Submers entwickelt die Rasen-Binse einen dichten Rasen. Emers kommt neben
der Rasen-Binse auch Schwimmendes Laichkraut vor. Der Teich-Schachtelhalm bildet klein-
flachig ein schitteres Rohricht. Entlang des nérdlichen Ufers zieht sich ein bis 8 m breiter
Gurtel mit abgestorbenen Breitblattrigen Rohrkolben. Die Stimpfe stehen unter Wasser. Ein
Neuaustrieb ist nicht erfolgt. Zwischen den Resten des Rohrkolbens kommt die Rasen-Binse
nach. Die Insel wird von Birken eingenommen. Amphibische Bereiche werden vor allem vom
Wassernabel besiedelt.

Ostlich des Geltungsbereiches befindet sich in einem Abstand von ca. 645 m ein weiteres
Biotop. Hierbei handelt es sich um das Biotop ,Am Wellenberg“ (Biotop-Nr. 33.22 01, § 30
NNatSchG; gleichzeitig landesweit schutzwirdiges Biotop ,L3510N20“) mit einer Gré3e von
0,1 ha. Das Biotop wurde als quelliger Erlen-Bruchwald am westlichen Ful3e der Fensterberge

regionalplan & uvp planungsburo peter stelzer GmbH Seite 9



Samtgemeinde Freren Begrundung mit Umweltbericht
Mitgliedsgemeinde Andervenne 60. Anderung des Flachennutzungsplanes

angesprochen. Im Unterwuchs dominieren schwachwiichsiges Schilf und Brombeeren. Es ist
ein kleinflachiges Mosaik aus uUberstauten und trockenen Abschnitten ausgebildet. Die nassen
Bereiche sind nicht betretbar. Die umgebenden hoherliegenden Ackerflachen entwassern in
einen 6stlich und sudlich des Bestandes verlaufenden Entwasserungsgraben.

Etwas mehr als 1,0 km westlich des Geltungsbereiches befindet sich der regional schutzwr-
dige Bereich ,Wosten* (GK 33.21, 33.21_01, 0,9 ha) in Form eines wechselfeuchten, seggen-
reichen Erlen-Bruchwald mit Stockausschlagen.

Nordwestlich gelegen befinden sich zwei Kompensationsflachen (NSN195 mit 1,62 ha und
NSN516 mit 3,08 ha GrolRe).)

W\: NSN516

NSN195

) Lage des
Anderungsbereichs

1 33.21 01

Abblldung 4: Ausschnitt aus dem LRP 2001 mit Geltungsberelch

Im Zusammenhang mit dem Themenbereich Stickstoff Ammoniak kann auf der Basis des Im-
missionsschutztechnischen Berichts Nr. GS25226.1+2/02 (FIDES 2026) herausgestellt wer-
den, dass die vorgenannten § 30-Biotope (hier die am nachsten zum Vorhabengebiet befind-
lichen Biotope: Biotop-Nr. 33.22_02 ,Fischteiche S Raming®, Biotop-Nr. 33.22_01 ,Am Wel-
lenberg“ und der regional schutzwirdige Bereich ,Wosten®) sowie die im LRP 2001 enthalte-
nen Kompensationsflachen auferhalb der 0,3 kg/N*a-Isolinie liegen, so dass in diesem Zu-
sammenhang keine erhebliche Beeintrachtigung herausgestellt werden kann.

3.4. Amprion GmbH - Neubau von Hochstspannungsleitungen (Erdkabel)

Der Vorschlagskorridor V49-31 der geplanten Hochstspannungs-Gleichstrom-Verbindung
,Korridor B“ der Amprion GmbH fur die Vorhaben Nr. 48 (Heide / West — Polsum) bzw. Nr. 49
(Wilhelmshaven — Hamm) nach dem Bundesbedarfsplangesetz fiir den Ausbau der Energie-
leitungen im Zuge der Energiewende befindet sich in unmittelbarer Nahe vom Plangebiet. Die
Amprion GmbH wird im Zuge der Beteiligungsverfahren berlcksichtigt. Da der
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Geltungsbereich dieser Flachennutzungsplananderung zwar unmittelbar an den vorgenannten
Vorschlagskorridor angrenzt, ihn aber nicht tangiert, ist von einer gegenseitigen Beeintrachti-
gung der beiden Vorhaben nicht auszugehen.
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Abbildung 5: Lage Plangebiet, Vorschlagskorridor (lila) und potenzielle Leitungstrasse (grau ge-
strichelt) (Amprion 2025)

3.5.Flachennutzungsplan
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Abbildung 6: Au;zug aus dem Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Freren
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Das Plangebiet wird im aktuellen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Freren als Flache
fur die Landwirtschaft dargestellt. Als Art der baulichen Nutzung ist im Rahmen dieser 60. An-
derung des Flachennutzungsplanes die Darstellung einer Sonderbauflache gem. § 1 Abs. 1
Nr. 4 BauNVO mit der Zweckbestimmung Tierhaltung (Srier) vorgesehen. Weitere Erlauterun-
gen zur Zulassigkeit und Bedarfserlduterung sind im nachfolgenden Kapitel 4 enthalten.

3.6. Stadtebauliches Planungskonzept zur ,,Steuerung und Abwicklung zu-
klunftig beantragter Tierhaltungsanlagen*

Mit der Novellierung des BauGB im Jahr 2013 sind die Genehmigungsbedingungen fiur die
Errichtung und den Betrieb von Tierhaltungsanlagen verandert worden, so dass die planenden
Gemeinden gefordert sind, ein strategisches Handlungskonzept zu entwickeln. Somit sollen
zukunftig diese Tierhaltungsanlagen die gemeindlichen Entwicklungsziele beachten mussen.
Die Gemeinde Andervenne hat bisher noch kein Planungskonzept flir das Gemeindegebiet
entwickelt. Bereits im Rahmen dieser Bauleitplanung hat die Gemeinde Andervenne die Pla-
nung auf der Basis der nachfolgenden Grundziige bewertet, die in einem noch zu entwickeln-
den Planungskonzept als Eckpunkte dienen kdnnen:

e Es handelt sich beim Vorhabentrager um den Betreiber eines ,Haupterwerbsbetriebs®.

e Die Lage der Betriebsstatte und der Wohnsitz des Vorhabentragers befinden sich im Ge-
meindegebiet Andervenne.

Die Betriebsstattensituation ist gesichert (Hofnahfolge u.a.).

Die Vorhabenflache kann durch den Vorhabentrager gesichert werden.

Die ErschlieBung ist gesichert bzw. kann herbeigefihrt werden.

Die Immissionssituation ist gutachterlich aufbereitet und unbedenklich.

Artenschutz- und naturschutzrechtliche Fragestellungen sind unbedenklich bzw. I16sbar.

Da das dieser Bauleitplanung zugrunde liegende Vorhaben die vorgenannten Punkte mit ,ja“
beantworten kann, wurde durch die Gemeinde Andervenne der vhb. Bebauungsplan Nr. 15
(Parallelverfahren) aufgestellt, der aus dieser 60. Flachennutzungsplananderung entwickelt
werden soll.

4. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG (PLANERFORDERNIS / PLANINHALT /

STANDORT)

Gem. § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitplane aufzustellen,
sobald und soweit es fur die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Erfor-
derlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB kann auch eine bauleitplanerische Regelung sein, die
es ermdglichen soll, einer Bedarfslage gerecht zu werden, die sich zwar noch nicht konkret
abzeichnet, aber bei vorausschauender Betrachtung in einem absehbaren Zeitraum erwartet
werden kann (Nds. OVG 17.02.05-1 KN 7/04).

Der landwirtschaftliche Betrieb Wagemester plant, seine Tierhaltung auszubauen, um den
landwirtschaftlichen Betrieb dauerhaft auch fur die Hofnachfolge zu sichern. Eine Erweiterung
der vorhandenen Hofstelle ,Deeterhok 3 in Andervenne um eine Hahnchenmastanlage ist
aber nicht moglich. Der Abstand zur nachstgelegenen Wohnbebauung betragt lediglich 50 m,
wobei aus geruchstechnischer Sicht allerdings ein Abstand von 600 m bis 1.200 m empfohlen
wird. Diese Problematik wird auch durch ein Immissionsgutachten zu der Erweiterung einer
Biogasanlage bestatigt, welche sich in unmittelbarer Nahe zur Hofstelle befindet. Aus diesem
geht hervor, dass eine Aufstockung der Tierhaltung am Hofstandort aus geruchstechnischer
Sicht nicht méglich ist. Daher kommt fiir die Erweiterung des beschriebenen Betriebes nur ein
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immissionsschutzrechtlich unbedenklicher Au3enstandort in Frage. Hierzu wurde im Vorfeld
eine intensive Standortsuche durchgefiihrt. Nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse
aus 20 potenziellen Standorten im Gemeindegebiet Andervenne sind auf dem Flurstiick 15/2,
Flur 24, Gemarkung Andervenne, die wenigsten Einschrankungen durch die Planung zu er-
warten. Derzeit laufen bereits faunistische Untersuchungen, um evtl. Ausschlusskriterien aus

biologischer Sicht aufzudecken. Eine immissionsschutzrechtliche Bewertung ist ebenfalls in
Bearbeitung.
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Abbildung 7: Ubersichtslageplan des Vorhabens (Agrar-Planung Emsland GmbH 2025)

Nach der Novellierung des BauGB vom 11.06.2013, BGBI. | S. 1548, ist der § 35 BauGB er-
ganzt bzw. detailliert worden. So ist gemalR § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB flr die Zulassung einer
Tierhaltungsanlage nunmehr neben einem Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) auch die Durchfiihrung eines Bauleitplanverfahrens (Anderung
des Flachennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) erforderlich, wenn:

a) die Tierhaltungsanlage nicht einem landwirtschaftlichen Betrieb (i. S. § 35 Abs. 1Nr. 1
BauGB) zuzurechnen ist, und

b) die Pflicht zur Durchfiihrung einer standortbezogenen oder allgemeinen Vorprifung
oder

c) die Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) besteht, wobei
bei kumulierenden Vorhaben fur die Annahme eines engen Zusammenhangs diejeni-
gen Tierhaltungsanlagen zu berucksichtigen sind, die auf demselben Betriebs- oder

Baugelande liegen und mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen
verbunden sind.

Beim Plangebiet handelt es sich um einen Auf3enstandort, der sich ca. 4 km von der Hofstelle
entfernt befindet und somit nicht im rdumlichen Zusammenhang mit dieser steht. Das Vorha-
ben ist somit als gewerbliche Tierhaltungsanlage im AuRenbereich zu errichten. Die ndchsten
Wohngebaude liegen ca. 900 m vom Zentrum des Plangebietes entfernt und sind selbst land-
wirtschaftlich gepragt. Innerhalb des Radius von 1.200 m liegen nur wenige meist
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landwirtschaftlich gepragte Wohngebaude. Alle innerhalb des Radius gelegenen Wohnge-
baude befinden sich im Aul3enbereich. Hier sind somit grundsatzlich hdhere Geruchsimmissi-
onen hinzunehmen. Demnach ist der Aul3enstandort bzw. das Plangebiet gegenuber der Hof-
stelle grundsatzlich besser geeignet, um fir die Erweiterung des Betriebes herangezogen zu
werden.

Im Planbereich ist folgendes Vorhaben geplant:

e Errichtung von zwei Hdhnchenmaststallen mit je 60.000 Platzen
e Errichtung von zwei Abluftreinigungsanlagen

e Errichtung von zwei Ammoniumsulfatiésung (ASL)-Lagertanks
o Aufstellung von 6 Futtermittelsilos (FMS)

e sowie sonstige Nebenanlagen

Planungsanlass ist der Antrag des Vorhabentragers zur Aufstellung eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans. Das Planungsziel besteht darin, die Errichtung von Stallbauten fur die
Tierhaltung sowie weiterer Nebenanlagen durch diese Flachennutzungsplananderung bauleit-
planerisch vorzubereiten. Um die Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan der Samtge-
meinde Freren sicher zu stellen, wird der Planbereich geandert. Als Art der baulichen Nutzung
werden Sonderbauflachen mit der Zweckbestimmung ,Tierhaltung® (Stier) dargestellt. Im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung, in diesem Fall mit einem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan der Gemeinde Andervenne (Parallelverfahren), wird die Planung konkretisiert.

5. EINWIRKUNGEN, AUSWIRKUNG, ZU BERUCKSICHTIGENDE BELANGE

§ 1 Abs. 5 und 6 BauGB enthalt eine Aufzahlung der Leitlinien und Belange, die in der Abwa-
gung bei der Aufstellung der Bauleitplane insbesondere zu berticksichtigen sind. In die Abwa-
gung einzubeziehen sind auch die ,Bodenschutzklausel“ und ,Eingriffsregelung“ nach § 1a
Abs. 2 und 3 BauGB.

5.1.Belange des Naturschutzes

Gem. § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist in der Bauleitplanung Uber die
Vermeidung und den Ausgleich von Eingriffen nach den Vorschriften des BauGB zu entschei-
den.

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes in seinen in
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem
BNatSchG) sind gem. § 1a Abs. 3 BauGB in der Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu be-
ricksichtigen. Vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind gem. § 15
Abs. 1 BNatSchG zu unterlassen. In der Bauleitplanung ist hieriiber gem. § 1a Abs. 3 BauGB
im Rahmen der Abwagung zu entscheiden. Der Anderungsbereich ist durch eine Ackerflache
(A) und eine am sudlichen Rand vorhandene Strauch-Baum-Wallhecke (HWM) gepragt. Hie-
ran direkt sudlich angrenzend verlauft ein Wirtschaftsweg (OVW). Im weiteren Umfeld finden
sich Grabenstrukturen (FGR), weitere landwirtschaftlich genutzte Flachen, Wallhecken- und
Heckenstrukturen (HWM, HFM). Der pragende Biotoptyp innerhalb des Anderungsbereiches
eine intensiv genutzte Ackerflache, die sudlich und &stlich durch Heckenstrukturen flankiert
wird. Dem Vermeidungsgrundsatz wird insoweit entsprochen, da fiir den eigentlichen Standort
eine Ackerflache gewahlt wurde und die Heckenstrukturen im weiteren Verfahren als zu Er-
halten festgesetzt werden (vhb. B-Plan Nr. 15, Parallelverfahren).
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Mitgliedsgemeinde Andervenne

5.1.1. Eingriffsregelung

Gem. § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist in der Bauleitplanung uber die
Vermeidung und den Ausgleich von Eingriffen nach den Vorschriften des BauGB zu entschei-
den. Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes in seinen
in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach
dem BNatSchG) sind gem. § 1a Abs. 3 BauGB in der Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
bertcksichtigen. Vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind gem.
§ 15 Abs. 1 BNatSchG zu unterlassen. In der Bauleitplanung ist hieriiber gem. § 1a Abs. 3
BauGB im Rahmen der Abwéagung zu entscheiden.

Unter Berticksichtigung des Vorhergesagten gelangt die Samtgemeinde Freren (bzw. auch die
Gemeinde Andervenne) zu der Uberzeugung, dass der Eingriff an dieser Stelle nicht so
schwerwiegend ist, als dass hier auf die Ausweisung einer Sonderbauflache mit der Zweckbe-
stimmung , Tierhaltung“ (Stier) verzichtet werden misste. Im vorliegenden Fall ist die kiinftige
Nutzung nicht ohne einen Eingriff in Natur und Landschaft zu verwirklichen, sodass es sich
hier um einen unvermeidbaren Eingriff handelt. Dieser ist entsprechend seiner Wertigkeit im
Rahmen der Planung zu berlicksichtigen. Unvermeidbare Eingriffe sind gemal § 15 Abs. 2
BNatSchG vorrangig auszugleichen. Nachfolgend wird der Eingriff unter Bericksichtigung der
Gebietsausweisungen auf der Basis des vhb. Bebauungsplanes Nr. 15 (Parallelverfahren)
Uberschlagig aufgefihrt. Die aus der Bilanzierung resultierenden Werteinheiten kdnnen durch
den Vorhabentrager erbracht werden.

Tabelle 1: Eingriffsbilanzierung — Bestand

Biotoptyp Flache (m?) | Bewertung/m? Flac(lxg;n ert
Acker (A) 22.368,0 1 22.368,0
Heckenstruktur (HFM) 363,0 3 1.089,0
Wallhecke (HWM) 1.154,0 4 4.616,0
| Summe 23.885.0 Summe 28.073.0

Tabelle 2: Eingriffsbilanzierung — vhb. B-Plan Nr. 15 (Planung, Parallelverfahren)

Biotoptyp

Flache (m?)

Bewertung/m?

Flachenwert

(WE)
Sonstiges Sondergebiet (SO, GR = max. 12.000 m?) 12.000,0 0 0,0
Sonstiges Sondergebiet (SO, unversiegelt) 4.713,0 1 4713,0
Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur Bepflan-
zungen und fir die Erhaltung von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Ge-
wassern (Sicherung / Erhalt der Heckenstruktur) 363,0 3 1.089,0
Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur Bepflan-
zungen und fur die Erhaltung von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Ge-
wassern (Sicherung / Erhalt der Wallhecke) 1.154,0 4 4.616,0
Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Bau-
men, StrAuchern und sonstigen Bepflanzungen 5.655,0 3 16.965,0
| Summe 23.885.0 Summe 27.383.0

Kompensationsdefizit

| 690,0 |

Aus der quantitativen Gegenuberstellung des Bestandswertes von 28.073,0 WE und des Pla-
nungswertes von 27.383,0 WE geht ein Kompensationsdefizit in Grofle von 690,0 WE hervor.
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Das vorgenannte Kompensationsdefizit kann auf dem Flurstick 1 in der Gemarkung Ander-
venne, Flur 26, ausgeglichen werden. Hierzu wird vorgelagert zum Wald auf einer Ackerflache
(1 WE/m?) eine Pflanzung mit heimischen und standortegerechten Gehdlzen (3 WE/m?) initi-
iert, um einen gestuften Waldrand zu entwickeln. Bei einer Aufwertung von 2 WE/m? werden
somit 345 m? zur Kompensation der durch das Vorhaben verbliebenen Eingriffsfolgen notwen-
dig (345 m? x 2 WE/m? = 690 WE). Weitere Details zur MaRnahme sind im Kapitel 2.c.2 des
Umweltberichtes (Teil Il) enthalten.

Im Zusammenhang mit dem Themenbereich Stickstoff/Ammoniak werden die im Immissions-
schutztechnischen Bericht Nr. GS25226.1+2/02 (FIDES 2026) definierten Grenzwerte
(5,0 kg/N*a Zusatzbelastung Wald, 0,3 kg/N*a flir FFH-Lebensraumtypen) sicher eingehalten.
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben befindet sich der westlich gelegene Wald sowie die die
Stallanlage umgebenden Wallhecken aulderhalb von Bereichen mit einer Zusatzbelastung von
mehr als 5,0 kg/N*a und die § 30-Biotope (hier die gemal LRP 2001 am nachsten zum Vor-
habengebiet befindlichen Biotope: Biotop-Nr. 33.22 02 ,Fischteiche S Raming“, Biotop-
Nr. 33.22_01 ,Am Wellenberg“ und der regional schutzwirdige Bereich ,Wosten®) aulerhalb
der 0,3 kg/N*a-Isolinie, so dass auch in diesem Zusammenhang keine erhebliche Beeintrach-
tigung herausgestellt werden kann.

Die Wallhecke wird im Rahmen dieser Anderung beriicksichtigt und im Rahmen der konkreti-
sierenden Bauleitplanung mit ,Erhalt® festgesetzt. Durch die Darstellung einer Sonderbaufla-
che gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO ergibt sich noch kein Baurecht. Somit bleiben konkrete
Schutzabstande und weitere MalRnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der nach § 22 Abs. 3
NNatSchG geschiitzten Wallhecke der konkretisierenden Bauleitplanung (vhb. Bebauungs-
plan Nr. 15 der Gemeinde Andervenne, Parallelverfahren) vorbehalten.

Die Bauflache wird durch die bereits bestehenden Heckenstrukturen (Wallhecke, Strauch-
Baum-Hecke) sowie die geplanten Pflanzflachen in alle Richtungen zur freien Landschaft hin
abgeschirmt. Somit ist eine Einbindung der Bauflache in das 6értliche Landschaftsbild gewahr-
leistet.

Auf die Erstellung eines gesonderten Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) wurde

verzichtet, da dessen Inhalte in den Umweltbericht (Teil Il der Begrindung) aufgenommen
wurden.

5.1.2. Natura-2000-Gebiete

Der Geltungsbereich liegt nicht innerhalb eines Natura 2000- oder sonstigen Schutzgebiets
gemal dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Das dem Geltungsbereich am nachsten
liegende Natura 2000-Gebiet ist das in einer Entfernung von ca. 2,8 km sudlich gelegene FFH-
Gebiet Nr. 307 ,Pottebruch und Umgebung“ mit der EU-Kennzahl 3411-331 im Grenz-bereich
der Landkreise Emsland und Osnabriick. Es wurde als Landschaftsschutzgebiet (LSG OS
00052) in nationales Recht Uberfuhrt. Fast 3,1 km nordéstlich findet sich das Naturschutzge-
biet ,Swatte Poele* (NSG WE 00051; Heideweiher, ebenfalls als gleichnamiges FFH-Gebiet
mit der EU-Kennzahl 3411-322). Wirkungen durch diese Bauleitplanung auf die vorgenannten
Schutzgebiete werden aufgrund der Entfernung ausgeschlossen.

5.1.3. Bodenschutz

Nach dem Niedersachsischen Bodeninformationssystem (NIBIS-Kartenserver) des Landes-
amtes fiir Bergbau und Geologie (LBEG, Datenabfrage 03/2024) sind innerhalb des Ande-
rungsbereiches sowie in den angrenzenden Bereichen keine Bohrungen, Suchrdume fir
schutzwirdige Boden, Kohlenstoffreiche Bdden / Moorstandorte, Altablagerung,
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Rustungsaltlasten sowie Schlammgrubenverdachtsflachen verzeichnet. Die standortabhan-
gige Verdichtungsempfindlichkeit der Boden wird mit mittel bis gering beschrieben.

Das am nachsten zum Geltungsbereich gelegene Rohstoffsicherungsgebiet (Lagerstatte
2. Ordnung, Rohstoff: Sand) befindet sich ca. 750 m westlich des Planbereiches. Die dieser
Planung zugrunde liegende externe Kompensationsflache (hier der vorgenannte Teilbereich
in der Gemarkung Andervenne, Flur 26, Flurstiick 1) wurde hinsichtlich seiner Lage entspre-
chend geprift und befindet sich nicht innerhalb eines Rohstoffsicherungsgebietes (die mar-
kierte Lagerflache 2. Ordnung beginnt erst westlich der Handruper Stralie).

Aus bodenschutzfachlicher Sicht werden zudem Hinweise zu den MalRnahmen der Vermei-
dung und Verminderung negativer Bodenbeeintrachtigungen erganzt. Vorhandener Oberbo-
den ist vor Baubeginn abzuschieben und einer ordnungsgemafien Verwertung zuzufihren. Im
Rahmen der Bautatigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (u.a.
DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung
von Bodenmaterial, DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfliihrung von Bauvorha-
ben). Arbeitsflachen sollten sich auf das notwendige Malk beschranken und angrenzende Fla-
chen sollten nicht befahren oder anderweitig benutzt werden. Boden sollte im Allgemeinen
schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden sollte ortsnah, schicht-
getreu, in mdglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau ge-
schitzt vorgenommen werden (u.a. gemaf DIN 19731). AulRerdem sollte das Vermischen von
Bdden verschiedener Herkunft ausgeschlossen werden. Auf verdichtungsempfindlichen Fla-
chen sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen aus-
gelegt werden. Besonders bei diesen Bdden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt
im Boden geachtet werden, um Strukturschaden zu vermeiden.

Sofern im Zuge der Umsetzung des Vorhaben Baumalnahmen erfolgen, wird flr Hinweise
und Informationen zu den Baugrundverhaltnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver
verwiesen. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhaltnissen ersetzen jedoch
keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechni-
schen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung
des geotechnischen Berichts sollten gemafly der DIN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der
DIN 4020 in den jeweils glltigen Fassungen erfolgen.

5.1.4. Artenschutz

Da der Anderungsbereich weitgehend durch einen Acker gepragt wird und die siidlich und
Ostlich angrenzenden Heckenstrukturen / Wallhecken erhalten bleibt, kénnen erhebliche Aus-
wirkungen im Zusammenhang mit dem Artenschutz unter Beachtung der nachfolgenden Ver-
meidungsmaflinahme ausgeschlossen werden. Diese wurde im Zusammenhang mit der Er-
stellung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) auf der Basis faunistischer Er-
fassungen dokumentiert (regionalplan & uvp 2025).

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefuhrt, um Gefahrdungen von Tier-
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu
mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestdnde gemal § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
erfolgt unter Berucksichtigung folgender Vorkehrungen:

e Vermeidungsmalnahme V1: Eventuell notwendige Fall- und Rodungsarbeiten erfolgen
nicht in der Zeit vom 1. Marz bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Ver-
meidung baubedingter Totungen oder Verletzungen von Gehdlzbritern unterschiedlicher
Strukturen.

o Vermeidungsmalnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehdlzeinschlag ist auf das un-
bedingt erforderliche Maf} zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestatten
zu erhalten. Es erfolgt dabei eine artenschutzrechtliche Kontrolle auf Besatz mit Végeln
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und Fledermausen durch eine Fachkraft (Okologische Baubegleitung, OBB) und eine
Kontrolle, ob die Fortpflanzungs- und Ruhestatten dauerhaft genutzt werden.

e VermeidungsmalBnahme V3: Die Herrichtung des Baufeldes (Baufeldfreimachung fur
Stellflachen, Wegeneu- und -ausbau, insbesondere auf landwirtschaftlichen Flachen so-
wie an Wegerandern und Graben) erfolgt grundsatzlich auRerhalb der Brutzeit aller bo-
denbrutenden Vogelarten (Zeitraum: 1. Marz bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstorung
von Gelegen, baubedingter Tétungen oder Verletzungen von Bodenbritern unterschied-
licher Strukturen.

¢ Vermeidungsmalnahme V4: Die Bautatigkeiten sind durch eine dkologische Baubeglei-
tung zu betreuen, um das Eintreten mdglicher Verbotstatbestadnde zu verhindern.

e Vermeidungsmalnahme V5: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Strallen
und Graben erfolgen aulerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalfluren, Bra-
chen und Gewasser (insbesondere der Graben) zur Vermeidung der Zerstérung von Ge-
legen (Zeitraum: 1. Marz bis 31. Juli).

¢ Vermeidungsmalnahme V6: Die nachtliche Beleuchtung (auch wahrend der Bauphase)
ist fledermaus- / insektenfreundlich zu gestalten, damit Tétungen, Verletzungen und St6-
rungen der vorkommenden Fledermausarten vermieden werden. Die Beleuchtung hat
ausschlieBlich von oben zu erfolgen und muss so abgeblendet werden, dass kein direktes
Licht zu den Seiten ausgestrahlt wird (Vermeidung unnétiger Lichtausbreitung). Zudem ist
die Beleuchtung ist auf das notwendige Mal} zu reduzieren (insbesondere Anzahl und
Lichtpunkthdhe). Es sind Leuchten mit LED-Technik oder Natriumdampflampen zu ver-
wenden. Lampen mit einer Temperatur von Uber 60 °C sollten nicht eingesetzt werden.
Lampen nicht mit Wellenlangen unter 590 nm (Blau- und UV-Bereich) und mit einer kor-
relierten Farbtemperatur >2700 K sollten nicht eingesetzt werden. Die Leuchten missen
ein abgedichtetes Gehause besitzen, um das Eindringen von Tieren zu unterbinden.

¢ VermeidungsmafRnahme V7: Auftretende Lichtwirkungen wahrend des Betriebes der ge-
planten Stallanlage sind durch eine angemessene, ausreichend hohe und dichte Eingri-
nung um die gesamte Stallanlage zu reduzieren.

5.2.Belange des Immissionsschutzes (Emissionen / Immissionen)

5.2.1. Immissionen aus der Landwirtschaft

Die Immissionssituation, hervorgerufen durch die Emissionen aus dem der Planung zugrunde
liegenden Vorhaben, wurde durch einen Fachgutachter (FIDES 2026) untersucht. Die Ergeb-
nisse sind in dem ,Immissionsschutztechnischen Bericht Nr. GS25226.1+2/02 Uber die ge-
ruchstechnische Untersuchung sowie Ermittlung der Ammoniak- und Staubimmissionen fur
den geplanten Neubau von zwei Hahnchenmaststallen durch Herrn Florian Wagemester im
Aulenbereich von 49832 Andervenne* enthalten und werden nachfolgend kurz wiedergege-
ben bzw. zitiert.

Geruchsimmissionen
»(---) In den Anlagen 4 und 5 ist die Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen sowohl!
als Isolinie als auch im Auswertegitter ohne tierartspezifischen Gewichtungsfaktor dargestellt.

Wie in Kapitel 2 erléutert, ist unter Punkt 3.3 des Anhangs 7 der TA Luft die Erheblichkeit der
Immissionsbeitrdge beschrieben. Demnach soll eine Genehmigung der Anlage auch bei Uber-
schreitung der Immissionswerte nicht wegen der Geruchsimmissionen versagt werden, wenn
der von dem zu beurteilenden Vorhaben zu erwartende Immissionsbeitrag (Kenngrél3e der
Zusatzbelastung nach Nummer 4.5 des Anhangs 7) auf keiner Beurteilungsfléche, auf der sich
Personen nicht nur voriibergehend aufhalten (vgl. Nummer 3.1 des Anhangs 7), den Wert 0,02
liberschreitet. Bei Einhaltung dieses Wertes ist davon auszugehen, dass das Vorhaben die
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belédstigende Wirkung der Vorbelastung nicht relevant erhéht (Irrelevanzkriterium). Die tier-
artspezifischen Gewichtungsfaktoren finden bei der Priifung auf Irrelevanz keine Anwendung.

UTM Y-Richtung in m
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Abbildung 8: Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen, 2 %-Isolinie und 600 m Radius),
GS25226.1+2/02, Anlage 4 (FIDES 2026)

Wie das Ergebnis zeigt, betragt die Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen an den
umliegenden Immissionspunkten maximal 2 % der Jahresstunden. Das Irrelevanzkriterium der
TA Luft wird erfiillt.

Somit sind aus geruchstechnischer Sicht keine unzuldssigen Beeintrdchtigungen der Nach-
barschaft durch den geplanten Neubau von zwei Hdhnchenmaststéallen durch Herrn Florian
Wagemester in Andervenne zu erwarten.” (FIDES 2026)

Ammoniakimmission und Stickstoffdeposition

Anhand der aus dem gesamten Tierbestand des Betriebes ermittelten Ammoniakemissionen
wurde die Gesamtzusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition be-
rechnet.

In der Anlage 6 ist die Gesamtzusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoffde-
position dargestellt. Die Darstellung erfolgt als Isolinie der Ammoniakkonzentration von
2 ug/m? sowie als Isolinie der Stickstoffdeposition von 5 kg/(ha*a). Die Berechnung der Stick-
stoffdeposition erfolgt fiir Waldfldchen unter Berlicksichtigung der Depositionsgeschwindigkeit
von vq= 0,02 m/s.
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Abbildung 9: Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition, vd = 0,02m/s, in kg/(ha*a),

GS25226.1+2/02, Anlage 7 (FIDES 2026)

Sofern im Bereich der dargestellten 2 ug/m3Isolinie keine empfindlichen Pflanzen und Oko-
systeme vorhanden sind, gibt es gemal3 TA Luft keinen Anhaltspunkt auf das Vorliegen erheb-
licher Nachteile durch Schédigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme aufgrund der Ein-
wirkung von Ammoniak.

Sofern im Bereich der dargestellten 5 kg/(ha*a)-Isolinie keine empfindlichen Pflanzen und
Okosysteme vorliegen, ist gemall TA Luft keine weitere Beurteilung der Stickstoffdeposition
erforderlich.

Innerhalb der berechneten Isolinien der Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition be-
finden sich keine Waldflachen oder sonstige ausgewiesene empfindliche Pflanzen und Oko-
systeme.

In der Anlage 7 ist der Einwirkbereich auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete) hervorgerufen durch die Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition fiir die Depositions-
geschwindigkeit vq = 0,02 m/s dargestellt.

Innerhalb der Isolinien der Stickstoffdeposition befinden sich keine ausgewiesenen Gebiete
gemeinschaftlicher Bedeutung.
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Eine weitergehende naturschutzfachliche Beurteilung der Ergebnisse ist nicht Bestandteil die-
ser Untersuchung.” (FIDES 2026)

Staubimmissionen
LAnhand der ermittelten Staubemissionen wurde die Gesamtzusatzbelastung an Staubimmis-
sionen flir die Umgebung des landwirtschaftlichen Betriebes berechnet.

In der Anlage 8 ist die Gesamtzusatzbelastung an Staubkonzentration und Staubniederschlag
dargestellt. Die jeweilige Darstellung erfolgt als Isolinie der als nicht relevant zu betrachtenden
Gesamtzusatzbelastung an Feinstaub PM 10 von 1,2 ug/m? und Staubniederschlag von
0,0105 g/(m3*d). Wie die Ergebnisse zeigen, werden die nicht relevanten Gesamtzusatzbelas-
tungen an Feinstaubkonzentration PM 10 sowie an Staubniederschlag an den umliegenden
Immissionspunkten eingehalten. Die Emissionen an Feinstaub PM 2,5 sind so gering, dass
eine Darstellung der nicht relevanten Gesamtzusatzbelastung nicht méglich ist und infolge-
dessen auf diese verzichtet wird.

Somit sind aus staubtechnischer Sicht keine unzuldssigen Beeintrdchtigungen der Nachbar-
schaft durch den geplanten Neubau von zwei Hdhnchenmaststéllen durch Herrn Florian Wa-
gemester in Andervenne zu erwarten.

Der Priifschritt nach Stufe 1 des LAl-Leitfadens Stufe 1 zeigt, dass der Abstand zum néchst-
gelegenen Wohnhaus mehr als 500 m betrégt und keine weiteren relevanten Bioaerosole emit-
tierende Anlagen (Hofstellen mit Tierhaltung) im 1.000 m-Radius um den Anlagenstandort vor-
handen sind.

Der Priifschritt nach Stufe 2 des LAI-Leitfadens bzw. das Ergebnis in Anlage 8 zeigt weiterhin,
dass die irrelevante Gesamtzusatzbelastung an Staubkonzentration (Feinstaub PM 10) von
1,2 ug/m® an den umliegenden Wohnhéusern sicher eingehalten wird.

Entsprechend ist keine Gefahr fiir die menschliche Gesundheit im Hinblick auf Immissionen
von Bioaerosolen zu erwarten. (...)“ (FIDES 2026)

Grundséatzlich kann durch die Ergebnisse des vorgenannten Gutachtens (FIDES 2026) her-
ausgestellt werden, dass sich durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine erhebli-
chen Auswirkungen ergeben. Die Wirkungen insbesondere durch Stickstoff auf die angren-
zenden Biotope, wurden untersucht und bei der weiteren Bewertung im Umweltbericht beriick-
sichtigt.

Bioaerosole; Prifkriterien (regionalplan & uvp 2025)

Gemal dem "Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Bioaerosol-Immissionen der
Bund/Landerarbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz" sollte eine Beurteilung der Bioaero-
solbelastung durchgefuhrt werden.

Der Leitfaden dient der Prifung, ob von einer Anlage schadliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des BImSchG hervorgerufen werden kdnnen und stellt deshalb Kriterien dafir auf, wann
eine Sonderfallprifung zu den Bioaerosol-Emissionen der Anlage erforderlich ist. Die Pflicht,
schadliche Umwelteinwirkungen zu verhindern, trifft den Betreiber einer immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedurftigen Anlage zwingend. Im Falle von baurechtlichen Genehmi-
gungsverfahren kann er als Erkenntnisquelle herangezogen werden.

Ein geringer Abstand zwischen Wohnort/Aufenthaltsort und Anlage (Beispiel: < 500 m zu Ge-
flugelhaltungen, < 350 m zu Schweinehaltungen) ist nicht gegeben, da das Bauvorhaben au-
Rerhalb von Siedlungsbereichen an einem Auf3enstandort realisiert wird. Der Abstand zum
nachstgelegenen Wohnhaus (Auf3enbereich) betragt ca. 800 m in suddstlicher Richtung. Zur
Ortslage Andervenne, hier zum Siedlungsbereich ,Am Mefberg“ betragt der Abstand mind.
1,6 km. Der Ortskern von Andervenne liegt ca. 2,45 km stidwestlich des geplanten Standortes.

regionalplan & uvp planungsburo peter stelzer GmbH Seite 21



Samtgemeinde Freren Begrundung mit Umweltbericht
Mitgliedsgemeinde Andervenne 60. Anderung des Flachennutzungsplanes

Das Gelande stellt sich als eben dar. Unglinstige Ausbreitungsbedingungen (z.B. Kaltluft-
ablasse in Richtung Wohnbebauung) sind nicht gegeben. Es befinden sich keine weiteren bi-
oaerosolemittierende Anlagen in der ndheren Umgebung (die am nachsten gelegenen Tier-
haltungen befinden sich ca. 1.400 m und 2.000 m nérdlich des geplanten Standortes). Emp-
findliche Nutzungen sind in der Umgebung nicht vorhanden (z.B. Krankenhduser, Kurgebiete,
Kindergarten, Schulen u.a.) bzw. sind erst im Ortskern von Andervenne angesiedelt (Kinder-
garten / Grundschule). Gehaufte Beschwerden der Anwohner iber gesundheitliche Beein-
trachtigungen wurden zuriickliegend nicht verzeichnet. Im Weiteren wird auf die Aussagen zu
den Themenbereichen Geruch und Staub aus dem Immissionsschutztechnischen Bericht
Nr. GS25226.1+2/02 (FIDES 2026) verwiesen.

Durch die Abarbeitung der Prufkriterien kann somit nicht hergeleitet werden, dass durch das

geplante Vorhaben schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG hervorgerufen
werden.

5.2.2. Gewerbelarm

FiUr das Vorhaben nicht relevant.

5.2.3. StraBenverkehrslarm

FiUr das Vorhaben nicht relevant.

5.3.Belange der Ver- und Entsorqunqg

Es wird grundsatzlich darauf hingewiesen, dass bestehende Ver- und Entsorgungseinrichtun-
gen mit der entsprechenden Vorsicht und Sorgfalt behandelt werden sollen. Bei der Durchflih-
rung von Malinahmen im Bereich der 6ffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen sind die ein-
schlagigen Richtlinien zum Schutz unterirdischer Versorgungsanlagen zu beachten. Vorsorg-
lich wird darauf hingewiesen, dass alle Arbeiten in der Nahe von Versorgungseinrichtungen
mit besonderer Sorgfalt auszufihren sind, da bei Annaherung bzw. deren Beschadigung Le-
bensgefahr besteht. Bei eventuellen Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen Versorgungslei-
tungen Rucksicht zu nehmen, damit Schaden und Unfélle vermieden werden. Schachtarbeiten
in der Nahe von Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszufuhren.

Im Bereich erdverlegter Versorgungseinrichtungen sind nur flachwurzelnde Gehdlze zulassig.
In diesem Zusammenhang wird auf das Merkblatt DVGW GW 125 ,Baume, unterirdische Lei-
tungen und Kanale“ verwiesen. Zudem wird auf das Dokument GW 315 ,Hinweise fur Mal3-
nahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ verwiesen. Eine Nichtbeach-
tung kann zu Schaden an Versorgungseinrichtungen mit erheblichen Sicherheitsrisiken fuh-
ren.

5.3.1. Trinkwasserversorgung

Das Planungsgebiet kann an die Trinkwasserversorgungsanlagen des Wasserverbandes Lin-
gener Land (WVLL) angeschlossen werden.
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5.3.2. Loéschwasserversorgqung, Brandschutz

Die Sicherstellung der Loschwasserversorgung obliegt gemall § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 des
Nds. Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) der Stadt bzw. Gemeinde. Der Gesetzgeber hat
von der ihm in § 36 NBrandSchG eingerdumten Verordnungsermachtigung, Einzelheiten hin-
sichtlich der Grundversorgung mit Loéschwasser festzulegen, keinen Gebrauch gemacht. Auf
Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V. ist daher bei der Ermittlung
des erforderlichen Loschwasserbedarfs fur bebaute Flachen auf die Tabelle ,Richtwerte fur
den Ldschwasserbedarf im Arbeitsblatt W 405 Deutscher Verein des Gas- und Wasserfa-
ches e.V. (DVGW) abzustellen. Danach ist z.B. in Gewerbegebieten ein Loéschwasserbedarf
von mindestens 1.600 I/min. (96 m3h) bei einer kleinen Gefahr der Brandausbreitung und bis
zu 3.200 I/min. (192 m3h) bei einer mittleren bzw. grof3en Gefahr der Brandausbreitung vor-
zuhalten.

Das Trinkwasserversorgungsnetz des Wasserverbandes ,Lingener Land“ (WVLL) ist nicht flr
die Versorgung mit Loschwasser ausgelegt. Somit wird die Loschwasserversorgung nicht
durch den WVLL gewahrleistet. Der Loschwasserbedarf ist von den entsprechenden Stellen
(Brandschutz) zu prifen, auf Anfrage kdnnen Angaben zur Leistungsfahigkeit des Trinkwas-
sernetzes gemacht werden. Im Bedarfsfall kdnnen vorhandene Hydranten von der zustandi-
gen Feuerwehr, unter Beachtung des DVGW-Arbeitsblattes W 405 ,Bereitstellung von Lésch-
wasser durch die ortliche Trinkwasserversorgung, Beiblatt 1: Vermeidung von Beeintrachti-
gungen des Trinkwassers und des Rohrnetzes bei Léschwasserentnahmen® und die seit Juli
verabschiedete Norm DIN 14346, ,Feuerwehrwesen - Mobile Systemtrenner 8-FW* genutzt
werden. Die Trinkwasserversorgung muss jedoch gewahrleistet bleiben und es dirfen keine
Risiken (z.B. Druckerhdhungspumpen etc.), die den Bestand der Wasserverteilungsanlagen
und die Qualitat des Trinkwassers gefahrden, eingegangen werden.

Hinweis: Der DVGW beschrankt sich auf die Darstellung der technischen Mdglichkeiten. Es
begrindet keine Rechtspflichten, insbesondere nicht zwischen Gemeinde und Wasserversor-
gern (W400-1).

Die erforderlichen MaRnahmen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes werden
in Abstimmung mit dem Gemeindebrandmeister und der Abteilung ,Vorbeugender Brand-
schutz” des Landkreises Emsland umgesetzt. Die fir den ordnungsgemafen Brandschutz er-
forderlichen Anlagen werden rechtzeitig im Zuge der ErschlieBung des Plangebietes in Ab-
stimmung mit den zustandigen Stellen bereitgestellt. Im Rahmen dieser Planung ist bereits die
Einrichtung eines Ldschwasserbrunnens vorgesehen. Nachfolgend werden die relevanten
Punkte noch einmal zusammengestellt.

e Fir das geplante Vorhaben ist die Loschwasserversorgung so zu erstellen, dass ein
Léschwasserbedarf von mind. 1.600 I/min. (96 m3®*h) vorhanden ist. Der Loschbereich um-
fassti.d.R. alle Loschwasserentnahmemaglichkeiten in einem Umkreis von 300 m. Dabei
sind in einem Umkreis von 150 m mindestens 50 % der Léschwasserversorgung sicher-
zustellen, die restlichen 50 % sind dann in einem Radius von 300 m um die baulichen
Anlagen sicherzustellen. Als Léschzeit werden 2 Stunden angesetzt. Fur den Fall, dass
Léschwasser Uber das Rohrnetz der 6ffentlichen Trinkwasserversorgung bezogen wird,
dient das DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)
als planerische Grundlage.

e Der Abstand der einzelnen Loschwasserentnahmestellen von den Stallen darf 150 m nicht
uberschreiten. Die Standorte der einzelnen Hydranten bzw. Wasserentnahmesteilen sind
mit dem zustandigen Gemeinde - oder Ortsbrandmeister festzulegen.

e Die Zuwegung und Aufstell- und Bewegungsflachen der Feuerwehr sind gemaf §§ 1 und
2 der Allgemeinen Durchflihnrungsverordnung zur Niedersachsischen Bauordnung (DVO-
NBauO) herzustellen.
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o Die erforderlichen StralRen sind vor Fertigstellung der Gebaude so herzustellen, dass Feu-
erwehr und Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Gebduden gelangen kon-
nen.

5.3.3. Oberflichenentwésserung

Im Zusammenhang mit der Darstellung einer Sonderbauflache (S) wird es auch notwendig ein
Entwasserungskonzept zu entwickeln, um den Nachweis einer ordnungsgemaflen Bewirt-
schaftung des innerhalb des Geltungsbereiches anfallenden Oberflachenwasser zu flhren.
Die Ergebnisse werden im weiteren Verfahren in die Begriindung sowie den noch zu erstel-
lenden Umweltbericht eingepflegt. Derzeit ist es vorgesehen, das auf den befestigten Flachen
anfallende Oberflachenwasser ortlich zu versickern. Hierfur sind die anstehenden Boden (mitt-
lerer Podsol (P3) und mittlerer Gley-Podsol (G-P3)) unter Beachtung der anstehenden Grund-
wasserstande (Grundwasserstufe (GWS): GWS 5 - sehr tief mittlerer Grundwasserhochstand
(MHGW) > 8 - 16 dm mittlerer Grundwassertiefstand (MNGW) > 16 - 20 dm / GWS 7 — grund-
wasserfern mittlerer Grundwasserhochstand (MHGW) > 20 dm mittlerer Grundwassertiefstand
(MNGW) > 20 dm) (LBEG, Datenabfrage NIBIS-Kartenserver 09/2025) grundsatzlich geeig-
net. Insgesamt wird im NIBIS-Kartenserver (LBEG 2025) die Durchlassigkeit der oberflachen-
nahen Gesteine mit hoch bewertet. Die Durchlassigkeit ,hoch® entspricht einem Durchlassig-
keitsbeiwerten von kf > 1*10* m/s. Ein Durchlassigkeitsbeiwert sollte zwischen 10 und 10
® m/s liegen, um eine Funktionsfahigkeit der Versickerungsanlage zu gewahrleisten.

5.3.4. Abfallentsorgung

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfélle erfolgt entsprechend den abfallrechtli-
chen Bestimmungen sowie der jeweils glltigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkrei-
ses Emsland. Trager der offentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. Evtl. anfal-
lender Sondermdill wird einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung zu-
gefuhrt. Die An- und Ablieferungen (Futtermittel, Kadaver, etc.) erfolgt Gber entsprechende
Vertrage, die der Betriebsgenehmigung zugrunde liegen.

5.3.5. Elektrizitdatsversorgung

Die Versorgung mit Elektrizitat ist Uber das Netz der zustandigen Energieversorgung sicher-
gestellt.

5.4.Belange des Verkehrs
5.4.1. AuBere ErschlieBung, Auswirkung auf vorhandene Strallen

Die aul3ere ErschlieBung erfolgt Uber die sudlich angrenzende Gemeindestral3e ,Fuchsberg-
stralRe”, die wiederum weiter westlich Gber die ,Handruper Stralle an die sidlich verlaufende
Bundesstralle 214 angeschlossen ist.

5.4.2. Innere ErschlieBung

Die innere ErschlieRung erfolgt Uber betriebseigene Zufahrten von der Gemeindestralde, die
fur den entsprechenden landwirtschaftlichen Verkehr ausgebaut sind.
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5.5.Belange des Denkmalschutzes

Im Planbereich sind derzeit keine Bau- oder Bodendenkmale im Sinne des Niedersachsischen
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) bekannt. Durch die zurtckliegenden Tiefenumbruchmalf3-
nahmen ist der Bereich zudem bereits deutlich Uberpragt. Inwieweit archdologische Fundsti-
cke/Bodendenkmale im Boden verborgen sind, kann im Voraus nicht geklart werden. Auf die
gesetzlichen Vorschriften zum Umgang mit etwaigen Bodenfunden wird daher verwiesen:

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, sind diese unverzlglich einer Denkmalschutzbehdrde, der Gemeinde oder ei-
nem Beauftragten fur die archaologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unver-
andert zu lassen bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbe-
hérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). Die Untere Denk-
malschutzbehorde des Landkreises Emsland ist unter folgender Rufnummer zu erreichen:
(05931) 44 — 2173 oder (05931) 6605.

5.6.Belange des Klimaschutzes

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplanen die Nutzung er-
neuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu bericksich-
tigen. Der Beitrag der Bauleitplanung zum Umwelt- und Naturschutz erfolgt damit auch fiir die
Ziele des globalen Klimaschutzes. Dies verbessert die Moglichkeiten von Gemeinden und Vor-
habentrager, die Belange des Klimaschutzes im Rahmen der gemal § 1 Abs. 7 BauGB vor-
zunehmenden Abwagung zu gewichten. Ferner wurde den Gemeinden bereits mit der BauGB-
Novelle 2004 die Méglichkeit eingeraumt, mit dem Abschluss von stadtebaulichen Vertragen
auch die Umsetzung von energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Vorstellungen sicher-
zustellen.

Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Forderung des Klimaschutzes bei der
Entwicklung in den Stadten und Gemeinden (BGBI. | S. 1509) wurde das BauGB zudem unter
dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der Energieeffizi-
enz und der Energieeinsparung geandert und erganzt sowie auch durch die Novellierung 2013
inhaltlich gestarkt.

Beachtlich ist insbesondere die vorgenommene Ergénzung der Grundsatze der Bauleitpla-
nung (§ 1 Abs. 5 Satz 2 und § 1a Abs. 5 BauGB), die Erweiterungen zum Inhalt der Bauleit-
plane (§§ 5 und 9 BauGB) und stadtebaulicher Vertrage (§ 11 Abs. 1 BauGB) sowie die Son-
derregelungen zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie (§ 248 BauGB).

Seit der BauGB-Novelle 2011 kdnnen im Bebauungsplan beispielsweise gemal § 9 Abs. 1
Nr. 12 BauGB explizit Flachen fur Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen
Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme oder Kalte aus erneu-
erbaren Energien oder Kraft-Warme-Kopplung sowie gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB auch
Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebauden oder bestimmten sonstigen baulichen
Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische MafRnahmen fur die Erzeugung, Nutzung
oder Speicherung von Strom, Warme oder Kalte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Warme-Kopplung getroffen werden miissen, festgesetzt werden. Mit der Anderung des § 11
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und Nr. 5 BauGB ist weiterhin verdeutlicht worden, dass Gegenstand eines
stadtebaulichen Vertrages auch die Errichtung und Nutzung von Anlagen und Einrichtungen
zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom,
Warme oder Kalte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Warme-Kopplung sowie die Anfor-
derungen an die energetische Qualitat von Gebauden sein kdnnen. Weiterhin kann auf die
speziellen energiefachrechtlichen Regelungen mit ihren Verpflichtungen zur Errichtung und
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Nutzung bestimmter erneuerbarer Energien verwiesen werden, die bei der Bauplanung und
Bauausfuhrung zu beachten und einzuhalten sind.

Nach § 3 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Warme-Gesetzes (EEWarmeG) werden die Ei-
gentumer von Gebauden, die neu errichtet werden, etwa dazu verpflichtet, den Warmeener-
giebedarf des Gebaudes durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien zu decken.
Das Erneuerbare-Energien-Warme-Gesetzes (EEWarmeG) ist am 1. November 2021 aul3er
Kraft getreten und wurde durch das Gebaudeenergiegesetz (GEG) ersetzt. Im Zuge der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) ist zudem sicherzustellen, dass bei der Errichtung und wesent-
lichen Anderung von Gebauden ein bestimmter Standard an Manahmen zur Begrenzung des
Energieverbrauchs von Gebauden einzuhalten ist.

Insofern wird es fir zuldssig erachtet, hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien
sowie der Energieeinsparung keine weitergehenden Festsetzungen in den Bebauungsplan
aufzunehmen, sondern hiermit auf die bestehenden und zudem stetig fortentwickelten gesetz-
lichen Regelungen, hier z.B. im Zusammenhang mit § 32a NBauO, in ihrer jeweils gultigen
Fassung zu verweisen.

5.7.Belange der Bundeswehr/Kampfmittel

Kampfmittelfunde sind im Plangebiet derzeit nicht bekannt. Im Rahmen der bisherigen Boden-
bearbeitung sind auch keine Kampfmittelfunde zutage getreten. Sollten bei zukiinftigen Erdar-
beiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die
zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt beim Landkreis Emsland oder der Kampfmit-
telbeseitigungsdienst des LGLN - Regionaldirektion Hameln-Hannover zu benachrichtigen.

5.8. Altablagerungen

Es wird darauf hingewiesen, dass stidwestlich zum Plangebiet eine Altablagerung registriert
ist. Diese Flache wird im Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagen-
Nr. 454 402 403 mit der Bezeichnung ,Andervenne, Héner Tannen® gefiihrt. Die Deponiesohle
der Altablagerung liegt im Grundwasserschwankungsbereich.

Zum Vorhaben liegt der unteren Abfall- und Bodenschutzbehérde (UAB/UBB) folgende Unter-
lage vor: Altlastenprogramm des Landes Niedersachsen - Altablagerungen - Gezielte Nacher-
mittlungen im Landkreis Emsland, Altablagerung, Andervenne, Honer Tannen NLO-AnIagen-
Nr.: 454 402 403, Geonova GmbH, 19.12.1994.

Aus Grinden der Vorsorge sind im Planungsgebiet:

o eventuell erforderliche Grundwasserhaltungen bei Bodeneingriffen vorab mit dem Land-
kreis Emsland Fachbereich Umwelt, abzustimmen. Dabei sind Antrage auf wasserrechtli-
che Erlaubnis zwingend unter Einbindung eines geeigneten Sachverstandigen mit Refe-
renzen in der Bearbeitung abfall- und bodenschutzrechtlicher Fragestellungen zu fertigen.

e Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser nur zuldssig, wenn
dieses Wasser vorher auf mogliche Verunreinigungen/Kontaminationen untersucht und
durch ein entsprechendes Gutachten nachgewiesen wird, dass das Wasser unbelastet ist.

e Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser unzulassig. Die Trink-
wasserversorgung darf nur Uber das Offentliche Leitungsnetz erfolgen.
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5.9.Eiswurf / Eisfall

Aufgrund der Lage innerhalb des geplanten Windparks Andervenne/Handrup wurde im Zu-
sammenhang mit dem Stallstandort das ,Gutachten zur Eisrisikoanalyse NE-B-131023°
(noxt! 2025) erganzt um die Stellungnahme (noxt! 2026) zum vorgenannten Gutachten ausge-
wertet und beziglich einer moéglichen Betroffenheit durch Eiswurf bzw. Eisfall geprift. Um den
vorgesehenen Standort der geplanten Stallanlage finden sich die WEA 01, WEA 02, WEA 03
und WEA 04. Gemal der Zusammenfassung des vorgenannten Gutachtens kann aufgrund
der vorhandenen Systeme der Eiserkennung Eiswurf weitestgehend ausgeschlossen werden.
Fur dies WEA im Windpark ist daher gemal [IEA22] eine Gefahrdung durch Eiswurf standort-
spezifisch nicht zu beachten. Im Zusammenhang mit einer moglichen Betroffenheit der Stall-
anlage durch Eisfall von den WEA 01 bis WEA 04 erfolgen gemal’ der Tabelle 2.2 in noxt!
(2026) die folgenden Einschatzungen:

Kollektive Risikobewertung =  kein Risiko
Individuelle Risikobewertung = akzeptabler Bereich
MafRnahmen notwendig? = Nein

Maflinahmen empfohlen? = Nein

In dem nachfolgenden Kartenausschnitt zur ,Darstellung der Treffer aus der mathematischen
Simulation® (Ausschnitt aus der Abbildung 2.1 in noxt! 2026) wurde das Ergebnis visualisiert.

Lage des
/ Geltungsbereichs

Abbildung 10: Darstellung der Treffer aus der mathematischen Simulation (Ausschnitt aus der
Abbildung 2.1 in noxt! 2026)

Gemal der Abbildung 10 ist erkennbar, dass sich der Geltungsbereich auRerhalb der Schwer-
punktbereiche (rot, orange und gelb) der durch Eisfall gefahrdeten Bereiche befindet. Zusam-
menfassend ist festzustellen, dass die Risikoeinstufung hinsichtlich des Eiswurfs bzw. Eisfalls
ausgehend von den geplanten WEA auf den geplanten Zubau der Hahnchenmaststalle im
akzeptablen Bereich liegt. Weitere risikomindernde Malinahmen sind nicht erforderlich.
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6. DARSTELLUNGEN DER 60. ANDERUNG DES FLACHENNUTZUNGSPLANES

Die Begrindungen zu den einzelnen Darstellungen ergeben sich im Wesentlichen aus den
vorgenannten Ausflihrungen.

6.1. Art der baulichen Nutzung

Das Erfordernis von Flachen fur eine Tierhaltungsanlage in Form einer Sonderbauflache mit
der Zweckbestimmung ,Tierhaltung® (Stier) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO wurde bereits in
den vorangestellten Kapiteln dargelegt. Die 60. Anderung des Flachennutzungsplanes stellt
dies entsprechen dar.

7. HINWEISE (IN ANLEHNUNG AN DEN VHB. BEBAUUNGSPLAN NR. 15 DER
GEMEINDE ANDERVENNE, PARALLELVERFAHREN)

1. Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frihgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, sind diese unverzlglich einer Denkmalschutzbehérde, der Gemeinde oder ei-
nem Beauftragten fir die archaologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unver-
andert zu lassen bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbe-
hoérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Die Untere Denkmalschutzbehoérde des Landkreises Emsland ist unter folgender Rufnummer
zu erreichen: (05931) 44 — 2173 oder (05931) 6605.

2. Versorgungsleitungen

Bei Tiefbauarbeiten ist auf eventuell vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen Ricksicht zu
nehmen, damit Schaden und Unféalle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nahe von
Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszufihren. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Ver-
sorgungstrager um Anzeige der erdverlegten Ver- und Entsorgungseinrichtungen in der Ort-
lichkeit zu bitten. Die Schutzanweisungen der Leitungstrager sind zu beachten.

3. Altlasten
Sollten sich im Zuge der Durchfihrung der Planung Hinweise auf Altlasten ergeben, ist die
Untere Bodenschutzbehdrde (Landkreis Emsland) unverziglich zu informieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass sudwestlich zum Plangebiet eine Altablagerung registriert
ist. Diese Flache wird im Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagen-
Nr. 454 402 403 mit der Bezeichnung ,Andervenne, Honer Tannen® gefuhrt. Die Deponiesohle
der Altablagerung liegt im Grundwasserschwankungsbereich.

Aus Grinden der Vorsorge sind im Planungsgebiet:

o eventuell erforderliche Grundwasserhaltungen bei Bodeneingriffen vorab mit dem Land-
kreis Emsland Fachbereich Umwelt, abzustimmen. Dabei sind Antrage auf wasserrechtli-
che Erlaubnis zwingend unter Einbindung eines geeigneten Sachverstandigen mit Refe-
renzen in der Bearbeitung abfall- und bodenschutzrechtlicher Fragestellungen zu fertigen.

e Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser nur zulassig, wenn
dieses Wasser vorher auf mdgliche Verunreinigungen/Kontaminationen untersucht und
durch ein entsprechendes Gutachten nachgewiesen wird, dass das Wasser unbelastet ist.
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¢ Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser unzuldssig. Die Trink-
wasserversorgung darf nur Uber das offentliche Leitungsnetz erfolgen.

4. Kampfmittelfunde

Kampfmittelfunde sind im Plangebiet nicht bekannt. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Gra-
naten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die zustéandige Polizei-
dienststelle, das Ordnungsamt beim Landkreis Emsland oder der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst des LGLN - Regionaldirektion Hameln-Hannover zu benachrichtigen.

5. Zugrunde liegende Vorschriften

Fur diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist. Die
der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-
Vorschriften) kdnnen im Rathaus der Samtgemeinde Freren, Markt 1 in 49832 Freren, wah-
rend der Dienstzeit eingesehen werden.

8. SPARSAMER UMGANG MIT GRUND UND BODEN

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind die Grundsatze des § 1a Abs. 2 BauGB in der Ab-
wagung zu bertcksichtigen. Danach soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden, wobei zur Verringerung der zusatzlichen Inanspruchnahme von Flachen fir
bauliche Nutzungen die Moglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch
Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere Mal3nahmen zur Innen-
entwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Mal® zu begrenzen
sind. Landwirtschaftlich, als Wald oder fur Wohnzwecke genutzte Flachen sollen nur im not-
wendigen Umfang umgenutzt werden. Aus den Ausfuhrungen in dieser Begriindung ist zu ent-
nehmen, dass den vorgenannten Grundsatzen entsprochen wird.
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TEIL II: UMWELTBERICHT

1 UMWELTBERICHT

1.a Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

1.a.1 Angaben zum Standort

Das Plangebiet der 60. Anderung des Flachennutzungsplanes liegt in der Flur 24 der Gemar-
kung Andervenne an der Nordgrenze des Gemeindegebietes von Andervenne und ist im wirk-
samen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Freren als Flache fur die Landwirtschaft dar-
gestellt. Die Grofie des Geltungsbereiches betragt ca. 2,39 ha und wird umgeben von Acker-
flachen und sudlich durch die Gemeindestrale ,Fuchsbergstralle“ begrenzt. Das Plangebiet
wird ackerbaulich genutzt. Durch den Anschluss der vorgenannten Gemeindestral3e Uber die
westlich liegende Handruper Strale an die Bundesstralte 214 ist auch die Uberortliche Er-
schlieBung gesichert. Entsprechend dem unter Ziff. 4 dargelegten Bedarf (vgl. Teil | Begrin-
dung) wird m Rahmen dieser 60. Flachennutzungsplandnderung der Samtgemeinde Freren
als Art der baulichen Nutzung eine Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung , Tierhaltung®
(Srier) dargestellt.

1.a.2 Art des Vorhabens und Festsetzungen

Als Art der baulichen Nutzung wird eine Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,Tierhal-
tung” (Stier) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO dargestellt. Dartiber hinaus wird im Rahmen der
konkretisierenden Bauleitplanung (vhb. B-Plan Nr. 15 der Gemeinde Andervenne, Parallelver-
fahren) insbesondere die am siidlichen Rand des Anderungsbereiches verlaufende Wallhecke
Uberlagert als ,Umgrenzung von Flachen mit Bindung fiir Bepflanzung und fir die Erhaltung
von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern“ gesichert.

1.a.3 Umfanqg des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden

Die GroRe des Anderungsbereiches betragt ca. 2,39 ha. Der Bedarf an Grund und Boden wird
aus der Eingriffsbilanzierung mit einer maximalen Grundflache von 12.000 m? (maximale Ver-
siegelung) fur die Sonderbauflache (S) auf der Basis des vhb. Bebauungsplanes Nr. 15 (Pa-
rallelverfahren) ermittelt. Daneben werden 1.154 m? Wallheckenstrukturen als ,Umgrenzung
von Flachen mit Bindung fur Bepflanzung und fur die Erhaltung von Badumen, Stréduchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern“ gesichert. Weitere 363 m? Heckenstrukturen
bleiben ebenfalls im weiteren Verfahren erhalten und werden durch erganzende Pflanzungen
zur Einbindung der Gesamtanlage in das Orts- und Landschaftsbild eingebunden (Schaffung
von 10,0 m breiten Grinstrukturen).

1.b Umweltschutzziele aus libergeordneten Fachgesetzen und Fachplanun-
gen und ihre Beriicksichtiqung

1.b.1 Fachgesetze

Baugesetzbuch (BauGB) / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Fir diese Bauleitplanung ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB i. V.m. § 18 Abs. 1
des BNatSchG heranzuziehen.
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Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezogen auf die zu berlcksichtigenden Immissionen ist das Bundesimmissionsschutzgesetz
zu beachten. Daneben gelten die Richtwerte der technischen Anleitungen (hier TA-Larm und
TA-Luft) sowie die Orientierungswerte der DIN 18005.

Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) / Wasserhaushaltsgesetzt (WHG)

In Bezug auf vorhandene Graben sowie bei Einleitung von unbelastetem Oberflachenwasser
in ein Gewasser / Regenrickhaltegraben (RRG) bzw. in das Grundwasser (Versickerung) sind
das NWG bzw. die Ausfuhrungen des WHG in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu berucksich-
tigen.

1.b.2 Fachplanungen

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP 2010) / TP Windenergie 2024

Nach dem zeichnerischen Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises
Emsland (2010) liegt der Planbereich in einem Vorbehaltsgebiet (G) fur die Landwirtschaft —
auf Grund hohen Ertragspotenzials (Textziffer 3.7 02), in einem Vorbehaltsgebiet (G) fur die
Erholung (Textziffer 3.10 05) und in einem Vorbehaltsgebiet (G) fur die Trinkwassergewinnung
(Textziffer 3.11 2. 03/04).

Ferner befindet sich das Plangebiet gemal dem sachlichen Teilprogramm Windenergie 2024
des Landkreises Emsland in einem Windvorranggebiet (VR Wen 47). Die geplante Tierhal-
tungsanlage ordnet sich diesem Vorranggebiet unter. Abstimmungen und privatrechtliche Ver-
einbarungen sind mit den Vorhabentrager getroffen worden, so dass ein Nebeneinander der
Nutzungen moglich ist.

Landschaftsrahmenplan (LRP)

Der Geltungsbereich ist im Landschaftsrahmenplan (LRP 2001) des Landkreises Emsland mit
keiner Darstellung versehen. Im weiteren Umfeld finden sich die in der Karte markierten und
nachfolgend beschriebenen Biotope.

Nordlich des Geltungsbereiches in einer Entfernung von ca. 830 m befindet sich das Biotop
.Fischteiche S Raming“ (Biotop-Nr. 33.22_02, § 30 NNatSchG) mit einer Grolke von 0,3 ha. Es
handelt sich bei diesem Biotop um zwei rechteckige Fischteiche mit steilen Ufern. Das westli-
che Gewasser ist mit einem groReren Bestand des Schwimmenden Laichkrauts bedeckt. Das
westliche und das sudliche Ufer werden von jungen Birken gesaumt. Das 6stliche Gewasser
ist sehr klar. Submers entwickelt die Rasen-Binse einen dichten Rasen. Emers kommt neben
der Rasen-Binse auch Schwimmendes Laichkraut vor. Der Teich-Schachtelhalm bildet klein-
flachig ein schutteres Rohricht. Entlang des nérdlichen Ufers zieht sich ein bis 8 m breiter
Gurtel mit abgestorbenen Breitblattrigen Rohrkolben. Die Stimpfe stehen unter Wasser. Ein
Neuaustrieb ist nicht erfolgt. Zwischen den Resten des Rohrkolbens kommt die Rasen-Binse
nach. Die Insel wird von Birken eingenommen. Amphibische Bereiche werden vor allem vom
Wassernabel besiedelt.

Ostlich des Geltungsbereiches befindet sich in einem Abstand von ca. 645 m ein weiteres
Biotop. Hierbei handelt es sich um das Biotop ,Am Wellenberg“ (Biotop-Nr. 33.22_01, § 30
NNatSchG; gleichzeitig landesweit schutzwurdiges Biotop ,L3510N20“) mit einer Gré3e von
0,1 ha. Das Biotop wurde als quelliger Erlen-Bruchwald am westlichen FulRe der Fensterberge
angesprochen. Im Unterwuchs dominieren schwachwuchsiges Schilf und Brombeeren. Es ist
ein kleinflachiges Mosaik aus Uberstauten und trockenen Abschnitten ausgebildet. Die nassen
Bereiche sind nicht betretbar. Die umgebenden hoherliegenden Ackerflachen entwassern in
einen o6stlich und sudlich des Bestandes verlaufenden Entwasserungsgraben.
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Etwas mehr als 1,0 km westlich des Geltungsbereiches befindet sich der regional schutzwr-
dige Bereich ,Wosten® (GK 33.21, 33.21_01, 0,9 ha) in Form eines wechselfeuchten, seggen-
reichen Erlen-Bruchwald mit Stockausschlagen.

Nordwestlich gelegen befinden sich zwei Kompensationsflachen (NSN195 mit 1,62 ha und
NSN516 mit 3,08 ha GrolRe).)

Flachennutzungsplan (FNP)
Das Plangebiet wird im aktuellen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Freren als Flache
fur die Landwirtschaft dargestellt.

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN
(GEM. ANLAGE 1 NR. 2A BESTANDSAUFNAHME, 2B PROGNOSE,
2C MARNAHMEN, 2D UND 2E Zzum BAUGB)

2.a Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustandes (Basisszenario) (gem. Anlage 1 Ziff. 2a zum BauGB)

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand werden
nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfindlich-
keit von Umweltmerkmalen gegenuber der Planung herauszustellen und Hinweise auf die Be-
riicksichtigung im Zuge der planerischen Uberlegungen zu geben. AnschlieRend wird die mit
der Durchfihrung der Planung verbundene Veranderung des Umweltzustandes in Zusammen-
fassung der Fachgutachten, die im Zuge der Umweltprifung als erforderlich bestimmt wurden,
dokumentiert und bewertet. Die mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen sollen
deutlich herausgestellt werden, um daraus anschlieend MalRnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich erheblich negativer Umweltauswirkungen abzuleiten.

2.a.1 Schutzqut Tiere (qem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

Im Rahmen dieser Bauleitplanung (60. Anderung FNP und Aufstellung des vhb. B-Plan Nr. 15)
wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) auf der Basis faunistischer Erfas-
sungen erarbeitet (regionalplan & uvp 2025). Methodische Erfassungen, wie bei einer Plan-
feststellung, bzw. eine umfassende spezielle artenschutzrechtliche Prifung bereits auf der
Planungsebene muss die Gemeinde nicht vornehmen. lhre Ermittlungspflicht beschrankt sich
im Planaufstellungsverfahren vielmehr ausschlieRlich auf die Frage, ob die Umsetzung des
Bebauungsplans zwangslaufig an artenschutzrechtlichen Hindernissen scheitern muss. Inso-
fern setzt die Prufung, ob einem Planvorhaben naturschutzrechtliche Verbote, insbesondere
Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG entgegenstehen, zunachst eine ausreichende Er-
mittlung und Bestandsaufnahme der im Planbereich vorhandenen Tierarten und ihrer Lebens-
raume voraus, die es zulasst, die Einwirkungen der Planung zu bestimmen und zu bewerten.
Dies verpflichtet die planende Gemeinde keineswegs dazu, ein lickenloses Arteninventar zu
erstellen. Die Untersuchungstiefe hangt vielmehr mafRgeblich von den naturrdumlichen Gege-
benheiten im Einzelfall ab. Dabei kommen als Erkenntnisquellen Bestandserfassungen vor Ort
und die Auswertung bereits vorhandener Erkenntnisse und Fachliteratur in Betracht, die sich
wechselseitig erganzen konnen. Dies ist durch die Biotoptypenkartierung, der erganzenden
faunistischen Erfassung, einer Literaturrecherche und eigene Kenntnisse der Erfasser:innen
erfolgt.

Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2024 wurden 78 Vogelarten im UG bzw. im naheren Um-
feld festgestellt. Fir die Arten Mausebussard, Blaumeise, Rotkehlchen, Schafstelze, Bach-
stelze und Buchfink gelang der Brutnachweis. Weitere 48 Arten konnten als Brutvogel (Brut-
verdacht) erfasst werden. Fur siebzehn Arten wurden Brutzeitfeststellungen erbracht. Acht
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Arten wurden als Nahrungsgaste bewertet. Als Gberfliegende oder rastende Durchztgler, Win-
tergast bzw. Uberflieger wurden sieben Arten erfasst. Als streng geschiitzte Arten wurden im
UG Rotmilan, Habicht, Rohrweihe, Kornweihe, Wiesenweihe, Mausebussard, Kranich, Kiebitz,
Brachvogel, Turteltaube, Waldkauz, Schwarzspecht, Turmfalke und Heidelerche beobachtet.
Mit Graureiher, Kornweihe, Wiesenweihe, Rotmilan, Kiebitz, Brachvogel, Kleinspecht, Feldler-
che, Rauchschwalbe, Gartengrasmucke, Star, Trauerschnapper und Bluthanfling wurden dar-
Uber hinaus Arten nachgewiesen, die in der Roten Liste Niedersachsens gefiihrt werden. Im
Untersuchungsgebiet wurden auflierdem die Arten Stockente, Wachtel, Habicht, Rohrweihe,
Turmfalke, Neuntéter, Heidelerche, Grauschndpper, Nachtigall, Baumpieper, Stieglitz und
Goldammer nachgewiesen, die auf der Vorwarnliste zu den Roten Listen Niedersachsens ge-
listet sind.

Insgesamt wurden im Rahmen der Gastvogelerfassungen von Anfang Februar bis Ende April
2024 sowie Mitte Juli 2024 bis Ende Januar 2025 60 Vogelarten im UG dokumentiert. Dartber
hinaus gab es Beobachtungen rastender und auf- bzw. Gberfliegender Ganse, die aufgrund zu
grolRer Entfernungen nicht genauer bestimmt werden konnten und als ,Anser-Gans" erfasst
wurden. In der Kategorie ,Anser-Gans unbestimmt® handelt es sich wahrscheinlich um Saat-,
Blass- und Graugans.

DarUber hinaus wurden im Untersuchungsgebiet bei den Untersuchungen 10 Fledermausar-
ten eindeutig nachgewiesen: Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Breitfligelfledermaus,
Fransenfledermaus, GroRes Mau-ohr, GroRer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rauhautfle-
dermaus, Zwergfledermaus, und Wasserfledermaus.

Die Ergebnisse der Bestandserfassungen geben keine Hinweise auf ein Vorkommen weiterer
streng geschitzter Arten. Die Ergebnisse der Relevanzprifung werden durch die Bestandser-
fassungen entsprechend bestatigt und bekraftigt. Informationen zur Verteilung der ermittelten
Arten im Raum kénnen dem Anhang der saP (regionalplan & uvp 2025) enthommen werden.

2.a.2 Schutzqut Pflanzen / Biotope (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

Der Anderungsbereich wird derzeit Giberwiegend als Acker (A) genutzt. Parallel zur stdlichen
Grenze des Anderungsbereiches findet sich eine Heckenstruktur, die als Wallhecke eingestuft
wurde (HWM). Die an den Anderungsbereich angrenzenden Biotoptypen kénnen wie folgt be-
schrieben werden. Sidlich der Wallhecke grenzt ein Wirtschaftsweg an (OVS). Entlang der
Ostlichen Flurgrenze verlauft eine Baum-Strauch-Hecke (HFM) die im weiteren Verlauf nach
Norden durch eine Grabenstruktur erganzt wird (FGR). Gro3raumig grenzen finden sich wei-
tere Ackerstrukturen erganzt um gliedernde Elemente (Graben/Hecken.

Nach Auswertung der Bestandsaufnahme wurden fur das Untersuchungsgebiet die in der Ein-
griffsbilanzierung unter ,Bestand” aufgeflihrten Biotoptypen (nach Drachenfels 2021) mit den
entsprechenden Wertfaktoren nach dem Niedersachsischen Stadtetag-Modell (Stand 2013)
belegt. Fur das Plangebiet wurde auf dieser Basis ein Bestandswert von 28.039,0 Werteinhei-
ten ermittelt.

2.a.3 Schutzqut Fliache (gqem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

Die Inanspruchnahme von bislang unbebauten Flachen hat einerseits aufgrund des Flachen-
verlustes u.a. fur die Belange von Natur, Landschaft, Landwirtschaft, Freizeit u. Erholung ne-
gative Auswirkungen.

Das Schutzgut ,Flache® ist ein endliches Gut, d.h. mit steigendem Flachenverbrauch geht Le-
bensraum sowie land- und forstwirtschaftliche Produktionsflache dauerhaft verloren. Deshalb
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ist ein wichtiges Vermeidungs- und Minimierungsgebot den Flachenverbrauch und im vorlie-
genden Fall die Versiegelung soweit moglich zu reduzieren.

Aus den beiden nachfolgenden Abbildungen geht hervor, dass die Bodenversiegelung im
Plangebiet derzeit fir den Anderungsbereich gering ist. Der Versiegelungsgrad fiir das ge-
samte Gemeindegebiet Andervenne liegt unter 5 %. Fur die Gemeinde Andervenne wird sie
konkret mit 4,84 % benannt.

Versiegelungsgrad COPERNICUS
Klasse Farbcode
96-100 % Versiegelungsgrad
91-95 % Versiegelungsgrad
86-90 % Versiegelungsgrad
81-85 % Versiegelungsgrad

76-80 % Versiegelungsgrad
71-75 % Versiegelungsgrad
66-70 % Versiegelungsgrad

- 61-65 % Versiegelungsgrad
- ‘ 56-60 % Versiegelungsgrad

Lage deS ’ - 51-55 % Versiegelungsgrad
- . 46-50 % Versiegelungsgrad
Anderungsbereichs \‘A \ e —"

36-40 % Versiegelungsgrad
31-35% Versiegelungsgrad
‘ ‘ 26-30 % Versiegelungsgrad
— - 21-25 % Versiegelungsgrad
L - - 16-20 % Versiegelungsgrad
11-15 % Versiegelungsgrad
6-10 % Versiegelungsgrad
1-5 % Versiegelungsgrad
Unversiegelt

Abbildung 11: COPERNICUS - Bodenversiegelung 2018; in %, unmaBstéblich (LBEG 2025)

Grad der Bodenversiegelung auf
Gemeindeebene 1: 500 000

0 his 3 % Mettoversiegelung
= 5 hiz 10 % Mettoversiegelung

=10 his 20 % Mettoversiegelung
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\

) Lage des -
Anderungsbereichs \‘A \

Abbildung 12: Mittlere Versiegelung 2021 der Gemeinden in Niedersachsen, unmafstéiblich
(LBEG 2025)

2.a.4 Schutzqgut Boden (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

Der Boden nimmt mit seinen vielfaltigen Funktionen eine zentrale Stellung im Okosystem ein.
Neben seiner Funktion als Standort der naturlichen Vegetation und der Kulturpflanzen weist
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er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegeniber zivilisationsbedingten
Belastungen eine hohe Bedeutung fur die Umwelt des Menschen auf. Gemaly § 1a Abs. 2
BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verringerung der zusatzli-
chen Inanspruchnahme von Flachen fir bauliche Nutzungen die Méglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdich-
tung und andere MaRnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen
auf das notwendige Mal} zu begrenzen sind.

Nach dem NIBIS-Kartenserver des Landesamtes fir Bergbau, Energie und Geologie, Boden-
kunde, Bodenubersichtskarte 1 : 50.000, stellen sich die bodenkundlichen Gegebenheiten in-
nerhalb des Plangebietes wie folgt dar:

Der Anderungsbereich liegt in der Bodenlandschaft (BL) der ,Talsandniederungen® in der Bo-
dengrof3landschaft (BGL) der ,Talsandniederungen und Urstromtaler und hier innerhalb der
Bodenregion (BR) der ,Geest". Sie ist gekennzeichnet durch Sandablagerungen aus der Zeit
des Pleistozans. Im Betrachtungsraum kommt als prdgender Bodentyp ein Mittlerer Gley-Po-
dsol (G-P3) vor. Von Sudosten ragt ein Mittlerer Podsol (P3) in den Geltungsbereich hinein.
Beim Bodentyp Gley handelt es sich um einen Grundwasserboden (semiterristischer Boden);
beim Podsol um einen Landboden (terristischen Boden). Schutzwirdige Béden (z.B. Plag-
genesch oder besonders ertragreiche Béden), sind im Geltungsbereich nicht verzeichnet. Das
am nachsten zum Geltungsbereich gelegene Rohstoffsicherungsgebiet (Lagerstatte 2. Ord-
nung, Rohstoff: Sand) befindet sich ca. 750 m westlich des Planbereiches.

Die Vorbelastungen der Boden des Planbereiches resultieren aus dem anteilig zurtckliegend
bereits durchgefihrten Tiefenumbruch sowie der Entwasserung des Raumes durch Dranagen
und Grabenstrukturen.

G-P3
- —
) Lage des o - \
| Anderungsbereichs X /G-P3
\ ‘ ‘I _ \
P-G3 =" —

P3

Abbildung 13: SchUtzgut Boden - Bodenkarte, unmaBstéblich (LBEG 2025)

Aufgrund der Uberformung (zurlickliegende umfangreiche Bodenbearbeitung, Anlage von Ent-
wasserungsgraben etc.) des Bodens durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung (Entwas-
serung, Tiefenumbruch etc.) liegt im Plangebiet eine geringere Wertigkeit des Bodens hinsicht-
lich der Belange von Natur und Landschaft vor.
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2.a.5 Schutzgqut Wasser (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung
i. S.v.§ 1 Abs. 5 BauGB so zu bericksichtigen, dass auch nachfolgende Generationen ohne
Einschrankungen alle Optionen der Gewassernutzung offenstehen. Beim Schutzgut Wasser
sind die Bereiche Grundwasser und Oberflachenwasser zu unterscheiden. Grundsatzlich zahlt
Wasser zu der unbelebten Umweltsphare. Gleichwohl ist Wasser elementarer Bestandteil des
Naturhaushaltes. Seine Funktionen als Lebensraum und -grundlage, Transportmedium, klima-
tischer Einflussfaktor und landschaftspragendes Element sind nachhaltig zu sichern (§ 1
BNatSchG). Entsprechend heil3t es im Wasserhaushaltsgesetz (§ 1 WHG): ,Zweck dieses Ge-
setzes ist es, durch eine nachhaltige Gewésserbewirtschaftung die Gewésser als Bestandteil
des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum fiir Tiere und Pflan-
zen sowie als nutzbares Gut zu schiitzen.” Die Basis flr die Bearbeitung des Schutzgutes
Wasser sind Informationen des NIBIS® - Kartenservers des Landesamtes fur Bergbau, Ener-
gie und Geologie (LBEG, www.Ibeg.niedersachsen.de). Des Weiteren kdnnen als Datengrund-
lage zur Verfuigung gestellte Daten des Landkreises Emsland sowie des NLWKN genannt wer-
den.

Grundwasser
Gemal NIBIS werden fiir das Plangebiet folgende Angaben zum Grundwasser gemacht:

Grundwasserleitertyp Porengrundwasserleiter
Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung:  gering
Entnahmebedingungen gut

Basis des oberen Grundwasserleiter-Komplexes < -25m bis -50 m zu NHN (Aquiferkom-
plex ungegliedert)
Gelandeoberkante ca. 35,5 bis 38,9 m NHN
Grundwasserneubildung: Stufe 1: 0 — 50 mm/a (&stlicher Randrotbraun)
Stufe 2: 50 — 100 mm/a (zentraler Bereich, dunkel ockerfarben)
Stufe 3: 100 — 150 mm/a (westlicher Rand, ockerfarben)

) Lage des -
Anderungsbereichs \‘A \

Legende

Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung
gering
mitt=!
hoch

GENWHEIEN

Abbildung 14: Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung, unmaBstablich (LBEG 2025)
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Grundwasserneubildung 1981-2010
- Grunchwasserzehrung
0- 50 minfa
=50 - 100 minfa
=100 - 150 mmia
=150 - 200 mmnjfa
=200 - 250 mimja
— =250 - 300 mmja
-
Lage des - - \
Anderungsbereichs \
‘ ‘ =400 - 450 mimfa
- =450 - 500 mmja
‘ ‘ - =500 - 550 mmfa
-
- —-— - 550 - 600 minj:
L - - =600 - B50 mimja

Abbildung 15: Grundwasserneubildung im Jahresmittel der Jahre 1991-2020, unmafBstéblich
(LBEG 2025)

Da die natlrlichen Wasserverhaltnisse durch die landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet
weitgehend Uberformt sind, ist der Eingriff hinsichtlich der Grundwassersituation als weniger
erheblich einzustufen. Dies Iasst sich auch mit der bestehenden Entwasserung der betroffenen
Flachen (umgebende Grabenstrukturen, Drainagen etc.) begriinden. Die Grundwasserverhalt-
nisse sind hinsichtlich ihres Naturlichkeitsgrades als von allgemeiner Bedeutung zu werten, da
die Grundwassersituation durch anthropogene Nutzungen im Raum beeintrachtigt ist.

Die Grundwassersituation im Plangebiet ist bereits aufgrund der bisherigen Nutzung und der
damit verbundenen hohen Eintrage beeintrachtigt. Die flachige, zusatzliche Versiegelung fuhrt
zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung.

Oberflachengewasser
Nordlich des Anderungsbereiches befindet sich eine durch Geholze begleitete Grabenstruktur.
Weitere pragende Gewasser sind im direkten Bereich nicht anzutreffen.

Nordlich des Geltungsbereiches in einer Entfernung von ca. 830 m befindet sich das Biotop
.Fischteiche S Raming® (Biotop-Nr. 33.22_02, § 30 NNatSchG) mit einer Gréf3e von 0,3 ha. Es
handelt sich hierbei um zwei rechteckige Fischteiche mit steilen Ufern. Das westliche Gewas-
ser ist mit einem gréReren Bestand des Schwimmenden Laichkrauts bedeckt. Das westliche
und das sudliche Ufer werden von jungen Birken gesaumt. Das Ostliche Gewasser ist sehr
klar. Submers entwickelt die Rasen-Binse einen dichten Rasen. Emers kommt neben der Ra-
sen-Binse auch Schwimmendes Laichkraut vor. Der Teich-Schachtelhalm bildet kleinflachig
ein schitteres Réhricht. Entlang des nérdlichen Ufers zieht sich ein bis 8 m breiter Gurtel mit
abgestorbenen Breitblattrigen Rohrkolben. Die Stimpfe stehen unter Wasser. Ein Neuaustrieb
ist nicht erfolgt. Zwischen den Resten des Rohrkolbens kommt die Rasen-Binse nach. Die
Insel wird von Birken eingenommen. Amphibische Bereiche werden vor allem vom Wasserna-
bel besiedelt (LRP 2001).

Ca. 1,4 km siidwestlich des Anderungsbereiches findet sich das Gewésser einer ehemaligen
Sandentnahme.

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Auf die Erstellung eines gesonderten Fachbeitrags zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurde
verzichtet. Aufgrund des Abstandes von ca. 850 m zum westlich des Anderungsbereiches
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verlaufenden ,Hestruper Miihlenbach® (DE_RW_DENI_02047) als Bestandteil des berichts-
pflichtigen Wasserkorpers der ,Lotter Beeke® (02047) behindert bzw. vereitelt diese Bauleit-
planung nicht die Realisierung moglicher MaRnahmen, die vom NLWKN fur die Gewasser-
achse vorgesehen sind. Da das im Geltungsbereich anfallende Oberflachenwasser versickert
wird, kdnnen auch keine Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten des ,Hestruper Muh-
lenbaches / der ,Lotter Beeke” hergeleitet werden. Das Verschlechterungsverbot der WRRL
bleibt somit gewahrt. Relevante Auswirkungen auf den qualitativen und quantitativen Zustand
des Grundwasserkorpers ,Hase links Lockergestein“ (DE_GB_DENI_36_01) kénnen aufgrund
des geringen Anteils der Versieglung (ca. 1,13 ha Versiegelung) an der Gesamtgrélie des
Grundwasserkorpers von 1.031 km? mit 0,0011 % und der Versickerung der Niederschlage im
Bereich der Stallanlagen ausgeschlossen werden. Damit steht das Vorhaben dem Verbesse-
rungsgebot nicht entgegen und das Verschlechterungsverbot bleibt gewahrt.

2.a.6 Schutzgut Klima / Luft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

Klimatisch gesehen, ist das Plangebiet der maritim-subkontinentalen Flachlandregion zuzu-
ordnen. Die mittelfeuchte Witterung mit Jahresniederschlagen im Mittel von 750 — 800 mm und
einer mittleren Jahresdurchschnittstemperatur von 9 °C weist eine klimatische Wasserbilanz
mit einem mittleren Uberschuss von rd. 200 mm/Jahr auf. Die Vegetationszeit ist im Mittel bis
ca. 220 Tage/Jahr lang.

Allgemein |asst sich sagen, dass als Vorbelastung des Raumes aus Sicht des Schutzgutes
Klima / Luft die intensive landwirtschaftliche Nutzung zu nennen ist.

2.a.7 Schutzqut Landschaft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

Gemal Landschaftsrahmenplan liegt das Plangebiet in der Landschaftseinheit 4.2 ,Lingener
Land“ und wird wie folgt beschrieben:

,Das Landschaftsbild wird im Planbereich liberwiegend durch die landwirtschaftliche Nutzung
und die Verkehrsflachen gekennzeichnet. Der Bereich des Plangebietes ist eben.

Das Plangebiet befindet sich in der abwechslungsreichen Geestlandschaft mit Acker, Griin-
land- und Waldnutzung auf engrdumig wechselnden Béden.

Als naturrdumliche Gliederung wird das Plangebiet der Plantliinner Sandebene und éstliches
Bentheimer Sandgebiet zugeordnet.

Die stidlichste Landschaftseinheit ist die vielgestaltigste des Kreisgebietes. Hochmoor, Nie-
dermoor, Talsandflachen, Grundmorédne, Endmoréne, Flugsandfelder und Kreideablagerun-
gen kommen hier zusammen.

Bis in die Sidspitze des Landkreises reicht ein Ausldufer des Teutoburger Waldes. Die einzi-
gen mesozoischen Formationen im Kreisgebiet werden von Talsanden (iberlagert. Wo die
Kreideablagerungen aus der Talsandplatte herausragen, finden wir die einzigen natlirlichen
Vorkommen des mesophilen Buchenwaldes.

Auf den Talsanden stocken jedoch nicht mehr die natiirlichen Buchenwald- Gesellschaften,
sondern (berwiegend Nadelholzforste. Parallel zum westlichen Emsufer erstreckt sich ein
Talsandgebiet, das stellenweise von Flugsandfeldern liberlagert wird. Wéhrend die trockene-
ren Bereiche mit Kiefernforsten besetzt sind, sind die feuchten Talsandfldchen so weit dréniert,
dass sie ackerfdhig sind. Kleinfldchig ist Griinland eingestreut. Die aufgeplaggten Esche wer-
den beackert.
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Nach Westen schliel3t ein lang gestreckter von NNW nach SSO verlaufender Endmordnenrti-
cken an das emsbegleitende Talsandgebiet an. Der sich deutlich (ber die Umgebung erhe-
bende Riicken ist stellenweise mit Flugsand bedeckt. Der kleinrdumige Abbau von Kies und
Sand hat einige sehr interessante oligotrophe Stillgewésser entstehen lassen. Friihzeitige Be-
siedlung hat einen Bestand natlirlicher Wélder nicht zugelassen. Die landwirtschaftlich genutz-
ten Flachen sind durch Wallhecken gegliedert.

Im nordwestlichen Bereich dieser Landschaftseinheit dehnen sich Hochmoore und Nieder-
moore aus, die mit Nadelhélzern aufgeforstet wurden.

Zwischen Kreisgrenze und Endmorénenriicken sind wieder Tal-

[T‘t:'”ﬂl sande landschaftsprdgend. Diese Talsandfléche ist durch den
3 ﬂl | /\“\5 Wechsel von Niederungen, Flugsandfeldern und Béchen vielféltig

chen sind dréniert und werden je nach Wasserstand als Griinland
1 oder Acker genutzt, wobei der Ackeranteil weit (iberwiegt. Sehr
trockene Flugsandfelder tragen Kiefernforste.

| & ;;‘2 > e strukturiert. Die ehemals grundwasserbeeinflussten Talsandfla-
G

Auch die Ostseite des Emstales wird von einem Talsandgebiet mit
aufgesetzten Flugsandfeldern eingenommen. Auf diesen ausge-
dehnten trockenen Sandfldchen stocken flechtenreiche Kiefern-
forste. Sie sind vor allem éstlich des Emstales und westlich des
Dortmund- Ems- Kanals streifenférmig ausgeprégt. Zwischen die-
sen Flugsandstreifen erstreckt sich eine Niederung, die vorwie-
gend als Griinland genutzt wird. Drénierte Flachen werden bea-
ckert, ebenso wie die am Emstalrand liegenden siedlungsnahen
Eschfldachen.

Nérdlich der Linie Bramsche- Varenrode- Andervenne- Freren dehnt sich die Frerener Grund-
morénenplatte aus. Grundmoréne und talsandgefiillte Niederungen sind hier mosaikartig ver-
woben. Auf den Mordnenplatten sind die Siedlungen - locker angeordnete Haufenwegedér-
fer - entstanden. Hier wird (iberwiegend Ackernutzung betrieben. In den Niederungen nimmt
mit zunehmender Melioration der Griinlandanteil zugunsten des Ackerbaues immer mehr ab.
Eingestreut sind Diinenfelder, die statt des natirlichen Eichen- Birkenwaldes heute Kiefern
tragen.

Sddlich der Frerener Grundmordnenplatte schliel3t das Settruper Talsandgebiet an. Der Wech-
sel von feuchtem Talsand und niedermoorgefiillten Senken ist kaum noch zu erkennen. Um-
fangreiche Flurbereinigungsverfahren haben hier die Voraussetzung fiir eine rationelle Land-
wirtschaft entstehen lassen. So lberwiegen die Ackerfldchen. Flugsandfelder sind wieder von
Kiefern besetzt. Als naturnahe Elemente sind ein Erlen- Bruchwaldgebiet dstlich von Ander-
venne, dass sich regenerierende Hochmoor Speller Dose und einige Feuchtgriinldnder erhal-
ten.” (Landschaftsrahmenplan des Landkreises Emsland 2001)

Das Landschaftsbild wird im Anderungsbereich durch die land- und forstwirtschaftliche Nut-
zung gepragt. Gliedernde Elemente und sichtschutzbietende Gehdlzpflanzungen sind die im
Betrachtungsraum verlaufenden Heckenstrukturen / Wallhecken sowie Entwasserungsgra-
ben. Punktuell finden sich Kiefernforstbereiche und Erlenbriche. Als Bebauung sind einzelne
Hofstellen zu nennen. Somit stellt das Plangebiet einen maRig bis gut gegliederten Kulturland-
schaftsbereich dar, der weniger offen und weniger einsichtig in der Landschaft liegt. Der Be-
reich des Plangebietes ist weitgehend eben bis leicht bewegt und fallt nach Norden etwas ab.
Die vorhandene Ackerflache wird planungsrechtlich fir die Bebauung mit einer Stallanlage als
Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung , Tierhaltung“ dargestellt. Die Wallheckenstruktur
wird planungsrechtlich gesichert / erhalten. Die Bedeutung des Betrachtungsraumes fir das
Schutzgut Landschaftsbild ist mit mittel zu definieren, da anthropogene Uberformungen orts-
und landschaftspragend sind. Es sind Landschaftsbildeinheiten mit einer deutlichen Uberpra-
gung durch die menschliche Nutzung vorhanden. Naturlich wirkende Biotoptypen sind jedoch
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im weiteren Raum vorhanden (Wallhecken, Erlenbriiche, einzelne pragende Baume, kleinere
Stillgewasser und feuchtere Senken). Die intensive Landnutzung hat aber auch zu einer fort-
geschrittenen Nivellierung der Nutzungsformen geflhrt. Aufgrund der Lage innerhalb des
Windvorranggebietes ,VR Wen 47“ werden aktuell die Planungen zur Errichtung eines Wind-
parks vorangetrieben, so dass zukinftig mehr als 250 m hohe Windkraftanlagen das 6rtliche
Landschaftsbild (Uber)pragen werden.

2.a.8 Biologische Vielfalt (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

Seit der UNCED-Konferenz von Rio de Janeiro (,Earth Summit“) haben mittlerweile 191 Staa-
ten die ,Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt” unterzeichnet. Die rechtliche Um-
setzung der Biodiversitatskonvention in deutsches Recht erfolgte im Jahr 2002 zunachst durch
die Aufnahme des Zieles der Erhalt und Entwicklung der biologischen Vielfalt in die Grunds-
atze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in das Bundesnaturschutzgesetz, seit 2010
als vorangestelltes Ziel in § 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Die Biologische Vielfalt oder Biodiversi-
tat umfasst nach der Definition der Konvention die ,Variabilitat unter lebenden Organismen
jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Okosys-
teme und die 6kologischen Komplexe, zu denen sie gehdren®. Damit beinhaltet der Begriff der
,Biologischen Vielfalt* sowohl die Artenvielfalt als auch die Vielfalt zwischen den Arten sowie
die Vielfalt der Okosysteme. Mit der innerartlichen Vielfalt ist die genetische Vielfalt einbezo-
gen, die z.B. durch Isolation und Barrieren von und zwischen Populationen eingeschrankt wer-
den kann.

Wie die bisherigen Ausfuhrungen der Kapitel 2.a.1 und 2.a.2 zu den Schutzgutern Tiere und
Pflanzen verdeutlichen, stellt das durch erhebliche Uberformungen gepragt Plangebiet aktuell
nur fur vergleichsweise wenige und Uberwiegend sehr haufige Arten einen geeigneten Lebens-
raum dar. Entsprechend gering ist seine aktuelle Bedeutung fur die ,Biologische Vielfalt®.

2.a.9 Erhaltungsziele uns Schutzzweck der Natura 2000 Gebiete (gem. § 1 Abs. 6
Nr. 7b BauGB)

Der Geltungsbereich liegt nicht innerhalb eines Natura 2000- oder sonstigen Schutzgebiets
gemal dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Das dem Geltungsbereich am nachsten
liegende Natura 2000-Gebiet ist das in einer Entfernung von ca. 2,8 km sudlich gelegene FFH-
Gebiet Nr. 307 ,Pottebruch und Umgebung“ mit der EU-Kennzahl 3411-331 im Grenz-bereich
der Landkreise Emsland und Osnabriick. Es wurde als Landschaftsschutzgebiet (LSG OS
00052) in nationales Recht Uberfihrt. Fast 3,1 km nordoéstlich findet sich das Natur-schutzge-
biet ,Swatte Poele* (NSG WE 00051; Heideweiher, ebenfalls als gleichnamiges FFH-Gebiet
mit der EU-Kennzahl 3411-322). Wirkungen durch diese Bauleitplanung auf die vorgenannten
Schutzgebiete werden aufgrund der Entfernung ausgeschlossen.

2.a.10 Mensch und seine Gesundheit sowie Bevélkerung insgesamt (gem. § 1
Abs. 6 Nr. 7c BauGB)

Fur den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung keine erheblichen
Anderungen / Wirkungen herauszustellen. Das Plangebiet hat keine besondere Naherho-
lungsbedeutung.

2.a.10.1 Immissionen Landwirtschaft

Die Immissionssituation, hervorgerufen durch die Emissionen aus dem der Planung zugrunde
liegenden Vorhaben, wurde durch einen Fachgutachter (FIDES 2026) untersucht. Die
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Ergebnisse sind in dem ,Immissionsschutztechnischen Bericht Nr. GS25226.1+2/02 Uber die
geruchstechnische Untersuchung sowie Ermittlung der Ammoniak- und Staubimmissionen fiir
den geplanten Neubau von zwei Hahnchenmaststallen durch Herrn Florian Wagemester im
Aulenbereich von 49832 Andervenne* enthalten und werden nachfolgend kurz wiedergege-
ben bzw. zitiert.

Geruchsimmissionen
»(...) In den Anlagen 4 und 5 ist die Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen sowohl/
als Isolinie als auch im Auswertegitter ohne tierartspezifischen Gewichtungsfaktor dargestellt.

Wie in Kapitel 2 erldutert, ist unter Punkt 3.3 des Anhangs 7 der TA Luft die Erheblichkeit der
Immissionsbeitrége beschrieben. Demnach soll eine Genehmigung der Anlage auch bei Uber-
schreitung der Immissionswerte nicht wegen der Geruchsimmissionen versagt werden, wenn
der von dem zu beurteilenden Vorhaben zu erwartende Immissionsbeitrag (Kenngréf3e der
Zusatzbelastung nach Nummer 4.5 des Anhangs 7) auf keiner Beurteilungsfldche, auf der sich
Personen nicht nur voriibergehend aufhalten (vgl. Nummer 3.1 des Anhangs 7), den Wert 0,02
liberschreitet. Bei Einhaltung dieses Wertes ist davon auszugehen, dass das Vorhaben die
belédstigende Wirkung der Vorbelastung nicht relevant erhéht (Irrelevanzkriterium). Die tier-
artspezifischen Gewichtungsfaktoren finden bei der Priifung auf Irrelevanz keine Anwendung.

Wie das Ergebnis zeigt, betragt die Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen an den
umliegenden Immissionspunkten maximal 2 % der Jahresstunden. Das Irrelevanzkriterium der
TA Luft wird erfillt.

Somit sind aus geruchstechnischer Sicht keine unzuldssigen Beeintrdchtigungen der Nach-
barschaft durch den geplanten Neubau von zwei Hdhnchenmaststéllen durch Herrn Florian
Wagemester in Andervenne zu erwarten.” (FIDES 2026)

Ammoniakimmission und Stickstoffdeposition

Anhand der aus dem gesamten Tierbestand des Betriebes ermittelten Ammoniakemissionen
wurde die Gesamtzusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition be-
rechnet.

In der Anlage 6 ist die Gesamtzusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoffde-
position dargestellt. Die Darstellung erfolgt als Isolinie der Ammoniakkonzentration von
2 ug/m? sowie als Isolinie der Stickstoffdeposition von 5 kg/(ha*a). Die Berechnung der Stick-
stoffdeposition erfolgt fiir Waldflédchen unter Berticksichtigung der Depositionsgeschwindigkeit
von vq= 0,02 m/s.

Sofern im Bereich der dargesteliten 2 ug/m3Isolinie keine empfindlichen Pflanzen und Oko-
systeme vorhanden sind, gibt es geméal TA Luft keinen Anhaltspunkt auf das Vorliegen erheb-
licher Nachteile durch Schédigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme aufgrund der Ein-
wirkung von Ammoniak.

Sofern im Bereich der dargestellten 5 kg/(ha*a)-Isolinie keine empfindlichen Pflanzen und
Okosysteme vorliegen, ist gemall TA Luft keine weitere Beurteilung der Stickstoffdeposition
erforderlich.

Innerhalb der berechneten Isolinien der Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition be-
finden sich keine Waldflachen oder sonstige ausgewiesene empfindliche Pflanzen und Oko-
systeme.

In der Anlage 7 ist der Einwirkbereich auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete) hervorgerufen durch die Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition flir die Depositions-
geschwindigkeit vqa = 0,02 m/s dargestellt.
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Innerhalb der Isolinien der Stickstoffdeposition befinden sich keine ausgewiesenen Gebiete
gemeinschaftlicher Bedeutung.

Eine weitergehende naturschutzfachliche Beurteilung der Ergebnisse ist nicht Bestandteil die-
ser Untersuchung.” (FIDES 2026)

Staubimmissionen
LAnhand der ermittelten Staubemissionen wurde die Gesamtzusatzbelastung an Staubimmis-
sionen fiir die Umgebung des landwirtschaftlichen Betriebes berechnet.

In der Anlage 8 ist die Gesamtzusatzbelastung an Staubkonzentration und Staubniederschlag
dargestellt. Die jeweilige Darstellung erfolgt als Isolinie der als nicht relevant zu betrachtenden
Gesamtzusatzbelastung an Feinstaub PM 10 von 1,2 ug/m? und Staubniederschlag von
0,0105 g/(m3*d). Wie die Ergebnisse zeigen, werden die nicht relevanten Gesamtzusatzbelas-
tungen an Feinstaubkonzentration PM 10 sowie an Staubniederschlag an den umliegenden
Immissionspunkten eingehalten. Die Emissionen an Feinstaub PM 2,5 sind so gering, dass
eine Darstellung der nicht relevanten Gesamtzusatzbelastung nicht méglich ist und infolge-
dessen auf diese verzichtet wird.

Somit sind aus staubtechnischer Sicht keine unzuldssigen Beeintrdchtigungen der Nachbar-
schaft durch den geplanten Neubau von zwei Hdhnchenmaststéllen durch Herrn Florian Wa-
gemester in Andervenne zu erwarten.

Der Priifschritt nach Stufe 1 des LAl-Leitfadens Stufe 1 zeigt, dass der Abstand zum né&chst-
gelegenen Wohnhaus mehr als 500 m betragt und keine weiteren relevanten Bioaerosole emit-
tierende Anlagen (Hofstellen mit Tierhaltung) im 1.000 m-Radius um den Anlagenstandort vor-
handen sind.

Der Priifschritt nach Stufe 2 des LAI-Leitfadens bzw. das Ergebnis in Anlage 8 zeigt weiterhin,
dass die irrelevante Gesamtzusatzbelastung an Staubkonzentration (Feinstaub PM 10) von
1,2 ug/m® an den umliegenden Wohnhéusern sicher eingehalten wird.

Entsprechend ist keine Gefahr fiir die menschliche Gesundheit im Hinblick auf Immissionen
von Bioaerosolen zu erwarten. (...)" (FIDES 2026)

Grundséatzlich kann durch die Ergebnisse des vorgenannten Gutachtens (FIDES 2026) her-
ausgestellt werden, dass sich durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine erhebli-
chen Auswirkungen ergeben. Die Wirkungen insbesondere durch Stickstoff auf die angren-
zenden Biotope, wurden untersucht und bei der weiteren Bewertung in diesem Umweltbericht
berlcksichtigt.

Bioaerosole; Prufkriterien (regionalplan & uvp 2025)

Gemal dem "Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Bioaerosol-Immissionen der
Bund/Landerarbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz" sollte eine Beurteilung der Bioaero-
solbelastung durchgefuhrt werden.

Der Leitfaden dient der Prufung, ob von einer Anlage schadliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des BImSchG hervorgerufen werden kdnnen und stellt deshalb Kriterien dafir auf, wann
eine Sonderfallprifung zu den Bioaerosol-Emissionen der Anlage erforderlich ist. Die Pflicht,
schadliche Umwelteinwirkungen zu verhindern, trifft den Betreiber einer immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedurftigen Anlage zwingend. Im Falle von baurechtlichen Genehmi-
gungsverfahren kann er als Erkenntnisquelle herangezogen werden.

Ein geringer Abstand zwischen Wohnort/Aufenthaltsort und Anlage (Beispiel: < 500 m zu Ge-
fligelhaltungen, < 350 m zu Schweinehaltungen) ist nicht gegeben, da das Bauvorhaben au-
Rerhalb von Siedlungsbereichen an einem Auf3enstandort realisiert wird. Der Abstand zum
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nachstgelegenen Wohnhaus (AulRenbereich) betragt ca. 800 m in suddstlicher Richtung. Zur
Ortslage Andervenne, hier zum Siedlungsbereich ,Am Melberg“ betragt der Abstand mind.
1,6 km. Der Ortskern von Andervenne liegt ca. 2,45 km stdwestlich des geplanten Standortes.
Das Gelande stellt sich als eben dar. Unglinstige Ausbreitungsbedingungen (z.B. Kaltluft-
ablasse in Richtung Wohnbebauung) sind nicht gegeben. Es befinden sich keine weiteren bi-
oaerosolemittierende Anlagen in der ndheren Umgebung (die am nachsten gelegenen Tier-
haltungen befinden sich ca. 1.400 m und 2.000 m nérdlich des geplanten Standortes). Emp-
findliche Nutzungen sind in der Umgebung nicht vorhanden (z.B. Krankenhauser, Kurgebiete,
Kindergarten, Schulen u.a.) bzw. sind erst im Ortskern von Andervenne angesiedelt (Kinder-
garten / Grundschule). Gehaufte Beschwerden der Anwohner Uber gesundheitliche Beein-
trachtigungen wurden zuriickliegend nicht verzeichnet. Im Weiteren wird auf die Aussagen zu
den Themenbereichen Geruch und Staub aus dem Immissionsschutztechnischen Bericht
Nr. GS25226.1+2/02 (FIDES 2026) verwiesen.

Durch die Abarbeitung der Prufkriterien kann somit nicht hergeleitet werden, dass durch das
geplante Vorhaben schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG hervorgerufen
werden.

2.a.10.2 Immissionen Gewerbelarm

FiUr das Vorhaben nicht relevant.

2.a.10.3 Immissionen Stralle

FiUr das Vorhaben nicht relevant.

2.a.11 Kultur- und sonstige Sachgiiter (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB)

Unter Kultur- und sonstigen Sachgutern sind Guter zu verstehen, die Objekte von gesellschaft-
licher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archdologische Schatze darstellen
und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschrankt werden koénnte. Im Anderungsbe-
reich sowie den angrenzenden Bereichen sind derzeit keine Bau- oder Bodendenkmale im
Sinne des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) ausgewiesen. Das am
nachsten zum Geltungsbereich gelegene Kulturdenkmal / Bodendenkmal ist ein ca. 2,0 km
norddstlich gelegener Grabhligel (Datenabfrage des Denkmalatlas Niedersachsen 12/2025).

Am sudlichen Rand des Geltungsbereiches verlauft eine Wallheckenstruktur, die im Rahmen
der konkretisierenden Bauleitplanung (Aufstellung des vhb. B-Planes Nr. 15 der Gemeinde
Andervenne, Parallelverfahren) planungsrechtlich gesichert wird.

2.a.12 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abféllen
und Abwiéssern (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB)

Emissionen
Aufgrund der Darstellung einer Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,Tierhaltung*
(Srier) sind im Plangebiet Emissionen zu erwarten (vgl. Kapitel 2.a.10.1).

Abfallentsorgung

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfalle erfolgt entsprechend den abfallrechtli-
chen Bestimmungen sowie der jeweils glltigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkrei-
ses Emsland. Trager der 6ffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. Evtl. anfal-
lender Sondermiill wird einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung
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zugefihrt. Die An- und Ablieferungen (Futtermittel, Kadaver, etc.) erfolgt Uber entsprechende
Vertrage, die der Betriebsgenehmigung zugrunde liegen.

Abwasserentsorgung

Anfallende Abwasser werden nicht in das offentliche Abwassernetz eingeleitet. Das Reini-
gungswasser aus den Stallen wird Uber Bodenablaufe der Ablaufleitung zugefuhrt und gelangt
von dort in eine abflusslose Sammelgrube. Mogliches belastetes Niederschlagswasser wird
ebenfalls in die Sammelgrube eingeleitet. Es erfolgt eine ordnungsgemalfie Entsorgung ent-
sprechend den einschlagigen gesetzlichen Anforderungen.

2.a.13 Nutzung erneuerbarer Energien, inshesondere auch im Zusammenhang mit
der Wéarmeversorgung von Gebauden, sowie die sparsame und effiziente
Nutzung von Energie (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB)

Der Zuschnitt der Bauflache / Lage der Baufelder Iasst es zu, dass die Ausrichtung der Dach-
flachen eine Sud-Nord-Ausrichtung folgen kann. Hierdurch wird die Nutzung erneuerbarer
Energien optimiert. Damit wird ein besonderer Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpas-
sung im Sinne des § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB geleistet.

Es wird als zulassig erachtet, hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie der
Energieeinsparung keine weitergehenden Festsetzungen in den Bebauungsplan aufzuneh-
men, sondern hiermit auf die bestehenden und zudem stetig fortentwickelten gesetzlichen Re-
gelungen, hier z.B. im Zusammenhang mit § 32a NBauO, in ihrer jeweils gliltigen Fassung zu
verweisen.

AbschlieRend wird darauf hingewiesen, dass aktuell fir die Samtgemeinde Freren die Planun-

gen fur ein kommunales Warmekonzept starten.

2.a.14 Darstellung von Landschaftspldnen und sonstige Fachpldne (§ 1 Abs. 6
Nr. 79 BauGB)

Darstellungen von Landschaftsplanen und sonstigen Fachplanen (insbesondere des Wasser-,
des Abfall- und des Immissionsschutzrechts, sowie die Darstellungen in Warmeplanen und die
Entscheidungen Uber die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Warmenetzen
oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet gemall § 26 des Warmeplanungsgesetzes vom
20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394)) sind nicht zu berlcksichtigen bzw. Uberdecken
den Geltungsbereich dieser Bauleitplanung derzeit nicht. Wie im Kapitel 2.a.13 schon be-
schrieben, wird darauf hingewiesen, dass aktuell fir die Samtgemeinde Freren die Planungen
fur ein kommunales Warmekonzept starten.

2.a.15 Gebiete zur Erhaltung der bestméglichen Luftqualitit (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h
BauGB)

Die Rahmenrichtlinie Luftqualitat (96/62/EG) der EU benennt in Artikel 9 die Anforderungen
fur Gebiete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte liegen. Artikel 9 besagt, dass

¢ die Mitgliedsstaaten eine Liste der Gebiete und Ballungsrdume, in denen die Werte der
Schadstoffe unterhalb der Grenzwerte liegen, zu erstellen haben und

e die Mitgliedsstaaten in diesen Gebieten die Schadstoffwerte unter den Grenzwerten
halten und sich bemihen, die bestmégliche Luftqualitat im Einklang mit der Strategie
einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung zu erhalten.
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Den in Artikel 9 beschriebenen Vorgaben tragt § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) Rechnung. Dieser besagt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Mal3nah-
men in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgeleg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht Gberschritten werden, bei der Abwagung der betroffenen Be-
lange die Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitat als Belang zu berlcksichtigen ist.

Das BauGB ubernimmt wiederum die Anforderungen des § 50 BImSchG an die Erhaltung der
bestmoglichen Luftqualitat als Abwagungsbelang fiir die Bauleitplanung, sodass gemal § 1
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe h BauGB, die Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitat in Gebieten, in
denen die durch Rechtsverordnung zur Erfillung von bindenden Beschllissen der Europai-
schen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht Gberschritten werden, bei der
Aufstellung von Bauleitplanen zu berlcksichtigen ist.

Die vorliegende planungsrechtlich ermdglichte Bebauung wird keine besonderen, fir die Luft-
qualitat entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, so dass die Planung
zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden
bestmoglichen Luftqualitat fihren wird. Auf die Ausflihrungen im Immissionsschutztechni-
schen Bericht Nr. GS25226.1+2/02 (FIDES 2026) wird verwiesen.

2.a.16 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung
der Planungq

Im Falle der Nichtdurchflihrung der Planung wiirde sich der Planbereich weiterhin als landwirt-
schaftlich intensiv genutzter Bereich, im Besonderen durch Ackerbau, darstellen. Somit wirde
der bisher als Acker genutzte Planbereich weiterhin mit Agrochemikalien und Dungergaben
belastet. Die Durchlassigkeit des Bodens und ihre Bedeutung flir entsprechende Tier- und
Pflanzenarten sowie das Kleinklima blieben erhalten. Die Ackerflache kdnnte weiterhin bewirt-
schaftet werden bzw. geht nicht als Produktionsflache verloren.

2.b Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung
der Planung (gem. Anlage 1 Ziff. 2b zum BauGB)

Die Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung der
Umweltauswirkungen erfolgt anhand der Kriterien nach Anlage 1 Nr. 2b aa) bis hh) BauGB.

Die Beschreibung der moglichen erheblichen Auswirkungen wahrend der Bau- und Betriebs-
phase soll sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundaren, kumulativen, grenz-
uberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, stdndigen und voribergehen-
den sowie positiven und negativen Auswirkungen der geplanten Vorhaben erstrecken; die Be-
schreibung soll zudem den auf Ebene der Europaischen Union oder auf Bundes-, Landes-
oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen Rechnung tragen.

Mit Durchflhrung der Planung werden Bauflachen dargestellt, die der Errichtung von Stallan-
lagen zur Tierhaltung in der Gemeinde Andervenne ermoglicht. Die Planung erfolgt, da bei
einem ortlichen Familienbetrieb eine Betriebserweiterung in Form der Errichtung von zwei
Hahnchenmaststallen ansteht. Da im Bereich der Hofstelle keine Potenziale fur die notwendige
Erweiterung bestehen, erfolgte nach der Prifung von Alternativflachen die dieser Planung zu-
grunde liegende Standortwahl. Gleichzeitig sind mit der Planung die unter Kapitel 2a bis 2c
ermittelten Umweltauswirkungen verbunden. Nachteilig wirkt sich bei Durchfihrung der Pla-
nung insbesondere die Versiegelung des Bodens aus und mogliche Immissionen aus der Ab-
luft der Stallanlage aus. Im Zuge der Realisierung der Planung kann jedoch auf der Grundlage
der Wirkungen in Boden, Natur und Landschaft eine flir den Menschen hinsichtlich der Immis-
sionssituation sowie fiir andere Schutzgiter wie Pflanzen und Tiere, die Landschaft und die
Wechselwirkungen zwischen Landschaft und Siedlung ein Ausgleich erzielt werden.
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Wirkfaktoren

Von dem Vorhaben oder durch einzelne Vorhabenbestandteile gehen unterschiedliche Wir-
kungen auf die zu betrachtenden Umweltschutzglter aus. Die dabei entstehenden Wirkfakto-
ren kdnnen baubedingter, anlagebedingter oder betriebsbedingter Art sein und dementspre-
chend temporare oder nachhaltige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzguter mit sich brin-
gen.

Baubedingte Wirkfaktoren

Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten auf-
treten kdnnen. Sie sind auf die Zeiten der Baumalinahme beschrankt.

Baufeldfreimachung/Bauphase

Mit der Baufeldfreimachung findet eine Flacheninanspruchnahme mit dauerhafter Entfernung
der vorhandenen Biotopstrukturen (Acker) statt. Erganzend sind zwei Durchbriiche (eine
Durchfahrt besteht bereits) fir die ErschlieBung durch die stralRenbegleitende Wallhecke not-
wendig. In der Bauphase durfen keine Flachen beansprucht werden, die Uber das geplante
Baufeld hinausgehen. Biotopstrukturen kénnen im Zusammenhang mit der Einrichtung oder
Nutzung von Lager- und Abstellflachen oder beim Rangieren von Baufahrzeugen und -ma-
schinen beansprucht werden. Es handelt sich hierbei im Kern um Ackerflachen.

Baustellenbetrieb

Baumalinahmen sind durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen sowie das Bau-
stellenpersonal mit akustischen und optischen Stérwirkungen verbunden. Diese Wirkungen
sind zeitlich auf die Bauphase sowie raumlich auf die nahere Umgebung des Plangebiets be-
schrankt und kénnen zu einer temporaren Stérung der Umwelt flhren.

Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren

Flacheninanspruchnahme, Versiegelung

Durch diese Bauleitplanung werden die anstehenden Biotopstrukturen im Plangebiet, vorwie-
gend Acker sowie anteilig Bereiche der Wallhecke (zwei Durchfahrten, eine besteht bereits).
Durch die Nutzung fur die Tierhaltung kann es zu einer Erhéhung durch Lieferverkehr im Be-
reich des Plangebiets und in der ndheren Umgebung kommen. Die Versiegelung von bis zu
12.000 m? Flache ist als pragendes Merkmal des Bauvorhabens herauszustellen.

Immissionen ,Tierhaltung®

Der ,Immissionsschutztechnischen Bericht Nr. GS25226.1+2/02 Uber die geruchstechnische
Untersuchung sowie Ermittlung der Ammoniak- und Staubimmissionen fir den geplanten Neu-
bau von zwei Hadhnchenmaststallen durch Herrn Florian Wagemester im Auflenbereich von
49832 Andervenne” (FIDES 2026) stellt die Grundlage zur Darstellung der Immissionen dar
(s. Kapitel 2.a.10.1).

Tabelle 3: Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit dieser Bauleitplanung

betroff
MaBnahme Wirkfaktor Auswirkung etro er.l'en

Schutzgiter
baubedingt
Bauarbeiten zur Bau- | Bodenverdichtungen, Lebensraumverlust / Tiere
feldvorbereitung fur Bodenabtrag und Veran- | -degeneration Pflanzen
d(?n Bau von zwell. derung des (nattrlichen) Bodendegeneration und Boden
Hahnchenmaststallen | Bodenaufbaus . .

Verdichtung / Veranderung
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ggf. Baumallnahmen im
geologischen Unter-
grund
Uberplanung einer Lebensraumverlust / Pflanzen
Ackerflache, Bereichen -degeneration Tiere
der sudlich angrenzen-
den Wallhecke fiir zwei
Durchfahrten (eine be-
steht bereits)
temporare Larm- und Beunruhigung des Raumes | Menschen
Schadstoffemissionen Gesundheit
durch den Baubetrieb Pflanzen
Tiere
anlagebedingt
Bebauung, Versiege- | Versiegelung und nach- | Lebensraumverlust, Veran- | Tiere
lung durch den Bau haltiger Lebensraumver- | derung der Standortverhalt- | Pflanzen
von zwei Hahnchen- | lust die Stallanlagen und | nisse, Zerschneidung von
maststallen ihrer ErschlieBung Lebensraumen
(Sondert?auflache Bodenverlust Boden
(Stier) mit der Zweck-
bestimmung , Tierhal- Verringerung der Versicke- | Wasser
tung“) rungsrate, erhohter Oberfla-
chenabfluss
ggf. Veranderung von Kili- Klima
matopen
betriebsbedingt
Emissionen aus der Belastung der Atmo- Zusatzliche Belastung der Mensch
Tierhaltung sphéare Atmosphare insbesondere Gesundheit
durch Ammoniak/Stickstoff, | Luft
Geruch
Tierbestand, Liefer- geringfugige Larmemis- | Zuséatzliche Belastung der Mensch
verkehr sionen durch Tierhal- Umgebung Gesundheit
tung, zusatzlichen Fahr- Luft
zeugverkehr; Personen-
bewegungen

2.b.1 Tiere, Pflanzen Biotoptypen und Biologische Vielfalt

FUr den Familienbetrieb steht eine Betriebserweiterung, in Form der Errichtung von zwei Hahn-
chenmaststéllen im Auenbereich der Gemeinde Andervenne an. Der Anderungsbereich wird
derzeit als Acker genutzt. Ein Streifen parallel zum sudlich verlaufenden Wirtschaftsweg ist
durch Wallhecke gekennzeichnet. Wie bereits in der Begrindung (Teil I) dargelegt, ist die Ent-
wicklung einer Sonderbauflache (S) mit der Zweckbestimmung , Tierhaltung“ an der vorgese-
henen Stelle fiir die Entwicklung sinnvoll. Dem Vermeidungsgrundsatz wird insoweit entspro-
chen, da ,nur” der Bereich der bisherigen Ackerflache als Sonderbauflache in Anspruch ge-
nommen wird. Die Vorhabenplanung fihrt vornehmlich zum Verlust von bereits anthropogen
(Ackerbau) beeinflussten Flachen. Die Bodenversiegelung durch Aufhéhung und Uberbauung
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ist als erheblicher Eingriff im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BNatSchG zu
beurteilen. Durch die mogliche Versiegelung wird dem Boden die natirliche Bodenfunktion als
Lebensraum fur Tiere und Pflanzen entzogen.

Tabelle 4: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Beschreibung der Auswirkungen wahrend der Bau- und

Betroffenheit

Betriebsphase infolge:

Bauphase

Betriebsphase

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vor-
haben, soweit relevant einschlieRlich Abrissarbeiten,

Lebensraumverlust / Uber-
planung einer Ackerflache
und Verdrangung der
raumtypischen Tierarten.
Endemische Arten kom-
men im Raum nicht vor.
Die biologische Vielfalt
wird nicht betroffen.

Sicherung / Erhalt der He-
ckenstruktur / Wallhecke.
In den verbleibenden Frei-
flachen bleiben Lebens-
raume fur Tierarten der
Siedlungsbereiche erhal-
ten. Im Bereich der Kom-
pensationsflachen (u.a.
madgliche Heckenpflanzun-
gen zur Eingriinung) kon-
nen neue Strukturen ent-
stehen.

bb) der Nutzung naturlicher Ressourcen, insbesondere Fla-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, wobei soweit méglich die nachhaltige Verflig-
barkeit dieser Ressourcen zu bertcksichtigen ist,

Lebensraumverlust durch
Uberplanung einer Acker-
flache, Sicherung / Erhalt
der Heckenstruktur / Wall-
hecke.

Sicherung / Erhalt der He-
ckenstruktur / Wallhecke.
In den verbleibenden Frei-
flachen bleiben Lebens-
raume fir Tierarten der
Siedlungsbereiche erhal-
ten. Im Bereich der Kom-
pensationsflachen (u.a.
mdgliche Heckenpflanzun-
gen zur Eingriinung) kon-
nen neue Strukturen ent-
stehen.

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen,
Larm, Erschutterungen, Licht, Warme und Strahlung
sowie der Verursachung von Belastigungen,

Die einschlagigen Werte
sind einzuhalten.

Die einschlagigen Werte
sind einzuhalten

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihrer Be-
seitigung und Verwertung,

Anfallende Abfalle und
Baureststoffe werden einer
ordnungsmalen Verwer-
tung bzw. Entsorgung zu-
gefihrt.

Eine Entsorgung der anfal-
lenden Abfallmengen er-
folgt tiber die vom Land-
kreis Emsland beauftrag-
ten Entsorger oder ortliche
Tierverwerter.

ee) der Risiken fiir die menschliche Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfalle
oder Katastrophen),

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden
eingehalten.

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden
eingehalten.

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben
benachbarter Plangebiete unter Berilcksichtigung et-
waiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf
mdglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von naturlichen Res-
sourcen,

Eine Kumulierung mit Aus-
wirkungen anderer Vorha-
ben ist derzeit nicht be-
kannt.

Im Zusammenhang mit
den Emissionen durch die
Tierhaltung werden mdgli-
che kumulierende Wirkun-
gen im Rahmen des Gut-
achtens der FIDES (2026)
beriicksichtigt.

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das
Klima (zum Beispiel Art und Ausmal der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfélligkeit der geplanten Vor-
haben gegeniber den Folgen des Klimawandels,

Die max. zulassige Fla-
chenversiegelung fuhrt zur
kurzfristigen Beeintrachti-
gung des ortlichen Kleinkli-
mas.

Erhebliche Beeintréchti-
gungen des Klimas sind
durch Versickerungsein-
richtungen / Pflanzflachen
(vhb. B-Plan Nr. 15 (Paral-
lelverfahren)) und unter
Berlcksichtigung der ex-
ternen Kompensation nicht
zu erwarten. Die Installa-
tion von PV-Anlagen auf
den Dachflachen ist mog-
lich.

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe

Bei der Bauausfiihrung er-
folgt der Einsatz der neus-
ten Technik.

Die baulichen Anlagen
entsprechen dem Stand
der neusten Technik.
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Nachfolgend erfolgt die Darstellung des Ist-Bestandes der betroffenen Flachen und die Dar-
stellung der Werteinheiten bei Umsetzung der Planung (hier bereits auf der Basis des vhb. B-
Plan Nr. 15 der Gemeinde Andervenne, Parallelverfahren).

Tabelle 5: Eingriffsbilanzierung — Bestand

Biotoptyp Flache (m?) | Bewertung/m? Flac(wg;" el
Acker (A) 22.368,0 1 22.368,0
Heckenstruktur (HFM) 363,0 3 1.089,0
Wallhecke (HWM) 1.154,0 4 4.616,0
| Summe 23.885.0 Summe 28.073,0

Tabelle 6: Eingriffsbilanzierung — vhb. B-Plan Nr. 15 (Planung, Parallelverfahren)

Biotoptyp Flache (m?) | Bewertung/m? Flac(lxg;n ert
Sonstiges Sondergebiet (SO, GR = max. 12.000 m?) 12.000,0 0 0,0
Sonstiges Sondergebiet (SO, unversiegelt) 4.713,0 1 4713,0
Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflan-

zungen und fur die Erhaltung von Baumen, Strau-

chern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Ge-

wassern (Sicherung / Erhalt der Heckenstruktur) 363,0 3 1.089,0
Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur Bepflan-

zungen und fur die Erhaltung von Baumen, Strau-

chern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Ge-

wassern (Sicherung / Erhalt der Wallhecke) 1.154,0 4 4.616,0
Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Bau-

men, StrAuchern und sonstigen Bepflanzungen 5.655,0 3 16.965,0
Summe 23.885,0 Summe 27.383,0
| Kompensationsdefizit | 690,0 |

Aus der quantitativen Gegenuberstellung des Bestandswertes von 28.073,0 WE und des Pla-
nungswertes von 27.383,0 WE geht ein Kompensationsdefizit in GroRe von 690,0 WE hervor.

Im Zusammenhang mit dem Themenbereich Stickstoff/Ammoniak werden die im Immissions-
schutztechnischen Bericht Nr. GS25226.1+2/02 (FIDES 2026) definierten Grenzwerte
(5,0 kg/N*a Zusatzbelastung Wald, 0,3 kg/N*a fur FFH-Lebensraumtypen) sicher eingehalten.
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben befindet sich der westlich gelegene Wald sowie die die
Stallanlage umgebenden Wallhecken auerhalb von Bereichen mit einer Zusatzbelastung von
mehr als 5,0 kg/N*a und die § 30-Biotope (hier die gemall LRP 2001 am nachsten zum Vor-
habengebiet befindlichen Biotope: Biotop-Nr. 33.22_02 ,Fischteiche S Raming®, Biotop-
Nr. 33.22_01 ,Am Wellenberg“ und der regional schutzwirdige Bereich ,Wosten*) auferhalb
der 0,3 kg/N*a-Isolinie, so dass auch in diesem Zusammenhang keine erhebliche Beeintrach-
tigung herausgestellt werden kann.

2.b.2 Fléache und Boden

Aufgrund der bereits bestehenden Uberformung des Bodens als Ackerflache sowie den MaR-
nahmen zur Optimierung der landwirtschaftlichen Nutzung (Flurbereinigung, Dranagen, Tie-
fenumbruch) liegt im Plangebiet eine geringere Wertigkeit des Bodens hinsichtlich der Belange
von Natur und Landschaft vor. Gleichwohl wird durch diese Bauleitplanung ein Eingriff in den
Bodenhaushalt vorbereitet. Hieraus leiten sich fur das Plangebiet Umweltauswirkungen und
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ein flachenhaftes Kompensationserfordernis ab. Die Bodenversiegelung durch zusatzliche
Uberbauung ist als erheblicher Eingriff im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1
BNatSchG zu beurteilen. Durch die mégliche Aufhéhung und die Versiegelung wird dem Bo-
den die naturliche Bodenfunktion als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen entzogen, auch wenn

neue Qualitdten im Bereich der vorgesehenen Kompensation entstehen.

Tabelle 7: Auswirkungen auf Fldche und Boden

Flache und Boden

Beschreibung der Auswirkungen wahrend der Bau- und
Betriebsphase infolge:

Schutzgutbetroffenheit

Bauphase

Betriebsphase

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschliellich Abrissarbeiten,

Verlust durch die Uberpla-
nung einer Ackerflache,
Erhalt / Sicherung der
sudl. u. 6stl. angrenzen-
den Heckenstruktur / Wall-
hecke.

Zunahmen von Stérungen
durch die Nutzung der ent-
standen Strukturen. Die
Beeintrachtigungen blei-
ben im rechtlich zul&ssi-
gen Rahmen.

bb) der Nutzung natlrlicher Ressourcen, insbesondere Fla-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, wobei soweit moglich die nachhaltige Verfligbar-
keit dieser Ressourcen zu berlicksichtigen ist,

Verlust durch die Uberpla-
nung einer Ackerflache,
Erhalt / Sicherung der
sudl. u. 6stl. angrenzen-
den Heckenstruktur / Wall-
hecke.

Zunahmen von Stérungen
durch die Nutzung der ent-
standen Strukturen. Die
Beeintrachtigungen blei-
ben im rechtlich zulassi-
gen Rahmen.

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen,
Larm, Erschitterungen, Licht, Warme und Strahlung so-
wie der Verursachung von Belastigungen,

Die einschlagigen Werte
werden eingehalten.

Die einschlagigen Werte
werden eingehalten

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung,

Anfallende Baureststoffe
werden einer ordnungsma-
Ren Verwertung bzw. Ent-
sorgung zugefuhrt.

Eine Entsorgung der anfal-
lenden Abfallmengen er-
folgt tiber die vom Land-
kreis Emsland beauftrag-
ten Entsorger und/oder
Ortliche Tierverwerter.

ee) der Risiken fiir die menschliche Gesundheit, das kulturelle
Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfalle oder
Katastrophen),

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden
eingehalten.

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden
eingehalten.

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter Berticksichtigung etwaiger
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mdglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz
oder auf die Nutzung von natirlichen Ressourcen,

Eine Kumulierung mit Aus-
wirkungen anderer Vorha-
ben ist derzeit nicht be-
kannt.

Eine Kumulierung mit Aus-
wirkungen anderer Vorha-
ben ist derzeit nicht be-
kannt.

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima
(zum Beispiel Art und Ausmal der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfalligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genuber den Folgen des Klimawandels,

Die max. zulassige Fla-
chenversiegelung fihrt zur
kurzfristigen Beeintrachti-
gung des ortlichen Kleinkli-
mas.

Erhebliche Beeintrachti-
gungen des Klimas sind
durch Versickerungsein-
richtungen / Pflanzflachen
(vhb. B-Plan Nr. 15 (Paral-
lelverfahren)) und unter
Berucksichtigung der ex-
ternen Kompensation nicht
zu erwarten. Die Installa-
tion von PV-Anlagen auf
den Dachflachen ist mog-
lich.

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe

Bei der Bauausfiihrung er-
folgt der Einsatz moderner
Technik. Freiflachen wer-
den gelockert und reakti-
viert.

Die baulichen Anlagen
entsprechen dem Stand
der neusten Technik.

2.b.3 Wasser

Aufgrund der Darstellung einer Sonderbauflache gemal® § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit der
Zweckbestimmung ,Tierhaltung® (Stier) kann eine Verschmutzung des anfallenden Oberfla-
chenwassers nicht ausgeschlossen werden. Hier sind Malkhahmen umzusetzen, um eine

regionalplan & uvp planungsburo peter stelzer GmbH

Seite 50




Samtgemeinde Freren
Mitgliedsgemeinde Andervenne

Begrundung mit Umweltbericht
60. Anderung des Flachennutzungsplanes

ordnungsgemale Bewirtschaftung des anfallenden Oberflachenwassers sicher zu stellen. Die
flachige, zusatzliche Versiegelung der Bauflachen fuhrt zu einer Erhéhung des Oberflachen-

wasserabflusses.

Tabelle 8: Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Wasser

Beschreibung der Auswirkungen wahrend der Bau- und
Betriebsphase infolge:

Schutzgutbetroffenheit

Bauphase

Betriebsphase

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschlieRlich Abrissarbeiten,

Die zusatzliche Versiege-
lung und die Inanspruch-
nahmen von Freiflachen
wahrend der Bauphase
fuhren zur Reduzierung
der Versickerungsflache.

Die zusatzliche Versiege-
lung fuhrt zur Reduzierung
der Versickerungsflache.
Im Bereich der unversie-
gelten Grundstlcksberei-
che inkl. der Versickerung
des anfallenden Oberfla-
chenwassers (vhb. B-Plan
Nr. 15 (Parallelverfahren))
kann der Eingriff deutlich
minimiert werden.

bb) der Nutzung naturlicher Ressourcen, insbesondere Fla-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, wobei soweit moglich die nachhaltige Verfligbar-
keit dieser Ressourcen zu berlicksichtigen ist,

Die zusatzliche Versiege-
lung und die Inanspruch-
nahmen von Freiflachen
wahrend der Bauphase
fihren zur Reduzierung
der Versickerungsflache.

Die zuséatzliche Versiege-
lung fiihrt zur Reduzierung
der Versickerungsflache.
Im Bereich der unversie-
gelten Grundstiicksberei-
che inkl. der Versickerung
des anfallenden Oberfla-
chenwassers (vhb. B-Plan
Nr. 15 (Parallelverfahren))
kann der Eingriff deutlich
minimiert werden.

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen,
Larm, Erschitterungen, Licht, Warme und Strahlung so-
wie der Verursachung von Belastigungen,

Die einschlagigen Werte
werden eingehalten.

Die einschlagigen Werte
werden eingehalten

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung,

Anfallende Abfalle und
Baureststoffe werden einer
ordnungsmafien Verwer-
tung bzw. Entsorgung zu-
gefihrt.

Eine Entsorgung der anfal-
lenden Abfallmengen er-
folgt tiber die vom Land-
kreis Emsland beauftrag-
ten Entsorger oder ortliche
Tierverwerter.

ee) der Risiken flir die menschliche Gesundheit, das kulturelle
Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfalle oder
Katastrophen),

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden
eingehalten.

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden
eingehalten.

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter Berticksichtigung etwaiger
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mdglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz
oder auf die Nutzung von natirlichen Ressourcen,

Eine Kumulierung ist nicht
herauszustellen.

Eine Kumulierung ist nicht
herauszustellen.

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima
(zum Beispiel Art und AusmaR der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfalligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genuber den Folgen des Klimawandels,

Die weitere Flachenversie-
gelung flhrt zur Beein-
trachtigung des ortlichen
Kleinklimas.

Erhebliche Beeintrachti-
gungen des Klimas sind
nicht zu erwarten, da das
Objekt eingegriint wird.
Zudem ist die Installation
von Photovoltaikanlagen
maoglich.

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe

Bei der Bauausfiihrung er-
folgt der Einsatz moderner
Technik. Freiflachen wer-
den nach Inanspruch-
nahme gelockert und reak-
tiviert.

Die baulichen Anlagen
entsprechen dem Stand
der neusten Technik.

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung
i.S.v. § 1 Abs. 5 BauGB so zu bericksichtigen, dass auch nachfolgende Generationen ohne
Einschrankungen alle Optionen der Gewassernutzung offenstehen. Beim Schutzgut Wasser
sind die Bereiche Grundwasser und Oberflachenwasser zu unterscheiden.
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2.b.3.1 Grundwasser

Da die naturlichen Wasserverhaltnisse durch die Nutzung im Plangebiet weitgehend Uberformt
sind, ist der Eingriff hinsichtlich der Grundwassersituation als weniger erheblich einzustufen.
Dies beruht auch auf die intensive Entwasserung der umgebenden landwirtschaftlichen Nutz-
flachen (Tiefenumbruch, Graben, Drainagen etc.). Die Grundwasserverhaltnisse sind hinsicht-
lich ihres Naturlichkeitsgrades als von allgemeiner Bedeutung zu werten, da die Grundwas-
sersituation durch anthropogene Nutzungen im Raum beeintrachtigt ist. Die flachige, zusatzli-
che Versiegelung der Bau- und Verkehrsflachen fihrt zu einer weiteren Verringerung der
Grundwasserneubildung. Es ist vorgesehen, das anfallende Oberflachenwasser im Geltungs-
bereich zu versickern.

2.b.3.2 Oberflaichengewdédsser / anfallendes Oberflaichenwasser

In der Eingriffsbilanzierung ist erkennbar, dass bis zu 12.000 m? innerhalb des Anderungsbe-
reiches zukunftig zusatzlich versiegelt werden konnen. Auf diesen Flachen fallt Regenwasser
an, das abgeleitet werden muss. Hierzu ist es vorgesehen, das anfallende unbelastete Ober-
flachenwasser im Anderungsbereich zu versickern. Hierfiir sind die anstehenden Béden (mitt-
lerer Podsol (P3) und mittlerer Gley-Podsol (G-P3)) unter Beachtung der anstehenden Grund-
wasserstande (Grundwasserstufe (GWS): GWS 5 - sehr tief mittlerer Grundwasserhochstand
(MHGW) > 8 - 16 dm mittlerer Grundwassertiefstand (MNGW) > 16 - 20 dm / GWS 7 — grund-
wasserfern mittlerer Grundwasserhochstand (MHGW) > 20 dm mittlerer Grundwassertiefstand
(MNGW) > 20 dm) (LBEG, Datenabfrage NIBIS-Kartenserver 09/2025) grundséatzlich geeig-
net. Insgesamt wird im NIBIS-Kartenserver (LBEG 2025) die Durchlassigkeit der oberflachen-
nahen Gesteine mit hoch bewertet. Die Durchlassigkeit ,hoch® entspricht einem Durchlassig-
keitsbeiwerten von kf > 1*10* m/s. Ein Durchlassigkeitsbeiwert sollte zwischen 10 und 10
® m/s liegen, um eine Funktionsfahigkeit der Versickerungsanlage zu gewahrleisten.

Parallel zum nachgelagerten Bauantrag bzw. BImSch-Antrag muss ein detailliertes Entwasse-
rungskonzept erstellt werden. Da jedoch im Rahmen dieser Bauleitplanung eine schadlose
Oberflachenwasserentwasserung gewahrleistet sein muss, werden weitere Optionen hierfur
an dieser Stelle aufgezeigt.

Es gibt grundsatzlich weitere Mdoglichkeiten, das als unbelastet geltende und nicht als Brauch-
wasser genutzte Oberflachenwasser von den Dachflachen sowie der Zu- und Abfahrten zu
entwassern. Folgende Méglichkeiten werden an dieser Stelle aufgeflhrt:

1. ungezielt und breitflachig Uber eine Versickerung durch die belebte Bodenzone auf
dem Grundstlick und/oder den angrenzenden im Eigentum des Vorhabentragers be-
findlichen unbefestigten Flachen in den Untergrund,

2. oder Uber eine Versickerung Uber Sickermulden bzw. -becken (erfordert eine wasser-
rechtliche Erlaubnis),

3. oder eine auf den naturlichen Oberflachenabfluss gedrosselte Einleitung in den nachs-
ten Vorfluter Uber ein Regenruckhaltebecken (erfordert eine wasserrechtliche Erlaub-
nis).

Welche Art der Oberflachenentwasserung fir die Vorhabenflache am geeignetsten ist, muss
im Antragsverfahren konkretisiert werden. Grundsatzlich erscheint die angestrebte Verriese-
lung Uber den belebten Oberboden mdglich. Es wird herausgestellt, dass eine Oberflachen-
entwasserung des Plangebietes durch eine der aufgefihrten Malinahmen 1 bis 3 sichergestellt
wird bzw. die Realisierung grundsatzlich moglich ist.
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Die Bestimmungen des Nds. Wassergesetzes (NWG) sind zu beachten. Evtl. erforderliche
Antrage auf Erlaubnis zur Einleitung von Oberflachenwasser in ein Gewasser und/oder das
Grundwasser werden im Rahmen der ErschlieRungsplanung beantragt.

2.b.4 Klima / Luft

Im Falle der Bebauung von Landschaftsrdumen sind Umwelteinwirkungen aus ansteigender
verkehrlicher Nutzung und allgemeiner Erwarmung aufgrund Uberbauung und abnehmender
Luftzirkulation zu erwarten. Vor dem Hintergrund der zukiinftig mdglichen Bebauung mit zwei
Stallanlagen treten gegeniber dem bisherigen Zustand kleinklimatische Veranderungen ein.

Tabelle 9: Auswirkungen auf Luft und Klima

Luft und Klima

Beschreibung der Auswirkungen wahrend der Bau- und
Betriebsphase infolge:

Schutzgutbetroffenheit

Bauphase

Betriebsphase

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschlieRlich Abrissarbeiten,

Die Versieglung und Be-
bauung fiihrt zu Verande-
rungen des Ortsklima. Be-
baute Bereiche gelten als
ganzjahrig warmer als die
Umgebung. Fehlende bzw.
eine Verringerung der Ver-
dunstungsflachen fihrt zur
schnelleren Erwarmung.

Durch die Nutzung der
vorgesehenen Planung
kommt es zur Anderung
des Mikroklimas. Minimie-
rend wirkt sich der Erhalt /
die Sicherung der am siid-
lichen u. 6stlichen Rand
liegenden Heckenstruktur /
Wallhecke und die Versi-
ckerung des anfallenden
Oberflachenwassers inner-
halb des Anderungsberei-
ches sowie die externe
Kompensation aus.

bb) der Nutzung natirlicher Ressourcen, insbesondere Fla-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, wobei soweit moglich die nachhaltige Verfligbar-
keit dieser Ressourcen zu berlcksichtigen ist,

Uberplanung einer Acker-
flache. Schnellere Fla-
chenerwarmung und Spei-
cherung von Warme bis in
die Nachtstunden hinein.

Durch die Nutzung der
vorgesehenen Planung
kommt es zur Anderung
des Mikroklimas. Minimie-
rend wirkt sich der Erhalt /
die Sicherung der am sid-
lichen u. 6stlichen Rand
liegenden Heckenstruktur /
Wallhecke und die Versi-
ckerung des anfallenden
Oberflachenwassers inner-
halb des Anderungsberei-
ches sowie die externe
Kompensation aus.

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen,
Larm, Erschitterungen, Licht, Warme und Strahlung so-
wie der Verursachung von Belastigungen,

In Bezug auf die Schutz-
guter Luft und Klima unre-
levant. Die einschlagigen
Werte der TA Luft werden
eingehalten.

In Bezug auf die Schutz-
guter Luft und Klima unre-
levant. Die einschlagigen
Werte der TA Luft werden
eingehalten.

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung,

In Bezug auf die Schutz-
guter Luft und Klima unre-
levant.

In Bezug auf die Schutz-
glter Luft und Klima unre-
levant.

ee) der Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle
Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfalle oder
Katastrophen),

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden
eingehalten.

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden
eingehalten. Ein erhéhtes
Risiko besteht nicht.

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter Berlcksichtigung etwaiger
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mdglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz
oder auf die Nutzung von natirlichen Ressourcen,

Eine Kumulierung ist nicht
herauszustellen.

Im Zusammenhang mit
den Emissionen durch die
Tierhaltung werden mégli-
che kumulierende Wirkun-
gen im Rahmen des Gut-
achtens der Fa. FIDES
(2026) berticksichtigt.
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gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima
(zum Beispiel Art und Ausmal der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfélligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genuber den Folgen des Klimawandels,

Die weitere Flachenversie-
gelung flhrt zur Beein-
trachtigung des ortlichen
Kleinklimas.

Es erfolgt eine funktions-
gerechte Kompensation.
Die gesicherte / erhaltene
Heckenstruktur / Wallhe-
cke, die verbleibenden
Freiflachen die Versicke-
rung im Geltungsbereich
und die ergdnzenden
Pflanzungen und Griinfla-
chen (vhb. B-Plan Nr. 15
(Parallelverfahren)) tber-
nehmen anteilig die rele-
vanten Funktionen.

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe

Bei der Bauausfiihrung er-
folgt der Einsatz moderner
Technik. Freiflachen wer-
den gelockert (kénnen an-
teilig bepflanzt werden)
und reaktiviert.

Es erfolgt eine funktions-
gerechte Kompensation.
Die gesicherte / erhaltene
Heckenstruktur / Wallhe-
cke, die verbleibenden
Freiflachen die Versicke-
rung im Geltungsbereich
und die erganzenden
Pflanzungen und Griinfla-
chen (vhb. B-Plan Nr. 15
(Parallelverfahren)) Gber-
nehmen anteilig die rele-
vanten Funktionen.

Im Falle der Bebauung von Landschaftsraumen sind Umwelteinwirkungen aus ansteigender
verkehrlicher Nutzung und allgemeiner Erwarmung aufgrund Uberbauung und abnehmender
Luftzirkulation zu erwarten. Vor dem Hintergrund der zukiinftig moglichen Tierhaltungsanlagen
treten gegenlber dem bisherigen Zustand jedoch kaum wahrnehmbaren kleinklimatischen

Veranderungen ein.

2.b.5 Landschaft

Es folgt eine Betrachtung des Schutzgutes Landschaft. Die folgende Tabelle stellt die relevan-
ten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft kurz dar.

Tabelle 10: Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft

Luft und Klima

Beschreibung der Auswirkungen wahrend der Bau- und
Betriebsphase infolge:

Schutzgutbetroffenheit

Bauphase

Betriebsphase

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschlieRlich Abrissarbeiten,

Durch die Bautatigkeit wird
temporér in das Land-
schaftsbild eingegriffen.
Die geplanten Hahnchen-
maststalle verandert das
Landschaftsbild.

Die gesicherten / erhalte-
nen Heckenstruktur / Wall-
hecke, die verbleibenden
Freiflachen, die Versicke-
rung im Geltungsbereich
und die erganzenden
Pflanzungen (vhb. B-Plan
Nr. 15 (Parallelverfahren))
sorgen fur eine land-
schaftsgerechte Einbin-
dung des Plangebiets in
das ortliche Landschafts-
bildgefiige.

bb) der Nutzung natirlicher Ressourcen, insbesondere Fla-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, wobei soweit moglich die nachhaltige Verfligbar-
keit dieser Ressourcen zu berlcksichtigen ist,

Die bestehende Nutzung
der Flache wird verandert.
Es kommt zu einer Veran-
derung des Landschafts-
bildes.

Die gesicherten / erhalte-
nen Heckenstruktur / Wall-
hecke, die verbleibenden
Freiflachen, die Versicke-
rung im Geltungsbereich
und die erganzenden
Pflanzungen (vhb. B-Plan
Nr. 15 (Parallelverfahren))
sorgen fur eine land-
schaftsgerechte Einbin-
dung des Plangebiets in
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das ortliche Landschafts-
bildgeflige.

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen,
Larm, Erschitterungen, Licht, Warme und Strahlung so-
wie der Verursachung von Belastigungen,

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant.
Die einschlagigen Werte
der TA Luft und TA-Larm
werden eingehalten.

Die gesicherten / erhalte-
nen Heckenstruktur / Wall-
hecke, die verbleibenden
Freiflachen, die Versicke-
rung im Geltungsbereich
und die ergdnzenden
Pflanzungen (vhb. B-Plan
Nr. 15 (Parallelverfahren))
sorgen fur eine land-
schaftsgerechte Einbin-
dung des Plangebiets in
das 6rtliche Landschafts-
bildgeflige.

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfélle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung,

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant.

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschatft irrelevant.

ee) der Risiken flir die menschliche Gesundheit, das kulturelle
Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfélle oder
Katastrophen),

In Bezug auf das Schutzgut
Landschaft irrelevant.

In Bezug auf das Schutzgut
Landschaft irrelevant.

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter Berlcksichtigung etwaiger

Eine Kumulierung ist nicht
herauszustellen.

Eine Kumulierung ist nicht
herauszustellen.

bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mdglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz
oder auf die Nutzung von natirlichen Ressourcen,

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant.

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschatft irrelevant.

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima
(zum Beispiel Art und Ausmal der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfalligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genuber den Folgen des Klimawandels,

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant.

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant.

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe

2.b.6 Wirkungsgefiige und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen
des Umweltschutzes

Das Wirkungsgeflige der Schutzglter steht in einer engen Wechselwirkung untereinander.
Stoffumwandlungsprozesse des Bodens beeinflussen die Schutzglter Pflanzen und Tiere,
selbst lokalklimatische Besonderheiten oder Veranderungen wirken sich auf das Schutzgut
Wasser, beispielsweise die Rate der Grundwasserneubildung aus. Die Wechselwirkungen
zwischen den Schutzgltern Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser und Klima / Luft sind selbst in
einem bereits vorbelasteten Raum standig gegeben.

Durch die landwirtschaftliche Nutzung (Acker) besteht bereits eine anthropogen Uberpragung
als landwirtschaftliche Produktionsflache. Dem entsprechend artenarm ist auch die Fauna. Der
nahrstoffreiche Boden beguinstigt nitrophile Arten. Boden, Wasser als auch die auftretenden
Arten und Biotope sind im Bereich der bestehenden Bebauungen und Uberpréagungen bereits
stark verandert worden. Versiegelungen bewirken eine Verminderung der Grundwasserneu-
bildung. Die zukunftig ermdglichte Bebauung bewirkt einen Verlust von gewachsenen Boden-
flachen, von Lebensraumen und Nahrungshabitaten und veranderten Landschaftsbildern. Im
Gegenzug erfolgt eine nachhaltige Aufwertung des Raumes (z.B. durch die Anlage von He-
ckenstrukturen zur erganzenden Eingrinung der Stallanlagen). Diese sorgen fir eine land-
schaftsgerechte Einbindung des Plangebiets in das ortliche Landschaftsbildgeflige.

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzguter beeinflussen sich gegen-
seitig in unterschiedlichem Maf3e. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern
sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhange
unter den Schutzgtitern zu betrachten. Die aus methodischen Griinden auf Teilsegmente des
Naturhaushalts, die so genannten Schutzgiter, bezogenen Auswirkungen betreffen also ein
stark vernetztes komplexes Wirkungsgefiige.
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Auf die Wechselwirkungen wurde z.T. bereits bei der Beschreibung der einzelnen Schutzguter
eingegangen. Es bestehen direkte Beziehungen zwischen dem Boden, Oberflachenwasser,
Pflanzen und Tieren sowie zwischen dem Grundwasser und dem Oberflachenwasser.

Im Plangebiet fiihrt die Uberbauung von Boden zwangslaufig zu einem Verlust der Funktionen
dieser Boden, wozu auch die Speicherung von Niederschlagswasser zahlt. Hierdurch erhéht
sich der Oberflachenwasserabfluss, wahrend die Versickerung auf einem Grofteil der Flache
unterbunden wird. Dariiber hinaus flhrt grundsétzlich die Uberbauung von Boden und die Be-
seitigung von Vegetation durch Versiegelung zu einem Eingriff gem. § 14 BNatSchG. Aufgrund
der derzeitigen Nutzung des Gebietes sind die Umweltfolgen der moglichen Wechselwirkun-
gen als gering zu beurteilen. Eine Verstarkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch
sich negativ verstarkende Wechselwirkungen ist im Plangebiet nicht zu erwarten. Die Auswir-
kungen auf mégliche geschitzte Tierarten wurden parallel durch die saP (regionalplan & uvp
2025) sowie im Zusammenhang mit den zusatzlichen Immissionen (FIDES 2026) wurden ge-
sondert betrachtet.

Tabelle 11: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern im Geltungsbereich
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Sachguter

- - stark negative Wirkung/ -negative Wirkung/ o neutrale Wirkung/ + positive Wirkung/ ++ sehr positive Wirkung

Ein moglicher Ausgleich der Wechselwirkungen wird durch das angewendete Bilanzierungs-
konzept (NIEDERSACHSISCHER STADTETAG 2013) abgehandelt. So ist in der Regel zu
bertcksichtigen, dass mit der Kompensation eines Schutzgutes bzw. mit ein und derselben
Kompensationsmalnahme auch ein Ausgleich fur weitere Schutzgiter erreicht werden kann
sowie umgekehrt eine EingriffsmalRnahme meistens auch mehrere Schutzgiter beeintrachtigt.

Multifunktionalitat: Bei der Planung von Kompensationsmaflnahmen ist generell darauf zu ach-
ten, dass diese multifunktional wirksam sind, dies bedeutet, dass eine MalRhahme nicht nur
einem Schutzgut zugutekommt, sondern maglichst immer mehreren Schutzgutern gleichzeitig.
Auch sollten die jeweiligen MafRnahmen nicht kleinteilig verstreut im Raum liegen, sondern
vorzugsweise als eine grofle KomplexmalRnahme ausgearbeitet werden, um eine besonders
hohe naturschutzfachliche Wirksamkeit auf kleiner Flache zu erreichen.
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2.b.7 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete

Auf Grund des Abstandes von mehr als 2,8 km in stdlicher Richtung zum nachstgelegene
Natura 2000 Gebiet (hier das FFH-Gebiet ,Pottebruch und Umgebung® (3411-331)) bzw. von
mehr als 3,1 km in ndrdlicher Richtung zum Natur-schutzgebiet ,Swatte Poele” (NSG WE
00051; Heideweiher, ebenfalls als gleichnamiges FFH-Gebiet mit der EU-Kennzahl 3411-322)
sind keine Auswirkungen zu erwarten.

2.b.8 Artund Menge der erzeugten Abfélle und ihrer Beseitiqung und Verwertung

Die anfallenden Wirtschaftsdiinger werden einer ordnungsgemafen Verwertung zugefihrt
(Aufbringen auf landwirtschaftliche Nutzflachen, Einbringen in eine Biogasanlage, Abnahme-
vertrage etc.). Die Tierkadaververwertung ist vertraglich gesichert und erfolgt tber eine Tier-
kdperverwertungsfirma. Die Entsorgung der im Anderungsbereich anfallenden Abfalle erfolgt
entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der jeweils gliltigen Satzungen zur
Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Trager der 6ffentlichen Abfallentsorgung ist der
Landkreis Emsland. Evtl. anfallender Sonderabfall ist einer den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechenden Entsorgung zuzufihren.

2.b.9 Mensch und seine Gesundheit sowie Bevolkerung insqgesamt

Entsprechend der Ausfiihrungen der Ergebnisdokumentation Nr. GS25226.1+2/02 Uber die
geruchstechnische Untersuchung sowie Ermittlung der Ammoniak- und Staubimmissionen fiir
den geplanten Neubau von zwei Hadhnchenmaststallen durch Herrn Florian Wagemester im
Aul3enbereich von 49832 Andervenne® (FIDES 2026) sind keine erheblichen Auswirkungen
herauszustellen.

2.b.10 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-
biete

Weitere Tierhaltungsanlagen finden sich nicht im Wirkraum der geplanten Stallanlage (vgl.
FIDES 2026). Aufgrund der Lage innerhalb des Windvorranggebietes ,VR Wen 47 werden
aktuell die Planungen zur Errichtung eines Windparks vorangetrieben, so dass zukunftig mehr
als 250 m hohe Windkraftanlagen das ortliche Landschaftsbild (Uber)pragen werden. Kumu-
lierende Wirkungen ergeben sich hierdurch nicht.

2.b.11 Kultur- und sonstige Sachgiiter

Es sind keine Auswirkungen herausstellbar.

2.c MaBRnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Ausgleich (gem. An-
lage 1 Ziff. 2c zum BauGB)

2.c.1 Tiere

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefuhrt, um Gefahrdungen von Tier-
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu
mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestdande gemalf § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
erfolgt unter Berucksichtigung folgender Vorkehrungen:
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o Vermeidungsmalnahme V1: Eventuell notwendige Fall- und Rodungsarbeiten erfolgen
nicht in der Zeit vom 1. Marz bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Ver-
meidung baubedingter Tétungen oder Verletzungen von Gehdlzbritern unterschiedlicher
Strukturen.

o VermeidungsmafRnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehdlzeinschlag ist auf das un-
bedingt erforderliche Mal} zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestatten
zu erhalten. Es erfolgt dabei eine artenschutzrechtliche Kontrolle auf Besatz mit Vogeln
und Fledermausen durch eine Fachkraft (Okologische Baubegleitung, OBB) und eine
Kontrolle, ob die Fortpflanzungs- und Ruhestatten dauerhaft genutzt werden.

e VermeidungsmalBnahme V3: Die Herrichtung des Baufeldes (Baufeldfreimachung fur
Stellflachen, Wegeneu- und -ausbau, insbesondere auf landwirtschaftlichen Flachen so-
wie an Wegerandern und Graben) erfolgt grundsatzlich auerhalb der Brutzeit aller bo-
denbrutenden Vogelarten (Zeitraum: 1. Marz bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstorung
von Gelegen, baubedingter Tétungen oder Verletzungen von Bodenbritern unterschied-
licher Strukturen.

¢ VermeidungsmafRnahme V4: Die Bautatigkeiten sind durch eine dkologische Baubeglei-
tung zu betreuen, um das Eintreten mdglicher Verbotstatbestande zu verhindern.

o Vermeidungsmalnahme V5: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Stralien
und Graben erfolgen aulerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalfluren, Bra-
chen und Gewasser (insbesondere der Graben) zur Vermeidung der Zerstérung von Ge-
legen (Zeitraum: 1. Marz bis 31. Juli).

¢ Vermeidungsmalnahme V6: Die nachtliche Beleuchtung (auch wahrend der Bauphase)
ist fledermaus- / insektenfreundlich zu gestalten, damit Tétungen, Verletzungen und St6-
rungen der vorkommenden Fledermausarten vermieden werden. Die Beleuchtung hat
ausschlieB3lich von oben zu erfolgen und muss so abgeblendet werden, dass kein direktes
Licht zu den Seiten ausgestrahlt wird (Vermeidung unnétiger Lichtausbreitung). Zudem ist
die Beleuchtung ist auf das notwendige Mal} zu reduzieren (insbesondere Anzahl und
Lichtpunkthdhe). Es sind Leuchten mit LED-Technik oder Natriumdampflampen zu ver-
wenden. Lampen mit einer Temperatur von Uber 60 °C sollten nicht eingesetzt werden.
Lampen nicht mit Wellenlangen unter 590 nm (Blau- und UV-Bereich) und mit einer kor-
relierten Farbtemperatur >2700 K sollten nicht eingesetzt werden. Die Leuchten missen
ein abgedichtetes Gehause besitzen, um das Eindringen von Tieren zu unterbinden.

¢ Vermeidungsmalnahme V7: Auftretende Lichtwirkungen wahrend des Betriebes der ge-
planten Stallanlage sind durch eine angemessene, ausreichend hohe und dichte Eingru-
nung um die gesamte Stallanlage zu reduzieren.

2.c.2 Pflanzen, Biotoptypen

Aus der quantitativen Gegenuberstellung des Bestandswertes von 28.073,0 WE und des Pla-
nungswertes von 27.383,0 WE geht ein Kompensationsdefizit in Grofle von 690,0 WE hervor.

Das vorgenannte Kompensationsdefizit kann auf dem Flurstick 1 in der Gemarkung Ander-
venne, Flur 26, ausgeglichen werden. Hierzu wird vorgelagert zum Wald auf einer Ackerflache
(1 WE/m?) eine Pflanzung mit heimischen und standortegerechten Gehdlzen (3 WE/m?) initi-
iert, um einen gestuften Waldrand zu entwickeln. Bei einer Aufwertung von 2 WE/m? werden
somit 345 m? zur Kompensation der durch das Vorhaben verbliebenen Eingriffsfolgen notwen-
dig (345 m? x 2 WE/m? = 690 WE). Die dieser Planung zugrunde liegende externe Kompensa-
tionsflache (hier der vorgenannte Teilbereich in der Gemarkung Andervenne, Flur 26, Flur-
stlick 1) wurde hinsichtlich seiner Lage entsprechend geprift und befindet sich nicht innerhalb
eines Rohstoffsicherungsgebietes (die markierte Lagerflache 2. Ordnung beginnt erst westlich
der Handruper Straf3e). Die Lager der Kompensationsflache und des dieser Planung zugrunde
liegenden Flachenanteils kann den nachfolgenden Karten bzw. Abbildungen enthommen wer-
den.
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Abbildung 17: Lageplan und Luftbild zur Kompensationsflache (LGLN 2026)
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Die Kompensationsflache ist mit heimischen, standortgerechten Baumen und Strauchern ge-
maf der nachfolgender Pflanzliste zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Straucharten
sind tendenziell am Rand der Flache anzupflanzen und die Baumarten in der Mitte der Pflanz-
flache anzuordnen. Auf diese Weise ergibt sich eine gestufte Pflanzflache.

Pflanzliste:
Baumarten:
Hainbuche Carpinus betulus 20 %
Eberesche Sorbus aucuparia 30 %
Vogelkirsche Prunus avium 15 %
Straucharten:
Hasel Corylus avellana 10 %
Weilddorn Crataegus monogyna 10 %
Feldahorn Acer campestre 5%
Pfaffenhitchen Euonymus europaeus 5%
Hunds-Rose Rosa canina 5%
Pflanzmaterial: 2 x verschult,

Grofde 80- 120 cm

Pflanzdurchflihrung:

Gruppenpflanzung von jeweils 3- 10 Stiick.
Pflanzverband 1 x 1,5 m, reihenversetzt (mindestens 5- reihig)

Pflege:
Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten. Bis zum Abschluss der 3. Vegetationsperiode ist sie

zu pflegen. Eingegangene Gehdlze von mehr als 10 % sind in der nachsten Pflanzperiode
zu ersetzen. Die Pflanzungen sind in der auf die Inbetriebnahme folgenden Pflanzperiode
durchzufihren.

Die Wallhecke wird im Rahmen dieser Anderung berticksichtigt und als Element gesichert bzw.
mit ,Erhalt“ im Rahmen der Flachennutzungsplananderung dargestellt. Durch die Darstellung
einer Sonderbauflache gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO ergibt sich noch kein Baurecht. Somit
bleiben konkrete Schutzabstande und weitere Mallhahmen zum Erhalt und zur Sicherung der
nach § 22 Abs. 3 NNatSchG geschutzten Wallhecke der konkretisierenden Bauleitplanung
(vhb. Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Andervenne, Parallelverfahren) vorbehalten.

Die Bauflache wird durch die bereits bestehenden Heckenstrukturen (Wallhecke, Strauch-
Baum-Hecke) sowie die geplanten Pflanzflachen in alle Richtungen zur freien Landschaft hin
abgeschirmt. Somit ist eine Einbindung der Bauflache in das 6rtliche Landschaftsbild gewahr-
leistet.

2.c.3 Flache und Boden

Generell gilt vor dem Hintergrund des Vermeidungs- und Minimierungsgebotes die Versiege-
lung und somit den Flachenverbrauch auf ein absolut notwendiges Mal zu beschranken. Des
Weiteren sind versiegelte Bereiche im moglichen Umfang zu entsiegeln, zu lockern und eine
Wiedernutzbarkeit herzustellen. Dem kann auf Grund des hohen Versiegelungsanteils von bis
zu 12.000 m? nur bedingt gefolgt werden.

Auf die mit der Bodenversiegelung verbundenen Kompensationserfordernisse soll mit der zur
Eingriffsregelung (Pflanzen, Biotoptypen) beschriebenen MalRnahme reagiert werden.

regionalplan & uvp planungsburo peter stelzer GmbH Seite 60



Samtgemeinde Freren Begrundung mit Umweltbericht
Mitgliedsgemeinde Andervenne 60. Anderung des Flachennutzungsplanes

Aus bodenschutzfachlicher Sicht werden weitere allgemeine Hinweise zu den Malinahmen
der Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeintrachtigungen gegeben. Vorhandener
Oberboden sollte aufgrund § 202 BauGB vor Baubeginn abgetragen und einer ordnungsge-
malfen Verwertung zugefiuhrt werden. Im Rahmen der Bautatigkeiten sollten einige DIN-
Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfuhrung
von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Bodenarbeiten,
DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial).

Um dauerhaft negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche (z.B.
umliegende Flachen) zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und
Lagerflachen durch geeignete MaRnahmen (z.B. Uberfahrungsverbotszonen) geschitzt wer-
den. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung
von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, in moglichst kurzer Dauer und ent-
sprechend vor Witterung geschiitzt vorgenommen werden (u.a. gemafl DIN 19731). Aul3er-
dem sollte das Vermischen von Béden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen Ei-
genschaften vermieden werden.

Auf die mit der Bodenversiegelung verbundenen Kompensationserfordernisse soll mit den zur
Eingriffsregelung beschriebenen Mallnahmen reagiert werden. Zusatzlich gilt:

e Begrenzung des Baufeldes auf das notige Mal3, Sicherung der Bereiche aulerhalb des
Eingriffs vor Befahrung.

e Sorgfaltige Entsorgung der Baustelle von Restbaustoffen, Betriebsstoffen, etc. nach Be-
endigung der Bauphase.

e Durch eine sorgfaltige Auswahl und Zulassung der Baustoffe, insbesondere keine boden-
gefahrdenden Stoffe, wird der Eingriff minimiert. Hierdurch lassen sich Schadstoffeintrage
in den Boden verhindern.

e Durch das Ablagern des Mutterbodens kommt es zu nachhaltigen Veranderungen der
Standortverhaltnisse. Zur Minimierung wird der Boden kurzzeitig gelagert und weitgehend
wieder eingebaut bzw. abtransportiert.

2.c.4 Wasser

2.c.4.1 Grundwasser

Es wird angestrebt das im Geltungsbereich anfallende Oberflachenwasser vor Ort Uber den
belebten Oberboden oder Uber Sickerrigolen zu versickern.

2.c.4.2 Oberflaichengewdsser / anfallendes Oberflichenwasser

Sollte das auf den befestigten Flachen sowie den Dachflachen anfallende unbelastete Ober-
flachenwasser einem Gewasser zweiter Ordnung zugeflihrt werden, ist hierfir friihzeitig unter
Beteiligung des drtlichen Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbandes eine entspre-
chende Erlaubnis zu beantragen. Das NWG bzw. das WHG in ihren jeweils aktuellen Fassun-
gen sind zu beachten. Es ist vorgesehen, das Regenwasser von den Dachflachen der Hahn-
chenmaststalle im Nahbereich Uber den belebten Oberboden zu versickern.

2.c.5 Erfordernisse des Klimaschutzes

In der Gesamtbetrachtung der Belange wird dem Belang der Wirtschaft im Interesse einer
verbrauchernahen Versorgung der Bevdlkerung ein Vorrang gegenuber den Zielen des Klima-
schutzes eingeraumt.
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Die entstehenden Grin- und Freiflachen im Plangebiet kbnnen Teilfunktionsverluste durch po-
sitive kleinklimatische Wirkungen (u.a. Flachen relativer Luftruhe, ausgeglichenerer Tages-
gang der Lufttemperatur) kompensieren.

Bei der Neuerrichtung von Gebauden gelten zudem die zum Zeitpunkt der Errichtung gultigen
gesetzlichen Anforderungen, insbesondere die anlagenbezogenen Anforderungen aus dem
Energiefachrecht (EEWarmeG, EEG, EnEG und EnEV). Hierdurch ist hinreichend gesichert,
dass bei Errichtung von Neubauten nachhaltige und zukunftsfahige 6kologische Standards
berlcksichtigt werden, die auch den Erfordernissen des Klimaschutzes entgegenkommen.

Im Rahmen dieser Bauleitplanung wird grundsatzlich eine sudliche Ausrichtung ermdglicht,
um somit eine sonnenoptimierte Bauweise zu unterstitzen.

2.c.6 Landschaft

Die Bauflache wird nach Osten und Siden (Sicherung und Erhalt der Heckenstruktur / Wall-
hecke) durch bereits bestehenden Heckenstrukturen mit pragendem Baumbestand abge-
schirmt. Nach Norden und Westen wird eine 10,0 m breite Heckenpflanzung neu angelegt und
im Rahmen der konkretisierenden Bauleitplanung (hier die Aufstellung des vhb. B-Planes
Nr. 15, Parallelverfahren) festgesetzt, die in diesem Zusammenhang auch eine abschirmende
Wirkung Ubernimmt (Sichtschutzpflanzung).

2.c.7 Kultur- und sonstige Sachgiiter

In die Planunterlagen wird ein Hinweis auf die Meldepflicht von méglichen Bodenfunden auf-
genommen werden.

»Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, sind diese unverziiglich einer Denkmalschutzbehérde, der Gemeinde oder ei-
nem Beauftragten flir die archdologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unver-
andert zu lassen bzw. fiir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbe-
hérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Die Untere Denkmalschutzbehdrde des Landkreises Emsland ist unter folgender Rufnummer
zu erreichen: (05931) 44 — 2173 oder (056931) 6605.

2.d Anderweitige Planungsmoglichkeiten; Griinde fiir die getroffene Wahl
(gem. Anlage 1 Ziff. 2d zum BauGB)

Anderweitige Planungsmdglichkeiten kommen aufgrund der Ausfihrungen in der Begriindung
nicht in Frage. Alternative Flachen stehen dem Vorhabentrager angrenzend zur Hofstelle und
im AulRenbereich zur Verfligung, diese bargen jedoch Konfliktpotenziale (angrenzende Wohn-
bebauung (Geruch), Wald (Stickstoffeintrag), schlechte ErschlieBung / Erreichbarkeit, nicht
ausreichende FlachengrofRen etc.)
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2.e Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund
der Anfalligkeit der nach dieser Bauleitplanung zulassigen Vorhaben fur
schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf Tiere, Pflanzen,
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Natura
2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevolkerung, Kultur- und sonstige
Sachgiiter (gem. Anlage 1 Ziff. 2e zum BauGB)

Eine Anfalligkeit der nach dieser Bauleitplanung zulassigen Vorhaben fiir schwere Unfalle oder
Katastrophen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB bzw. Nr. 2e der Anlage 1 zum BauGB ist nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.

Unter diesem Punkt erfolgt eine Erfassung von Umwelteinwirkungen, welche die Folge von
Unfallen oder Katastrophen sind, die von dem vorliegenden Bauleitplan ausgehen konnen
bzw. denen die Bauleitplanung ausgesetzt ist. Der Uberwiegende Flachenanteil wird acker-
baulich bewirtschaftet. Geplant ist die Darstellung einer Sonderbauflache (S) gemal § 1
Abs. 1 Nr. 4 BauNVO aus der im Rahmen der konkretisierenden Bauleitplanung (Aufstellung
des vhb. B-Planes Nr. 15 der Gemeinde Andervenne ein Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der
Zweckbestimmung Tierhaltung gem. § 11 BauNVO entwickelt wird. GemaR BauNVO dient die
Flache zuklnftig somit vorrangig der Unterbringung einer Tierhaltungsanlage.

Im Rahmen der Ansiedlung von Betrieben ist darauf zu achten, dass schadliche Umweltein-
wirkungen und von schweren Unfallen in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf
ausschlief3lich bzw. Gberwiegend dem Wohnen dienende Gebiete so weit wie moglich vermie-
den werden. Im vorliegenden Bauleitplanverfahren wird nicht von einer Ansiedlung stérfallre-
levanter Betriebe bzw. Betriebsteile ausgegangen.
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Abbildung 18: Abstandsemipfeihh;mge;w fiir die Béuieitplanung o;e Detailkenntnisse

Die mogliche Ansiedlung von Betriebsbereichen i.S.d. § 3 Abs. 5a BImSchG i.V.m. § 2 Nr. 1
und 2 Storfallverordnung (StorfallV) im Plangebiet und deren potenzielle Auswirkungen sind
zu berlcksichtigen. Hierzu steht der Leitfaden Empfehlungen fiir Abstdnde zwischen
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Betriebsbereichen nach der Stérfall-Verordnung und schutzbedurftigen Gebieten im Rahmen
der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG der Kommission fur Anlagensicherheit — KAS-
18 zur Verfugung. Gemal des KAS-18 betragt der Achtungsabstand fur Stoffe der Abstands-
klasse | 200 m, der Abstandsklasse Il 500 m, der Abstandsklasse [ll 900 m und der Abstands-
klasse IV 1.500 m. Die Verwendung von Stoffen der Abstandklasse IV kann ausgeschlossen
werden. Der Abstand zu den am nachsten gelegenen Wohnhdusern betragt fast 900 m.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima,
Landschaft, Biologische Vielfalt, Natura-2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevolkerung so-
wie Kultur- und sonstige Sachguter durch schwere Unfalle oder Katastrophen sind nicht zu
erwarten.

3 ZUSATZLICHE ANGABEN (GEM. ANLAGE 1 ZIFF. 3 ZuMm BAUGB)

3.a Beschreibung von technischen Verfahren und Schwierigkeiten bei der
Zusammenstellung (gem. Anlage 1 Ziff. 3a zum BauGB)

Umweltbericht / Eingriffsregelung

Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde dieser Umweltbe-
richt einschliel3lich Eingriffsregelung erstellt, der fachlich auf den Landschaftsrahmenplan und
eine flachendeckende Biotoptypenkartierung zurickgreift. Fur die Biotoptypenkartierung
wurde der ,Kartierschlussel fur Biotoptypen in Niedersachsen (Stand Marz 2021 (NLWKN
2021)) verwendet. Im Zusammenhang mit der Eingriffsbilanzierung wurde auf die ,Arbeitshilfe
zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmallinahmen® des Niedersachsischen Stadtetages
(Stand 2013) zurlickgegriffen. Alle weiteren Punkte wurden verbal- argumentativ unter Bertick-
sichtigung vorhandener Daten und Vergleichswerte abgearbeitet.

Spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP)

In Bezug auf schutzrelevante Arten wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prufung auf der
Basis von methodischen avifaunistischen Erfassungen durchgefihrt und als Anlage den Plan-
unterlagen beigefugt (regionalplan & uvp 2025). In Bezug auf den Artenschutz wurde die in
der saP beschriebene Vermeidungsmalinahme in die Planunterlagen aufgenommen.

Immissionsschutz-Gutachten (Geruch, Ammoniak, Stickstoffdeposition, Schwebstaub
und Staubniederschlag), FIDES 2026

Um nachzuweisen, dass im Plangebiet keine unzulassigen Immissionsrichtwerte aus der Tier-
haltung Uberschritten werden, wurde dieses Gutachten erstellt.

Schwierigkeiten bei der Erhebung

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. Gleichwohl be-
ruhen viele weitergehende Angaben, wie z.B. die Beeintrachtigung lokalklimatischer Verhalt-
nisse durch die Bebauung, auf grundsatzlichen oder allgemeinen Annahmen. So kénnen ein-
zelne Auswirkungen hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensitat heute nicht eindeutig be-
schrieben werden, da detaillierte Messmethoden noch nicht entwickelt wurden.

3.b Beschreibung der MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen

Gemal § 4c in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB umfasst der Um-
weltbericht die Beschreibung der geplanten MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen
Auswirkungen des Planungsvorhabens auf die Umwelt. Diese Uberwachung wird als Monito-
ring bezeichnet. Fir das Monitoring sind die Gemeinden zustandig, wobei genauere Festle-
gungen bzgl. der Uberwachungszeitpunkte, der Methoden oder der Konsequenzen den
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Gemeinden freigestellt sind. Zu solchen Uberwachungsmafnahmen kénnen z.B. gehéren: Ar-
ten(schutz)kontrollen, Dauerbeobachtung von Flachen, Gewassergitemessungen oder Er-
folgs- / Nachkontrollen von KompensationsmalRhahmen. Der Schwerpunkt des Monitorings
liegt It. Gesetz aber nicht in der Vollzugskontrolle, sondern in der Erkennung von unvorherge-
sehenen nachteiligen Auswirkungen.

Nach § 4c Satz 2 BauGB nutzen die Gemeinden beim Monitoring die Informationen der Be-
hérden nach § 4 Abs. 3 BauGB. Demnach sind die an der Bauleitplanung beteiligten Behdrden
verpflichtet, die Gemeinden Uber erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Um-
weltauswirkungen zu informieren.

Die Entwicklung der Kompensation wird durch die Gemeinde nach der Fertigstellung sowie im
dritten Jahr nach der Fertigstellung der Ma3nahme Uberprift. Ggf. werden in Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehérde erganzende MalRnahmen festgesetzt.

Umweltauswirkungen werden vor allem wahrend der Bauzeit erzeugt. Wurden die im Rahmen
dieser Bauleitplanung festgelegten Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen nicht oder
nur unzureichend durchgefiihrt werden, ware die Bauleitplanung mit negativen Umweltwirkun-
gen verbunden. Um dies zu vermeiden, soll die Durchfuhrung der MalRnahmen durch eine
Okologische Baubegleitung Uberwacht werden. Die Ausfiihrung festgelegter Vermeidungs-
und Minimierungsmafinahmen wird erstmalig ein Jahr nach der Anlage der ErschlieRung, der
Infrastruktur und der Gebaudeflachen und erneut nach 3 Jahren durch eine Ortsbesichtigung
Uberprift. Hierbei kann auch Gberprift werden, ob nach Realisierung des Vorhabens unvor-
hergesehene nachteilige Umweltauswirkungen aufgetreten sind.

3.c Allgemeinverstindliche Zusammenfassung

Das Plangebiet der 60. Anderung des Flachennutzungsplanes liegt in der Flur 24 der Gemar-
kung Andervenne an der Nordgrenze des Gemeindegebietes von Andervenne und ist im wirk-
samen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Freren als Flache fir die Landwirtschaft dar-
gestellt. Die GroRe des Geltungsbereiches betragt ca. 2,39 ha und wird umgeben von Acker-
flachen und sudlich durch die Gemeindestral3e ,Fuchsbergstralle” begrenzt. Das Plangebiet
wird ackerbaulich genutzt. Durch den Anschluss der vorgenannten Gemeindestral3e Uber die
westlich liegende Handruper Strale an die Bundesstrale 214 ist auch die Uberértliche Er-
schlielBung gesichert. Entsprechend dem unter Ziff. 4 dargelegten Bedarf (vgl. Teil | Begrin-
dung) wird im Rahmen dieser 60. Flachennutzungsplananderung der Samtgemeinde Freren
als Art der baulichen Nutzung eine Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung , Tierhaltung®
(Srier) dargestellt. Dariiber hinaus wird die am suidlichen Rand des Anderungsbereiches ver-
laufende Wallhecke tberlagert als ,Umgrenzung von Flachen mit Bindung fur Bepflanzung und
fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewas-
sern“ gesichert. Die GroRke des Anderungsbereiches betragt ca. 2,39 ha. Der Bedarf an Grund
und Boden wird aus der Eingriffsbilanzierung mit einer maximalen Grundflache von 12.000 m?
(maximale Versiegelung) fur die Sonderbauflache (S) auf der Basis des vhb. Bebauungspla-
nes Nr. 15 (Parallelverfahren) ermittelt. Daneben werden 1.154 m? Wallheckenstrukturen als
,dmgrenzung von Flachen mit Bindung fur Bepflanzung und fir die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern® gesichert. Weitere 363 m?
Heckenstrukturen bleiben ebenfalls im weiteren Verfahren erhalten und werden durch ergan-
zende Pflanzungen zur Einbindung der Gesamtanlage in das Orts- und Landschaftsbild ein-
gebunden (Schaffung von 10,0 m breiten Grunstrukturen).

Folgende Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, sind im Zusammenhang mit
dieser Bauleitplanung zu untersuchen:

o der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung,
e damit verbunden ein erhdhter Oberflachenabfluss und
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e eine verringerte Grundwasserneubildungsrate sowie
o die Veranderung der Lebensraume von Tieren und Pflanzen

Die Eingriffe in Natur und Landschaft (einschliel3lich Bodenversiegelung und Veranderung der
Lebensraume von Tieren und Pflanzen) werden innerhalb dieses Umweltberichtes, unter Be-
ricksichtigung von anerkannten Beurteilungsmalistaben ermittelt und bewertet. Mallinahmen
zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich werden im Umweltbericht dokumentiert.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berlcksichtigung der MaRnahmen zur Ver-

meidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen durch die
Baugebietsentwicklung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
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Hinweise auf Internet-Adressen

Server des Landesamtes fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) / NIBIS-Kartenserver
http://nibis.Ibeg.de

Server des Landesamtes flr Geobasisinformation und Landvermessung Niedersachsen
http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/

Server des Bundesumweltministeriums
http://www.umweltbundesamt-umwelt-deutschland.de
http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik /doc/5698.php

http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/laerm/index.htm
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TEIL lll: ABSCHLIERENDE ABWAGUNG UND VERFAHREN

1. ABWAGUNG ZU DEN EINZELNEN STELLUNGNAHMEN

Siehe Anlagen.

2. ABWAGUNGSERGEBNIS

Gem. § 1 Abs. 7 BauGB sind die privaten und 6ffentlichen Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abzuwagen. Gem. § 1a Abs. 2 und 3 BauGB sind auch der sparsame Um-
gang mit Grund und Boden sowie die Eingriffsregelung (Ausgleich und Ersatz) in die Abwa-
gung einzubeziehen. Das Gleiche gilt gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB fur das Ergebnis der
Umweltprufung. Die Abwagungsvorgange sind bereits ausfuhrlich in den Teilen | sowie oben
unter Teil lll Ziff. 1 dieser Begrindung dargelegt. Als Abwagungsergebnis ist der Plan unter
Berucksichtigung der Abwagungsvorschlage auch in Bezug auf den Umweltbericht zu be-
schlief3en.

3. VERFAHREN

Die Begriindung und der Umweltbericht zur 60. Anderung des Flachennutzungsplanes wurde
ausgearbeitet von der:

regionalplan & uvp planungsbiiro peter stelzer GmbH, Grulandstralle 2, 49832 Freren

Freren, den 09.02.2026 LA
(regionalplan & uvp)

im Einvernehmen mit der Samtgemeinde Freren.

Freren,den . . e
Samtgemeindebiirgermeister

Der Rat der Samtgemeinde Freren hat in seiner Sitzungam __ . .  dem Entwurf der
60. Anderung des Flachennutzungsplanes nebst Begriindung mit Umweltbericht zugestimmt
und die Verdffentlichung im Internet und zuséatzlich die 6ffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.

Freren,den . .
Samtgemeindeburgermeister

Der Entwurf dieser Flachennutzungsplananderung nebst Begriindung mit Umweltbericht stand
vom . biszum _._ . gem. § 3 Abs. 2 BauGB im Internet 6ffentlich zur Verfu-
gung und haben wahrend di dleser Zeit zusatzlich offentlich ausgelegen.

Freren,den . .
Samtgemeindebirgermeister
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Der Rat der Samtgemeinde Freren hat nach Prifung der Bedenken und Anregungen gemaf
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB am __. . den Feststellungsbeschluss gefasst sowie
die Begriindung mit Umweltbericht beschlossen.

Freren,den . . s
Samtgemeindebiirgermeister
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Suchpfad: C:\Users\JérnThiemann\regionalplan-uvp\F-Plane - Dokumente\SG Freren\4113 60. FNPA S Andervenne\Biotoptypen\2026-02-20_Biotoptypen_60FNPA Andervenne_4113.dw
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—— e ; Griinland
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HFM HWM : Ruderalflichen

A UH Halbruderale Gras- und Staudenflur

Ab " HWM
HWM

NRS A - Gehélze / Wald / Einzelbdume
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VW/UH OVW/UH HF

&>

HWM Geholzbestand
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“A HWS Strauch-Wallhecke
. FeRIU i L HWM  Strauch-Baum-Wallhecke
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HWM (FIDES 2026, GS25226.1+2/02,
Anlage 6.2)

A HWM HWM HWM

OVW/UH

HWM A HWM

Grenze der 0,3 kg N/(ha*a)
Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition
y A A (vd = 0,02 m/s) (FIDES 2026,
GS25226.1+2/02, Anlage 7)
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¥ 5 des Flachennutzungsplanes der
Samtgemeinde Freren

" N
@

planungsbiro peter stelzer GmbH

reg|ona|p|an & uvp GrulandstraRe 2 e 49832 Freren

Tel.: 05902 503702-0 o Fax: 05902 503702-33
bearbeitet : jt gezeichnet : sv Datum: 20.02.2026

60. Anderung des Flachennutzungsplanes
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Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fiir Unterlage: 1
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen Auftraggeber:

©2025 “ LOGLN



AutoCAD SHX Text
Brache

AutoCAD SHX Text
Am Gallenberg

AutoCAD SHX Text
Handruper Straße

AutoCAD SHX Text
Handruper Straße

AutoCAD SHX Text
Brache

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
20


SAMTGEMEINDE FREREN 60. Anderung des Flichennutzungsplanes

Abwigqung im Rahmen der friihzeitigen Beteiliqung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Unterrichtung der Behdérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB

Im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB (Verdffentlichung im Internet und oéffentliche Auslegung vom
06.10.2025 bis zum 06.11.2025) sind keine Anregungen und Bedenken vorgebracht worden. Mit Schreiben vom 26.09.2025 hat die Samtgemeinde
Freren die Behdrden und die sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB von der Planung unterrichtet und um Abgabe einer Stel-
lungnahme gebeten.

Folgende Behdrden und sonstige Trager offentlicher Belange haben weder Anregungen noch Bedenken vorgebracht:

Ifd. Nr. | Behérde / sonstiger Trager 6ffentlicher Belange Stellungnahme vom
1 Amprion GmbH 21.10.2025
2 Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 29.09.2025
3 Bundesnetzagentur fir Elektrizitdt, Gas Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Richtfunk) 26.09.2025
4 Deutsche Telekom Technik GmbH 23.10.2025
5 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 17.10.2025
6 Ericsson Services GmbH (Richtfunkverbindungen des Ericsson-Netzes und der Deutschen Telekom) 08.10.2025
7 EWE Netz GmbH 01.10.2025
8 Landkreis Osnabriick 08.10.2025
9 Niedersachsische Landesbehdrde fir Strallenbau und Verkehr (NLStBV), Geschéftsbereich Lingen 08.10.2025
10 Niedersachsische Landesforsten, Forstamt Ankum 26.09.2025
11 |Nowega GmbH 30.09.2025
12 | Samtgemeinde Fiirstenau 30.09.2025
13 | Samtgemeinde Lengerich 21.10.2025
14 | Samtgemeinde Spelle 29.09.2025
15 | Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabriick 10.10.2025
16 |Vodafone GmbH (Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01444689) 30.10.2025
17 |Vodafone GmbH (Richtfunk) 30.09.2025
18 |Wasserverband Lingener Land (WVLL) 17.10.2025

Folgende Behdrden und sonstige Trager offentlicher Belange haben Anregungen vorgebracht:

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB Abwagung

1. Landesamt fiir Bergbau Energie und Geologie (LBEG): Schreiben vom 14.10.2025

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g.| Die Stellungnahme des Landesamtes flir Bergbau, Energie und Geolo-
Vorhaben folgende Hinweise: gie (LBEG) wird zur Kenntnis genommen und wie folgt bertcksichtigt:
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Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB

Abwagung

Hinweise

Sofern im Zuge des o0.g. Vorhabens Baumalnahmen erfolgen, verweisen wir
fur Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhaltnissen am Standort
auf den Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundver-
haltnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des
Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht.

Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstel-
lung des geotechnischen Berichts sollten gemaf der DIN EN 1997-1 und -2
in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils glltigen Fassungen erfolgen.

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdolaltvertragen fur Sie
relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser
Zeichen: LID.4-L67214-07-2024-0001).

Sofern in diesem Verfahren Ausgleichs- und Kompensationsflachen betrof-
fen sind, gehen wir davon aus, dass fir alle Ausgleichs- und Kompensati-
onsflachen die Festlegungen der Regionalen Raumplanung beachtet wer-
den. In Rohstoffsicherungsgebieten sollten Ausgleichs- oder Kompensati-
onsmalfinahmen erst nach einer vollstdndigen Rohstoffgewinnung erfolgen,
da sonst ein spaterer Rohstoffabbau erschwert bzw. verhindert werden kann.
Die aktuellen Rohstoffsicherungskarten kdnnen Uber den NIBIS® Kartenser-
ver des LBEG eingesehen oder als frei verfligbarer WMS-Dienst abgerufen
werden. Zudem ist im Bereich von Ausgleichs- und Kompensationsflachen
fur erdverlegte Hochdruckleitungen sowie bergbauliche Leitungen ein
Schutzstreifen zu beachten, der von jeglicher Bebauung und von tiefwurzeln-
dem Pflanzenwuchs freizuhalten ist.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine wei-
teren Hinweise oder Anregungen

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mégliche Konflikte gegenuber
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend beruck-
sichtigen zu kénnen. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen
Kenntnisstandes erstellt. Die verfiigbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollstandigkeit.
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder
objektbezogene Untersuchungen.

Die Ausflihrungen werden zur Kenntnis genommen und in die Begrin-
dung Gbernommen.

Nach dem derzeitigen Planungsstand sind Salzabbaugerechtigkeiten
und Erdélaltvertragen durch diese Planung nicht betroffen.

Das am nachsten zum Geltungsbereich gelegene Rohstoffsicherungs-
gebiet (Lagerstatte 2. Ordnung, Rohstoff: Sand) befindet sich ca. 750 m
westlich des Planbereiches. Die externe Ausgleich- und Kompensati-
onsflache (hier ein Teilbereich in der Gemarkung Andervenne, Flur 26,
Flurstiick 1) wurde hinsichtlich ihrer Lage entsprechend geprift und be-
findet sich ebenfalls nicht innerhalb eines Rohstoffsicherungsgebietes.
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2. Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD):

Schreiben vom 15.10.2025

Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen beim
Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
(LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover als Trager &ffentlicher Be-
lange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) oder im Rahmen einer anderen Pla-
nung um Stellungnahme gebeten. Diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.
Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Niedersachsen
vollstéandig durch Kampfhandlungen betroffen. In der Folge kénnen heute
noch nicht detonierte Kampfmittel, z.B. Bomben, Minen, Granaten oder sons-
tige Munition im Boden verblieben sein. Daher sollte vor geplanten Boden-
eingriffen grundsatzlich eine Gefahrdungsbeurteilung hinsichtlich der Kampf-
mittelbelastung durchgefihrt werden.

Eine mogliche Malinahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine historische
Erkundung, bei der alliierte Kriegsluftbilder fir die Ermittlung von Kriegsein-
wirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Kriegsluftbildauswer-
tung). Eine weitere Mdglichkeit bietet die Sondierung durch eine gewerbliche
Kampfmittelrdumfirma. Bei der zustandigen Gefahrenabwehrbehdrde (in der
Regel die Gemeinde) sollte sich vor Bodeneingriffen tber die vor Ort gelten-
den Vorgaben informiert werden. Bei konkreten Baumalnahmen berat der
KBD zudem uber geeignete Vorgehensweisen.

Hinweis:

Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt werden. Die Aus-
wertung ist gem. § 6 Niedersachsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG)
in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersachsisches Verwaltungskostengesetz
(NVwKostG) auch fir Behdrden kostenpflichtig.

Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellungnahme nicht
vorgesehen und aus personellen Grinden nicht mdglich, da prioritar Antrage
nach NUIG bearbeitet werden. Ein Auszug aus dem Kampfmittelinformati-
onssystem ist ebenfalls nicht mehr vorgesehen. Der KBD informiert die zu-
standigen Gefahrenabwehrbehdrden unmittelbar tGber Ergebnisse durchge-
fuhrter Auswertungen. Dabei erkannte Kampfmittelbelastungen sind den Ge-
fahrenabwehrbehérden daher bereits bekannt. Sofern eine kostenpflichtige
Kriegsluftbildauswertung durchgeflhrt werden soll, bitte ich um entspre-
chende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antragsformu-
lars und der Rahmenbedingungen, die Sie tber folgenden Link abrufen kon-
nen:

Die Stellungnahme des Landesamtes fur Geoinformation und Landes-
vermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion (RD) Hameln-
Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Im Betrachtungsraum sind trotz landwirtschaftlicher Bodenbewirtschaf-
tung bislang keine Hinweise auf Kampfmittel zu Tage getreten. Es wird
deshalb, insbesondere auch vor dem Hintergrund der bisherigen Nutzung
davon ausgegangen, dass im Betrachtungsraum von einer Baugrundsi-
cherheit in Bezug auf Kampfmittel auszugehen ist. Dem Vorhabentrager
wird empfohlen, die angeregte Luftbildauswertung durchfuhren zu lassen.

Erganzend wurde ein Hinweis zum Umgang beim Auffinden von Kampf-
mitteln in die Begriindung aufgenommen.
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https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmit-
telbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html.

3. Landkreis Emsland: Schreiben vom 03.11.2025

Zum Entwurf der 0.g. Bauleitplanung nehme ich als Trager 6ffentlicher Be-
lange wie folgt Stellung:

Raumordnung

Im weiteren Verfahren sind Nachweise vorzulegen, dass das Windvorrang-
gebiet, in dem sich das Plangebiet befindet, durch die o.g. Bauleitplanung
nicht eingeschrankt wird.

Stadtebau
In der Prdambel ist auch auf § 58 NKomVG Bezug zu nehmen.

Gemal § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitplane eine nachhaltige stadte-
bauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschitzen-
den Anforderungen auch in Verantwortung gegentber kinftigen Generatio-
nen miteinander in Einklang bringt, gewahrleisten. Gemal § 1 Abs. 3 BauGB
haben die Gemeinden die Bauleitplane aufzustellen, sobald und soweit es
fur die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Bauleitplane
mussen somit dem Grundsatz einer nachhaltigen stadtebaulichen Entwick-
lung bzw. einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung entsprechen.

Es wird in diesem Zusammenhang auf das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz
vom 12.01.2012 - 1 C 10608/11 - verwiesen, welches wie folgt festgestellt
hat:

~Soweit sich die Antragsgegnerin in diesem Zusammenhang auf die ihr zu-
stehende Planungshoheit beruft, ist es zwar grundsétzlich zutreffend, dass
eine Gemeinde die Grenzen des von ihr beabsichtigten Plangebietes nach
ihrem planerischen Ermessen festsetzen und sich dabei auch von Zweck-
maéBigkeitserwdgungen leiten lassen kann.

Sie ist dabei indessen nicht grundsétzlich ungebunden, sondern hat die
Grundregeln des §1 BauGB  zu  beachten, wie das

Die Stellungnahme des Landkreises Emsland wird zur Kenntnis genom-
men und wie folgt berilicksichtigt.

Raumordnung

Im weiteren Verfahren wird ein Nachweis erbracht, dass das Windvor-
ranggebiet durch die o0.g. Bauleitplanung nicht eingeschrankt wird (Auf-
stellkonzept, Stellungnahme der Vorhabentrager zur Windparkplanung).

Stadtebau
In der Praambel im Planteil wird auch auf § 58 NKomVG Bezug genom-
men.

Im Zusammenhang mit der Planung wird ein Immissionsschutztechni-
scher Bericht erstellt, der die Fragestellungen zu den Themenbereichen
Geruch, StickstofffAmmoniak und Staub betrachtet. GemaR dem Immis-
sionsschutztechnischen Bericht Nr. GS25226.1+2/02 (FIDES 2026) liegt
die ermittelten Zusatzbelastung der Jahresgeruchsstunden unterhalb
der Irrelevanzschwelle von 2 % der Jahresgeruchsstunden. Im Zusam-
menhang mit dem Themenbereich Stickstoff/Ammoniak werden die dort
definierten Grenzwerte (5,0 kg/N*a Zusatzbelastung Wald, 0,3 kg/N*a
fur FFH-Lebensraumtypen) sicher eingehalten. Im Zusammenhang mit
dem Vorhaben befindet sich der westlich gelegene Wald sowie die die
Stallanlage umgebenden Wallhecken aulRerhalb von Bereichen mit einer
Zusatzbelastung von mehr als 5,0 kg/N*a und die § 30-Biotope (hier die
gemal LRP 2001 am nachsten zum Vorhabengebiet befindlichen Bio-
tope: Biotop-Nr. 33.22_02 ,Fischteiche S Raming®, Biotop-Nr. 33.22_01
»,Am Wellenberg“ und der regional schutzwiirdige Bereich ,Wosten*) lie-
gen aulerhalb der 0,3 kg/N*a-Isolinie, so dass auch in diesem Zusam-
menhang keine erhebliche Beeintrachtigung herausgestellt werden
kann. Darlber hinaus wird die Gemeinde Andervenne bereitim Rahmen
dieser Bauleitplanung Kriterien formulieren, die im Rahmen eines noch
zu entwickelnden planerischen Konzeptes zu berucksichtigen sind.
Diese umfassen im Kern die nachfolgenden Punkte:
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Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 20. November 1995
(NVwZ 1996, 888 ff, [BVerwG 20.11.1995 - 4 NB 23/94]) festgehalten hat.*”

Mit besagtem Beschluss vom 20.11.1995 hat das BVerwG ausdricklich fest-
gestelit, dass das Planungsermessen der Gemeinde bei der Festsetzung der
Grenzen eines Plangebietes durch § 1 BauGB eingeschrankt ist.

Der Bebauungsplan darf mit seinem raumlichen Geltungsbereich nicht wei-
terreichen, als dies nach der planerischen Konzeption der Gemeinde erfor-
derlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). Das Bundesverwaltungsgericht sieht zudem
eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung der Gemeinde dann gefahrdet,
wenn durch eine Vielzahl kleiner Plangebiete gleichsam eine ,Atomisierung®
des Gemeindegebietes droht und die in § 1 Abs. 5 BauGB geregelten Anfor-
derungen an die Bauleitplanung nicht mehr verwirklicht werden kénnte (vgl.
BVerwG, Beschluss vom 16.08.1993 - 4 NB 29.92 -).

Wesentlich ist deshalb (vgl. o.a. BVerwG-Beschluss vom 20.11.1995), dass
dem Bauleitplan zur Planrechtfertigung (Erforderlichkeit) ein planerisches
Konzept zu Grunde liegt, wo (d.h. unter welchen standortbedingten Voraus-
setzungen) und wann (d.h. unter weichen betriebsbedingten Voraussetzun-
gen) im Gemeindegebiet Baugebiete fur Tierhaltung entstehen sollen. In die-
sem Zusammenhang ware z.B. auch seitens der Gemeinde festzulegen, wie-
viel Geruchsimmissionen die Gemeinde der benachbarten Wohnbevdlke-
rung zumuten will.

Gemal § 1 Abs. 5 Nr. 11 BauGB st ein derartiges Konzept dann zukiinftig
bei der Aufstellung der Bauleitplane insbesondere zu beriicksichtigen.

Im Rahmen des Konzeptes ist auch seitens der Gemeinde festzulegen, wie-
viel Geruchsimmissionen die Gemeinde der benachbarten Wohnbevdlke-
rung zumuten will (beispielsweise ist fur ein Dorfgebiet, weiches fur die
gleichzeitige Unterbringung von landwirtschaftlichen Betrieben und Wohnge-
bauden konzipiert ist, vertragliche 15 % vorgesehen). Die Planungsvorstel-
lungen waren dann in den nachfolgenden Bebauungsplanen verbindlich fest-
zusetzen.

Sofern die Gemeinde die zulassige Geruchsbelastung nicht regelt, greift die
gesetzliche bzw. durch Rechtsprechung entwickelte Regelung. In diesem
Zusammenhang wird auf die Entscheidung des OVG Nordrhein-Westfalen
vom 18.05.2016 - 2 B 1443/15 - hingewiesen. Danach sind besondere

Es handelt sich beim Vorhabentrager um den Betreiber eines
.Haupterwerbsbetriebs*.

Die Lage der Betriebsstatte und der Wohnsitz des Vorhabentra-
gers befinden sich im Gemeindegebiet Andervenne.

Die Betriebsstattensituation ist gesichert (Hofnahfolge u.a.).

Die Vorhabenflache kann durch den Vorhabentrager gesichert
werden.

Die ErschlieBung ist gesichert bzw. kann herbeigefihrt werden.
Die Immissionssituation ist gutachterlich aufbereitet und unbe-
denklich.

Artenschutz- und naturschutzrechtliche Fragestellungen sind un-
bedenklich bzw. |I6sbar.

17.02.2026

Seite 5 von 11




SAMTGEMEINDE FREREN

60. Anderung des Flichennutzungsplanes

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB

Abwagung

Umstande des Einzelfalles, die eine Uberschreitung der Geruchsimmissio-
nen auf bis zu 25 % zuliel3en, nicht deshalb anzunehmen, weil es sich bei
einer Wohnnutzung im Auf3enbereich um einen ,Fremdkoérper” in einer an-
sonsten Uberwiegend durch Landwirtschaft und Tierhaltung gepragten Um-
gebung handelt. Im Ubrigen kann nach hiesiger Auffassung kein besonderer
Einzelfall vorliegen, wenn die Gemeinde bereit ist bei Bauleitplanungen fir
Baugebiete fur Tierhaltungsanlagen grundsatzlich Geruchsimmissionen von
bis zu 25 % zuzulassen. Hier ist eine Klarstellung bzw. eine Positionierung
im Konzept erforderlich.

Dartber hinaus wird zu Bedenken gegeben, dass ein Baugebiet fir Tierhal-
tungsanlagen, welches aufgrund Geruchsemissionen nicht ausbaufahig ist,
langfristig flr eine weitere Zersiedlung der Landschaft sorgen wird. Denn es
ist davon auszugehen, dass der Landwirt in der weiteren Zukunft Erweite-
rungsbedarf hat, der an diesem Standort nicht gedeckt werden kann. Bei
Baugebieten fur Tierhaltungsanlagen wird empfohlen, ausschlieRlich vorha-
benbezogene Bebauungsplane - so wie von der Gemeinde Andervenne
auch vorgesehen ist - auszuweisen, weil dann ausschliellich das mit der
Gemeinde abgestimmte Vorhaben durchgeflinrt werden kann. Zudem bietet
der Vorhaben- und ErschlieRungsplan umfangreiche Gestaltungsmdglichkei-
ten, die ein Angebotsplan mit seinen nach § 9 BauGB vorgegebenen Fest-
setzungen nicht leisten kann.

Naturschutz und Forsten

Im Rahmen des frihzeitigen Beteiligungsverfahrens gemall § 4 Abs. 1
BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: Zwei nach § 30 BNatSchG ge-
schutzte Biotope liegen in weniger als einem Kilometer Entfernung zum be-
planten Gebiet. Die Bezeichnung der Biotope lautet 33.22/03 (ca. 580 m Ab-
stand, Biotoptyp UFZ), bzw. 33.22/02 (ca. 760 m Abstand, Biotoptypen
VES/VOT). Es handelt sich um stickstoffempfindliche Biotope.

Innerhalb eines Kilometer Umkreises liegen mehrere Wallhecken, die folgen-
den liegen im direkten Umfeld des beplanten Gebiets: ELWH-03192, ELWH-
03193, ELWH-03190, ELWH-03191, ELWH-03188, ELWH-03187, ELWH-
031886.

Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB wird wie folgt Stellung genommen:

Naturschutz und Forsten

Die Ausfuhrungen werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der
weiteren Bearbeitung (Umweltbericht, Eingriffsregelung) mitbetrachtet.
Im Zusammenhang mit dem Themenbereich Stickstoff Ammoniak wer-
den die im Immissionsschutztechnischen Bericht Nr. GS25226.1+2/02
(FIDES 2026) definierten Grenzwerte (5,0 kg/N*a Zusatzbelastung
Wald, 0,3 kg/N*a fur FFH-Lebensraumtypen) sicher eingehalten. Im Zu-
sammenhang mit dem Vorhaben befindet sich der westlich gelegene
Wald sowie die die Stallanlage umgebenden Wallhecken auf3erhalb von
Bereichen mit einer Zusatzbelastung von mehr als 5,0 kg/N*a und die
§ 30-Biotope (hier die gemal LRP 2001 am nachsten zum Vorhabenge-
biet befindlichen Biotope: Biotop-Nr. 33.22_02 ,Fischteiche S Raming®,
Biotop-Nr. 33.22_01 ,Am Wellenberg“ und der regional schutzwirdige
Bereich ,Wosten®) liegen auferhalb der 0,3 kg/N*a-Isolinie, so dass
auch in diesem Zusammenhang keine erhebliche Beeintrachtigung her-
ausgestellt werden kann.

17.02.2026

Seite 6 von 11




SAMTGEMEINDE FREREN

60. Anderung des Flichennutzungsplanes

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB
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Artenschutz:

Fir die Sondergebiete/Baustandorte, die nicht als Erweiterung vorhandener
Anlagenstandorte anzusprechen sind, kann die Zulassigkeit erst nach Durch-
fuhrung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung geklart werden. Da
eine Betroffenheit von Arten nach § 19 bzw. § 44 BNatSchG durch o.g. Vor-
haben nicht ausgeschlossen werden kann, ist nachzuweisen, dass Verstole
gegen die artenschutzrechtlichen Verbote nicht eintreten. Hierfir ist eine
spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) erforderlich. Dabei sind Daten-
grundlagen zu verwenden, die belastbar und nicht alter als funf Jahre sind
und die das zu erwartende Artenspektrum hinsichtlich Erfassungstiefe und -
zeitraum ausreichend abbilden. Dies git insbesondere flr Fledermause und
fur die Avifauna.

Biotoptypenkartierung:

Eine detaillierte Biotoptypenkartierung ist unter Verwendung des Biotopty-
penschlissels Drachenfels (Stand: 2021; dritte Ebene) durchzufiihren. Auch
gefahrdete Farn- und Blutenpflanzen sind zu erfassen. Besonders ge-
schutzte Biotope und Landschaftsbestandteile gemaR § 30 BNatSchG, § 24
NNatSchG und § 22NNatSchG sind darzustellen. Dasselbe gilt fir Lebens-
raumtypen des Anhangs | der FFH-Richtlinie.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Biotoptypenkartierung nicht allein auf
den eigentlichen Planbereich des 0.g. Vorhabens beschranken darf. Mal3-
geblich ist der Wirkbereich der Planung, d.h. angrenzende Nutzungen sind
ebenfalls zu erfassen und darzustellen.

Eingriffsregelung:

Im Genehmigungsverfahren zum Flachennutzungsplan ist gem. § 6 Abs. 2
BauGB u.a. zu prifen, ob dieser sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht.
Das BVerwG (Urteil vom 21.10.1999-4 C 1.99-) hat hierzu entschieden, dass
bereits bei der Beschlussfassung zum Flachennutzungsplan alle rechtlichen
Voraussetzungen gegeben sein mussen, um die Darstellungen ohne Weite-
res in einen verbindlichen Bebauungsplan umsetzen zu kénnen (Durchsetz-
barkeit des Flachennutzungsplans). Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen fir
Eingriffe in Natur und Landschaft sind demzufolge bereits auf der Ebene des
Flachennutzungsplans kénkret zu benennen und darzustellen.

Artenschutz

Im Zusammenhang mit der Vorhabenplanung wird dieser Bauleitpla-
nung eine saP auf der Basis faunistischer Erfassungen erarbeitet und
der weiteren Planung zugrunde gelegt (regionalplan & uvp 2025). Die
dort definierten Vermeidungsmalfnahmen sind zu beachten.

Biotoptypenkartierung

Es wird eine detaillierte Biotoptypenkartierung unter Verwendung des
Biotoptypenschliissels Drachenfels (Stand: 2021; dritte Ebene)
durchgefuhrt. Im Rahmen der Kartierung wird auf das Vorkommen
gefahrdeter Farn- und Blitenpflanzen geachtet. Besonders geschitzte
Biotope und Landschaftsbestandteile geman § 30
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), §24 Niedersachsisches
Naturschutzgesetz (NNatSchG) und § 22 NNatSchG sowie fir Lebens-
raumtypen des Anhangs | der FFH-Richtlinie werden, wenn sie im
Betrachtungsraum vorkommen, gesondert herausgestellt. Der
Erfassungsraum umfasst den zuklnftig durch bis zu 0,3 kg/N*a
beeintrachtigten Raum.

Eingriffsregelung:

Da das Verfahren im Parallelverfahren mit dem vhb. Bebauungsplan
Nr. 15 der Gemeinde Andervenne durchgefihrt wird, werden die
Vorraussetzungen geschaffen, dass die Flachennutzungsplananderung
in einem verbindlichen Bebauungsplan umgesetzt werden kann. Fur das
ermittelte Kompensationsdefizit auf der Basis des vorgenannten vhb. B-
Plan Nr. 15 bzw. zur Bewaltigung der Eingriffsfolgen wird durch den
Vorhabentrager eine Ausgleichs- und Ersatzmalinahme (hier ein Fla-
chenanteil in der Gemarkung Andervenne, Flur 26, Flurstiick 1) bereit
gestellt.

Hinweis: Hinweis:

Eine Beeintrachtigung der nach § 30 BNatSchG geschutzten Biotope ist aus-| Der Hinweis wird zur Kenntis genommen. Auf der Basis der
zuschlieBen. Dazu werden bereits auf F-Plan Ebene ausreichende| Berechnungen des Immissionsschutztechnischen Berichts
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Untersuchungen bendtigt, geeignet waren z. B. eine vorlaufige Immissions-
prognose, oder ein Immissionsschutzbericht. Die Ergebnisse sind im Um-
weltbericht auszuwerten.

Abfall und Bodenschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass sudwestlich zum Plangebiet eine Altabla-
gerung regqistriert ist. Diese Flache wird im Altlastenverzeichnis des Land-
kreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 402 403 mit der Bezeichnung
»<Andervenne, Honer Tannen“ gefiihrt. Die Deponiesohle der Altablagerung
liegt im Grundwasserschwankungsbereich.

Zum Vorhaben liegt der unteren Abfall- und Bodenschutzbehoérde
(UAB/UBB) bereits vorab folgende Unterlage vor: Altlastenprogramm des
Landes Niedersachsen - Altablagerungen - Gezielte Nachermittlungen im
Landkreis Emsland, Altablagerung, Andervenne, Honer Tannen NLO-Anla-
gen-Nr.: 454 402 403, Geonova GmbH, 19.12.1994 (siehe Anlage).

Es wird daher empfohlen, die Planunterlagen wie folgt zu erganzen: Aus
Griinden der Vorsorge sind im Planungsgebiet:

¢ eventuell erforderliche Grundwasserhaltungen bei Bodeneingriffen vorab
mit dem Landkreis Emsland Fachbereich Umwelt, abzustimmen. Dabei
sind Antrage auf wasserrechtliche Erlaubnis zwingend unter Einbindung
eines geeigneten Sachverstandigen mit Referenzen in der Bearbeitung
abfall- und bodenschutzrechtlicher Fragestellungen zu fertigen.

e Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser
nur zulassig, wenn dieses Wasser vorher auf mdgliche Verunreinigun-
gen/Kontaminationen untersucht und durch ein entsprechendes Gutach-
ten nachgewiesen wird, dass das Wasser unbelastet ist.

e Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser un-
zulassig. Die Trinkwasserversorgung darf nur Uber das offentliche Lei-
tungsnetz erfolgen.

Immissionsschutz

Es bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen
die Bauleitplanung sofern wie in der Kurzerlauterung beschrieben die immis-
sionschutzfachlichen Gutachten im weiteren Verfahren vorgelegt werden.

Nr. GS25226.1+2/02 (FIDES 2026) befinden sich die § 30-Biotope (hier
die gemall LRP 2001 am nachsten zum Vorhabengebiet befindlichen
Biotope: Biotop-Nr. 33.22 02 ,Fischteiche S Raming®, Biotop-
Nr. 33.22_01 ,Am Wellenberg“ und der regional schutzwtirdige Bereich
~Wosten®) auflerhalb der 0,3 kg/N*a-Isolinie, so dass in diesem
Zusammenhang keine erhebliche Beeintrachtigung der gewschutzten
Biotope durch das geplante Vorhaben herausgestellt werden kann.

Abfall und Bodenschutz
Die nachfolgenden Ausfuhrungen werden
ubernommen.

in die Begrundung

Immissionsschutz

Im Zusammenhang mit der Planung wurde ein Immissionsschutztechni-
scher  Bericht erstellt  (Immissionsschutztechnischer  Bericht
Nr. GS25226.1+2/02 (FIDES 2026)), der die Fragestellungen zu den
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Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB

Abwagung

Gesundheit

Hinsichtlich des Immissionsschutzes sollten aus der Sicht des Fachbereichs
Gesundheit und auch des Niedersachsischen Landesgesundheitsamtes die
MaRgaben der TA Luft 2021 und im Zusammenhang mit Tierhaltungsstalen
auch die Richtlinien-Reihe VDI 4250, sowie der Erlass zu Abluftreinigungs-
anlagen in Schweinehaltungsanlagen und Anlagen fir Mastgefliigel sowie
Bioaerosolproblematik in Schweine- und Gefligelhaltungsanlagen vom
02.05.2013 in der aktuell glltigen Fassung angewendet werden. In der
VDI 4250 (August 2014) wird der aus umweltmedizinischer Sicht aktuell be-
stehende Wissensstand adaquat berlcksichtigt.

Einzelne Hinweise fiir eine Prifung auf Bioaerosolbelastungen sind:

e ein geringer Abstand zwischen Wohnort/Aufenthaltsort und Anlage (Bei-
spiel: <500 m zu Gefligelhaltungen, < 350 m zu Schweinehaltungen)
unglnstige Ausbreitungsbedingungen (Kaltluftabldsse in Richtung
Wohnbebauung)

weitere bioaerosolemittierende Anlagen in der Nahe

empfindliche Nutzungen in der Umgebung (z. B. Krankenhauser)
gehaufte Beschwerden der Anwohner Uber gesundheitliche Beeintrach-
tigungen

Die benachbarte Wohnbebauung liegt in Hauptwindrichtung in weniger
als 1.000 m von der emittierenden Anlage entfernt.

Es liegt eine gegeniber der natlrlichen Hintergrundkonzentration an Bi-
oaerosolen bereits erhdhte Bioaerosolkonzentration vor.

Fir die Bauleitplanung empfiehlt sich daher die 0.g. Prifkriterien grundsatz-
lich zu berlcksichtigen.

Unter Beteiligung des Forstamtes Weser-Ems der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen in Osnabriick nehmen wir zu der o.a. Planung aus landwirt-
schaftlicher und forstlicher Sicht wie folgt Stellung:

Landwirtschaft
Wir begrifien es sehr, dass dem landwirtschaftlichen Betrieb Wagemester
die Mdglichkeit eréffnet wird, in dem ausgewiesenen Gebiet die Tierhaltung

Themenbereichen Geruch, Stickstofff Ammoniak und Staub betrachtet.
Es wird im weiteren Verfahren vorgelegt.

Gesundheit

Im Rahmen des weiteren Verfahrens werden die genannten Prifkriterien
bertcksichtigt. Erganzend wird ein Immissionsschutztechnischer Bericht
erstellt (Immissionsschutztechnischer Bericht Nr. GS25226.1+2/02 (FI-
DES 2026)), der die Fragestellungen zu den Themenbereichen Geruch,
StickstofffAmmoniak und Staub beantwortet. Erganzend wird darauf hin-
gewiesen, dass beim Einsatz einer Abluftreinigungsanlage die Bioaero-
solproblematik nicht gegeben ist und das Keimgutachten entfalit.

4. Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Emsland, AuBenstelle Lingen: Schreiben vom 22.10.2025

Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Niedersachsen wird zur
Kenntnis genommen.
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60. Anderung des Flichennutzungsplanes

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB

Abwagung

weiterzuentwickeln. Der Landwirt mochte dort zwei Hahnchenmaststalle er-
richten. Derzeit handelt es sich um eine Ackerflache.

Da der § 35 (1) Nr. 4 BauGB im Aufenbereich maximal einen Stall mit
29.999 Masthahnchen (unterhalb der UVP-Grenze von 30.000 Tieren) zu-
I&sst, wirde diese Anlage nicht mehr als privilegiertes Vorhaben gelten. Au-
Rerdem steht zu beflirchten, dass anstatt dieser Tierhaltungsanlage zwei se-
parate Stallstandorte entstehen wirden. Deshalb ist diese Bauleitplanung
naotig.

Die Flache soll im Flachennutzungsplan als Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung Tierhaltung dargestellt werden (60. Anderung). Weitere Tierhal-
tungen befinden sich in der Nahe nicht. Umliegende landwirtschaftliche Be-
triebe werden somit durch das Vorhaben nicht in deren Entwicklung beein-
trachtigt.

Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen daher derzeit keine Bedenken gegen
die 60. Flachennutzungsplananderung und die Aufstellung des Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 15.

Forstwirtschaft

Aus Sicht des Forstamtes Weser-Ems bestehen ebenfalls keine Bedenken,
da Wald nicht betroffen ist. Fir Rickfragen stehen wir lhnen gerne zur Ver-
fugung.

5. Westnetz GmbH; Schreiben vom 09.10.2025

Wir beziehen uns auf lhr Schreiben vom 26.09.2025 und teilen Ihnen mit,
dass wir die 0.g. Bauleitplanentwirfe in Bezug auf unsere Versorgungsein-
richtungen durchgesehen haben. Gegen die Verwirklichung bestehen unse-
rerseits keine Bedenken, da wir in diesem Bereich keine Versorgungsein-
richtungen unterhalten.

Zur Versorgung des Baugebietes mit elektrischer Energie wird der Ausbau
entsprechender Versorgungseinrichtungen erforderlich. Der Umfang dersel-
ben ist von uns zurzeit noch nicht zu tbersehen. Wir bitten Sie zu veranlas-
sen, dass sich die spateren Grundstiickseigentiimer rechtzeitig vor Baube-
ginn mit uns in Verbindung setzen und uns ihren Leistungsbedarf bekannt
geben. Die erforderlichen Maflnahmen werden wir dann festlegen. Die Bau-
kosten hierfir werden nach den gesetzlichen Bestimmungen erhoben.

Die Stellungnahme der Westnetz GmbH wird zur Kenntnis genommen und
wie folgt berucksichtigt.

Der Vorhabentrager wird sich im Zuge der ErschlieBungsplanung frihzei-
tig mit der Westnetz GmbH in Verbindung setzen, um den erforderlichen
Leistungsbedarf an elektrischer Energie mitzuteilen.
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Wir gehen davon aus, dass das betroffene Gebiet im Zuge des Bauleitplan-|Im Plangebiet sind trotz intensiver landwirtschaftlicher Bodenbewirtschaf-
verfahrens auf Kampfmittelfreiheit geprift wird und bitten um Mitteilung,|tung bislang keine Hinweise auf Kampfmittel zu Tage getreten. Es wird
wenn im Bereich des Plangebietes Kampfmittelvorkommen bekannt sind.|deshalb von einer Baugrundsicherheit in Bezug auf Kampfmittel ausge-
Sollten wir diesbeziiglich bis zum Baubeginn keine Riickinformation erhalten,|gangen. Gleichwohl wird dem Vorhabentrager empfohlen, eine Luftbild-
gehen wir davon aus, dass im Plangebiet keine Belastungen diesbezuglichjauswertung vom Kampfmittelbeseitigungsdienst durchfliihren zu lassen.
Erganzend wurde ein Hinweis zum Umgang beim Auffinden von Kampf-

vorliegen.
mitteln in die Begriindung aufgenommen.

Hier angegebene Kontaktdaten darfen nicht veroffentlich werden. Angegebene Kontaktdaten werden nicht veroéffentlicht.
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